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18.  Medien 

18.1 Bundesrepublik Deutschland 

18.1.1 Gesetz über die Rundfunkanstalt des Bundesrechts »Deutsche Welle« 
(Deutsche-Welle-Gesetz – DWG) 

Vom 16.12.1997 (BGBl. I S. 3094), in der Fassung der Bekanntgabe vom 11.01.2005 
(BGBl. I S. 90) 

Abschnitt 1   Grundlagen der Anstalt 

Unterabschnitt 2   Gestaltung der Sendungen 

§ 4   Ziele 

Die Angebote der Deutschen Welle sollen Deutschland als europäisch gewachsene Kulturnation und 
freiheitlich verfassten demokratischen Rechtsstaat verständlich machen. Sie sollen deutschen und 
anderen Sichtweisen zu wesentlichen Themen vor allem der Politik, Kultur und Wirtschaft sowohl in 
Europa wie in anderen Kontinenten ein Forum geben mit dem Ziel, das Verständnis und den 
Austausch der Kulturen und Völker zu fördern. Die Deutsche Welle fördert dabei insbesondere die 
deutsche Sprache.  

§ 5   Programmgrundsätze 

(...) 

(2) Die Sendungen müssen eine unabhängige Meinungsbildung ermöglichen und dürfen nicht einseitig 
eine Partei oder sonstige politische Vereinigung, eine Religionsgemeinschaft, einen Berufsstand oder 
eine Interessengemeinschaft unterstützen. Die sittlichen, religiösen und weltanschaulichen 
Überzeugungen der Rundfunkteilnehmer sind zu achten. 

(...) 

Unterabschnitt 3   Erfüllung der Aufgaben 

§ 10   Werbung  

(...) 

(8) Werbung politischer, weltanschaulicher oder religiöser Art ist unzulässig. § 17 bleibt unberührt. 

(9) Übertragungen von Gottesdiensten sowie Sendungen für Kinder dürfen nicht durch Werbung 
unterbrochen werden. 

(10) Fernsehwerbung ist in Blöcken und zwischen einzelnen Sendungen einzufügen. 

Unterabschnitt 4   Rechte Dritter 

§ 17   Sendezeit für Dritte  

Den Evangelischen Kirchen, der Katholischen Kirche und der Jüdischen Gemeinde sind auf Wunsch 
angemessene Sendezeiten zur Übertragung gottesdienstlicher Handlungen und Feierlichkeiten oder 
sonstiger religiöser Sendungen, auch solcher über Fragen ihrer öffentlichen Verantwortung, 
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einzuräumen. Andere über das gesamte Bundesgebiet verbreitete Religionsgemeinschaften des 
öffentlichen Rechts müssen angemessen berücksichtigt werden. 

Abschnitt 2   Struktur der Anstalt 

Unterabschnitt 2   Rundfunkrat 

§ 31   Zusammensetzung  

(1) Der Rundfunkrat besteht aus 17 Mitgliedern. 

(...) 

(3) Folgende gesellschaftliche Gruppen und Organisationen benennen jeweils ein Mitglied des 
Rundfunkrates: 

1. Evangelische Kirche, 

2. Katholische Kirche, 

3. Zentralrat der Juden in Deutschland, 

(...) 

§ 32   Aufgaben  

(1) Der Rundfunkrat vertritt bei der Deutschen Welle die Interessen der Allgemeinheit. (...) 

(...) 

18.1.2 Gesetz über Maßnahmen zur Förderung des deutschen Films 
(Filmförderungsgesetz - FFG) 

Vom 06.08.1998 (BGBl. I S. 2053), in der Fassung der Bekanntmachung vom 24.08.2004 
(BGBl. I S.  2277), zuletzt geändert durch Gesetz vom 07.08.2013 (BGBl. I 3082) 

1. Kapitel   Filmförderungsanstalt 

2. Abschnitt   Organe, ständige Kommissionen 

§ 6   Verwaltungsrat 

(1) Der Verwaltungsrat besteht aus 36 Mitgliedern: 

(...) 

21. je einem Mitglied, benannt von der evangelischen Kirche und der katholischen Kirche, 

(...) 

2. Kapitel   Filmförderung 

1. Abschnitt   Allgemeine Bestimmungen 

§ 15 Allgemeine Förderungsvoraussetzungen 

(1) Förderungshilfen werden für programmfüllende Filme gewährt, wenn  
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(…) 

Nr. 5 der Film kulturelle, historische oder gesellschaftliche Fragen zum Thema hat und 

Nr. 6 mindestens drei der folgenden Voraussetzungen erfüllt sind:  

a) das Originaldrehbuch, auf dem der Film basiert, verwendet überwiegend deutsche Drehorte oder 
Drehorte in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union, in einem anderen Vertragsstaat des 
Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder in der Schweiz; 

b) die Handlung oder die Stoffvorlage ist deutsch, aus einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen 
Union, aus einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum 
oder aus der Schweiz; 

c) der Film verwendet deutsche Motive oder solche aus einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen 
Union, aus einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum 
oder aus der Schweiz; 

d) die Handlung oder die Stoffvorlage beruht auf einer literarischen Vorlage oder entstammt 
traditionellen Märchen oder Sagen; 

e) die Handlung oder die Stoffvorlage befasst sich mit Lebensformen von Minderheiten, 
wissenschaftlichen Themen oder natürlichen Phänomenen; 

f) der Film setzt sich mit sozialen, politischen oder religiösen Fragen des gesellschaftlichen 
Zusammenlebens oder der Lebenswirklichkeit von Kindern auseinander; 

g) der Film befasst sich mit Künstlerinnen oder Künstlern oder Kunstgattungen 
 
(…) 

§ 16 Internationale Koproduktion 

(1) Förderungshilfen werden auch für programmfüllende Filme gewährt, die unter den 
Voraussetzungen des § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 gemeinsam mit mindestens einem Hersteller mit 
Sitz oder Wohnsitz außerhalb des Geltungsbereiches dieses Gesetzes hergestellt werden oder worden 
sind und  

1. dem in Anhang II des Europäischen Übereinkommens über die Gemeinschaftsproduktion von 
Kinofilmen vom 2. Oktober 1992 (BGBl. 1994 II S. 3566) vorgesehenen Punktesystem entspricht, 

2. den Vorschriften über die Gemeinschaftsproduktion von Filmen eines auf den Film anwendbaren, 
von der Bundesrepublik Deutschland abgeschlossenen zwei- oder mehrseitigen zwischenstaatlichen 
Abkommens entsprechen oder, 

3. wenn ein solches Abkommen nicht vorliegt oder auf die Gemeinschaftsproduktion nicht anwendbar 
ist, eine im Verhältnis zu der ausländischen Beteiligung erhebliche finanzielle Beteiligung des 
Herstellers im Sinne des § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 sowie eine dieser angemessene künstlerische und 
technische Beteiligung von jeweils 30 vom Hundert von Mitwirkenden aufweisen, die Deutsche im 
Sinne des Artikels 116 des Grundgesetzes sind oder dem deutschen Kulturkreis angehören oder 
Staatsangehörige eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union oder eines anderen 
Vertragsstaates des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum sind, und ferner bei 
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majoritären deutschen Beteiligungen der Film in deutscher Sprache im Inland oder auf einem Festival 
im Sinne des § 22 Abs. 3 als deutscher Beitrag uraufgeführt worden ist (internationale Koproduktion). 

(…) 

(3) Förderungshilfen für programmfüllende Filme nach Absatz 1 Nr. 2 und 3 werden nur gewährt, 
wenn die Voraussetzung des § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 vorliegt und der Film:  

1. den Anforderungen des § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 8 entspricht oder 

2. mindestens zwei der folgenden Voraussetzungen erfüllt:  

a) die Handlung oder die Stoffvorlage vermittelt Eindrücke von anderen Kulturen; 

b) die Handlung oder die Stoffvorlage bezieht sich auf Künstler oder Künstlerinnen oder auf eine 
Kunstgattung; 

c) an dem Film wirkt ein zeitgenössischer Künstler oder eine zeitgenössische Künstlerin aus anderen 
Bereichen als dem der Filmkunst maßgeblich mit; 

d) die Handlung oder die Stoffvorlage bezieht sich auf eine Persönlichkeit der Zeit- oder 
Weltgeschichte oder eine fiktionale Figur der Kulturgeschichte; 

e) die Handlung oder die Stoffvorlage bezieht sich auf ein historisches Ereignis der Weltgeschichte 
oder ein vergleichbares fiktionales Ereignis; 

f) die Handlung oder die Stoffvorlage befasst sich mit Fragen religiöser oder philosophischer 
Weltanschauung; 

g) die Handlung oder die Stoffvorlage befasst sich mit wissenschaftlichen Themen oder natürlichen 
Phänomenen. 

§ 19   Nicht förderungsfähige Filme 

Förderungshilfen dürfen nicht gewährt werden, wenn der Referenzfilm, der neue Film oder das 
Filmvorhaben gegen die Verfassung oder gegen die Gesetze verstoßen oder das sittliche oder religiöse 
Gefühl verletzen. Gleiches gilt für Referenzfilme, neue Filme oder Filmvorhaben, die unter 
Berücksichtigung des dramaturgischen Aufbaus, des Drehbuchs, der Gestaltung, der 
schauspielerischen Leistungen, der Kameraführung oder des Bildschnitts nach dem Gesamteindruck 
von geringer Qualität sind. Nicht zu fördern sind ferner Referenzfilme, neue Filme und Filmvorhaben, 
die sexuelle Vorgänge oder Brutalitäten in aufdringlich vergröbernder spekulativer Form darstellen. 

18.1.3 Telemediengesetz (TMG) 
Vom 26.02.2007 (BGBl. I S. 179), zuletzt geändert durch Gesetz vom 31.05.2010 

(BGBl. I 2814) 

Abschnitt 1   Allgemeine Bestimmungen 

§ 3   Herkunftslandsprinzip 

(…) 

(2) Der freie Dienstleistungsverkehr von Telemedien, die in der Bundesrepublik Deutschland von 
Diensteanbietern geschäftsmäßig angeboten oder erbracht werden, die in einem anderen Staat 
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innerhalb des Geltungsbereichs der Richtlinien 2000/31/EG und 89/552/EWG niedergelassen sind, 
wird nicht eingeschränkt. Absatz 5 bleibt unberührt. 

 

(5) Das Angebot und die Erbringung von Telemedien durch einen Diensteanbieter, der in einem 
anderen Staat im Geltungsbereich der Richtlinie 2000/31/EG niedergelassen ist, unterliegen 
abweichend von Absatz 2 den Einschränkungen des innerstaatlichen Rechts, soweit dieses dem Schutz  

1. der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, insbesondere im Hinblick auf die Verhütung, Ermittlung, 
Aufklärung, Verfolgung und Vollstreckung von Straftaten und Ordnungswidrigkeiten, einschließlich 
des Jugendschutzes und der Bekämpfung der Hetze aus Gründen der Rasse, des Geschlechts, des 
Glaubens oder der Nationalität sowie von Verletzungen der Menschenwürde einzelner Personen sowie 
die Wahrung nationaler Sicherheits- und Verteidigungsinteressen, 

(…) 

vor Beeinträchtigungen oder ernsthaften und schwerwiegenden Gefahren dient und die auf der 
Grundlage des innerstaatlichen Rechts in Betracht kommenden Maßnahmen in einem angemessenen 
Verhältnis zu diesen Schutzzielen stehen. Für das Verfahren zur Einleitung von Maßnahmen nach Satz 
1 - mit Ausnahme von gerichtlichen Verfahren einschließlich etwaiger Vorverfahren und der 
Verfolgung von Straftaten einschließlich der Strafvollstreckung und von Ordnungswidrigkeiten - 
sehen Artikel 3 Abs. 4 und 5 der Richtlinie 2000/31/EG sowie Artikel 2a Absatz 4 und 5 der Richtlinie 
89/552/EWG Konsultations- und Informationspflichten vor. 

 

18.1.4 ZDF-Staatsvertrag (ZDF-StV) 
In der Fassung vom 17.12.2010 (GVBl. I 2009, 334) 

II. Abschnitt   Vorschriften für das Fernsehvollprogramm „Zweites Deutsches 
Fernsehen (ZDF)“ 

§ 5   Gestaltung der Sendungen 

(...) 

(3) Das ZDF hat in seinen Sendungen die Würde des Menschen zu achten und zu schützen. Es soll 
dazu beitragen, die Achtung vor Leben, Freiheit und körperlicher Unversehrtheit, vor Glauben und 
Meinung anderer zu stärken. Die sittlichen und religiösen Überzeugungen der Bevölkerung sind zu 
achten. (...) 

§ 7   Kurzberichterstattung 

(1) Das Recht auf unentgeltliche Kurzberichterstattung über Veranstaltungen und Ereignisse, die 
öffentlich zugänglich und von allgemeinem Informationsinteresse sind, steht jedem in Europa 
zugelassenen Fernsehveranstalter zu eigenen Zwecken zu. Dieses Recht schließt die Befugnis zum 
Zugang, zur kurzzeitigen Direktübertragung, zur Aufzeichnung, zu deren Auswertung, zu einem 
einzigen Beitrag und zur Weitergabe unter den Voraussetzungen der Absätze 2 bis 12 ein. 

(...) 
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(3) Auf die Kirchen und auf andere Religionsgemeinschaften sowie deren Einrichtungen mit 
entsprechender Aufgabenstellung findet Absatz 1 keine Anwendung.  

(…) 

§ 8   Unzulässige Sendungen, Jugendschutz 

Die für das ZDF geltenden Bestimmungen des Jugendmedienschutz-Staatsvertrages finden 
Anwendung. 

§ 11    Anspruch auf Sendezeit 

(...) 

(3) Den Evangelischen Kirchen, der Katholischen Kirche und den Jüdischen Gemeinden sind auf 
Wunsch angemessene Sendezeiten für die Übertragung gottesdienstlicher Handlungen und 
Feierlichkeiten sowie sonstiger religiöser Sendungen, auch solcher über Fragen ihrer öffentlichen 
Verantwortung, zu gewähren. Andere über das gesamte Bundesgebiet verbreitete 
Religionsgemeinschaften des öffentlichen Rechts können angemessen berücksichtigt werden. 

(4) Wenn Vertretern der politischen Parteien, der Kirchen, der verschiedenen religiösen und 
weltanschaulichen Richtungen und den Vertretern der Organisationen der Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer Gelegenheit zur Aussprache gegeben wird, so ist ihnen die Möglichkeit der Rede und 
Gegenrede unter jeweils gleichen Bedingungen zu gewähren. 

§ 12   Verantwortung 

(...) 

(2) Für Inhalt und Gestaltung der Sendungen nach §§ 10 und 11 dieses Staatsvertrages ist derjenige 
verantwortlich, dem die Sendezeit zugebilligt worden ist. 

(...) 

IV. Abschnitt   Organisation, Finanzierung, Haushalt 

§ 20   Aufgaben des Fernsehrates 

(1) Der Fernsehrat hat die Aufgabe, für die Sendungen des ZDF Richtlinien aufzustellen und den 
Intendanten in Programmfragen zu beraten. Er überwacht die Einhaltung der Richtlinien und der in 
den §§ 5, 6, 8 bis 11 und 15 dieses Staatsvertrages aufgestellten Grundsätze. 

(...) 

§ 21   Zusammensetzung des Fernsehrates 

(1) Der Fernsehrat besteht aus siebenundsiebzig Mitglieder, nämlich 

(...) 

d) zwei von der Evangelischen Kirche in Deutschland entsandten Vertretern, 

e) zwei von der katholischen Kirche entsandten Vertretern, 

f) einem vom Zentralrat der Juden in Deutschland entsandten Vertreter, 
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(...) 

k) vier Vertretern der Freien Wohlfahrtsverbände, und zwar je einem des Diakonischen Werkes 
der Evangelischen Kirche in Deutschland, des Deutschen Caritasverbandes e.V., des Deutschen Roten 
Kreuzes und des Hauptausschusses der Deutschen Arbeiterwohlfahrt e.V., 

(...) 

18.2 Baden-Württemberg 

18.2.1 Gesetz zu dem Staatsvertrag über die Körperschaft des öffentlichen Rechts 
»Deutschlandradio« und zu dem Staatsvertrag über die Überleitung von Rechten 
und Pflichten des Deutschlandfunks und des RIAS Berlin auf die Körperschaft 

des öffentlichen Rechts »Deutschlandradio« [von Baden-Württemberg] 
Vom 16.12.1993 (GBl. 1993, 761), zuletzt geändert durch den Fünfzehnten 

Rundfunkänderungsstaatsvertrage vom 17.12.2010 (GBl. S. 477, 486) 

§ 11 Anspruch auf Sendezeit 

(…) 

(3) Den Evangelischen Kirchen, der Katholischen Kirche und den Jüdischen Gemeinden sind auf 
Wunsch angemessene Sendezeiten für die Übertragung gottesdienstlicher Handlungen und 
Feierlichkeiten sowie sonstiger religiöser Sendungen, auch solcher über Fragen ihrer öffentlichen 
Verantwortung, zu gewähren. Andere über das gesamte Bundesgebiet verbreitete 
Religionsgemeinschaften des öffentlichen Rechts können angemessen berücksichtigt werden. 

(4) Wenn Vertretern der politischen Parteien, der Kirchen, der verschiedenen religiösen und 
weltanschaulichen Richtungen und den Vertretern der Organisationen der Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer Gelegenheit zur Aussprache gegeben wird, so ist ihnen die Möglichkeit der Rede und 
Gegenrede unter jeweils gleichen Bedingungen zu gewähren. 

§ 21 Zusammensetzung des Hörfunkrates 

(1) Der Hörfunkrat besteht aus 40 Mitgliedern, nämlich 

(…) 

c) einem Vertreter der Evangelischen Kirchen in Deutschland, 

d) einem Vertreter der Katholischen Kirche, 

e) einem Vertreter des Zentralrats der Juden in Deutschland 

(…) 

(3) Die unter Absatz 1 Buchst. c) bis w) aufgeführten Vertreter werden von den dort bezeichneten 
Verbänden oder Organisationen entsandt. Der Vorsitzende des Hörfunkrates bestimmt, bis zu 
welchem Zeitpunkt der jeweilige Vertreter zu benennen ist. 

(4) Bei der Entsendung der Vertreter sind Frauen angemessen zu berücksichtigen. Bei den Vertretern 
nach Absatz 1 Buchst. b) ist mindestens eine Frau zu entsenden. Bei den Vertretern nach Absatz 1 
Buchst. a) und c) bis w) muß, soweit eine andere Person als Nachfolger eines Mitglieds entsandt wird, 
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diese Person eine Frau sein, wenn zuvor ein Mann entsandt war, oder ein Mann sein, wenn zuvor eine 
Frau entsandt war. Satz 3 gilt nicht, wenn dies im Einzelfall oder aufgrund der Zusammensetzung der 
entsendungsberechtigten Stelle nicht möglich ist. 

(5) Solange und soweit von dem Entsendungsrecht kein Gebrauch gemacht wird, verringert sich die 
Zahl der Mitglieder entsprechend. Die unter Absatz 1 Buchst. c) bis w) aufgeführten Vertreter dürfen 
nicht Mitglieder einer Landesregierung oder der Bundesregierung sein; gleiches gilt für Mitglieder der 
gesetzgebenden und beschließenden Organe der Europäischen Gemeinschaften, des Europarats des 
Bundes oder eines Landes. Die Amtszeit der Mitglieder des Hörfunkrates beginnt mit dessen erstem 
Zusammentritt. § 34 Abs. 1 bleibt unberührt. 

(6) Die Mitglieder des Hörfunkrates sind an Weisungen nicht gebunden. Sie dürfen weder für die 
Körperschaft, für eine andere Rundfunkanstalt, einen Zusammenschluß von Rundfunkanstalten, eine 
Landesmedienanstalt oder einen privaten Veranstalter gegen Entgelt tätig sein. Dies gilt nicht für eine 
gelegentliche Tätigkeit, die die Unabhängigkeit des Mitglieds nicht berührt. Die Mitglieder des 
Hörfunkrates dürfen keine wirtschaftlichen oder sonstigen Interessen haben, die geeignet sind, die 
Erfüllung ihrer Aufgaben als Mitglieder des Hörfunkrates zu gefährden. Tritt eine Interessenkollision 
ein, so scheidet das Mitglied aus dem Hörfunkrat aus. Im Zweifel stellt der Hörfunkrat fest, ob eine 
Interessenkollision vorliegt. Wird eine Person Mitglied des Hörfunkrates, so entfällt dadurch die 
Berechtigung, Mitglied eines Aufsichtsgremiums der in der ARD zusammengeschlossenen 
Landesrundfunkanstalten oder des ZDF zu sein. Das Nähere regelt die Satzung. 

(7) Die Amtszeit der Mitglieder des Hörfunkrates beträgt vier Jahre. Die unter Absatz 1 Buchst. a) und 
b) genannten Mitglieder können von den entsendungsberechtigten Stellen abberufen werden. Die unter 
Absatz 1 Buchst. c) bis w) genannten Mitglieder können von den entsendungsberechtigten Stellen 
abberufen werden, wenn sie aus dem jeweiligen Verband oder der Organisation ausscheiden. Scheidet 
ein Mitglied aus, so ist nach den für die Berufung des ausgeschiedenen Mitglieds geltenden 
Vorschriften ein Nachfolger für den Rest der Amtszeit zu berufen. 

(…) 

18.2.2 Landesmediengesetz [von Baden-Württemberg] (LMedienG) 
Vom 19.07.1999 (GBl. 1999, 273), zuletzt geändert durch Gesetze vom 03.12.2013 

(GBl. S. 314) 

ERSTER ABSCHNITT: Allgemeine Vorschriften 

§ 3 Allgemeine Programmgrundsätze 

(1) Rundfunkprogramme sind an die verfassungsmäßige Ordnung gebunden und der Wahrheit 
verpflichtet. Sie tragen zur Verwirklichung der freiheitlich demokratischen Grundordnung bei. Sie 
haben die Würde des Menschen und die Überzeugung anderer, insbesondere im religiösen und 
weltanschaulichen Bereich, die Gleichberechtigung von Frauen und Männern sowie Ehe und Familie 
zu achten. Die Vorschriften der allgemeinen Gesetze und die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz 
der persönlichen Ehre sind einzuhalten. 

(…) 

§ 5 Verlautbarungspflicht, Sendezeit für Dritte 

(…) 
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(2) Der römisch-katholischen Kirche, den evangelischen Landeskirchen und den israelitischen 
Religionsgemeinschaften sind auf Verlangen in Vollprogrammen angemessene Sendezeiten für die 
Übertragung gottesdienstlicher Handlungen und Feierlichkeiten sowie sonstiger religiöser Sendungen 
einzuräumen. Verzichten die vorgenannten Religionsgemeinschaften auf die Ausübung ihrer Rechte 
nach Satz 1 und wird in Vollprogrammen auf Grund einer Vereinbarung mit dem Veranstalter 
Sendezeit für andere Sendungen zur Verfügung gestellt, soll der Veranstalter eine angemessene 
Finanzierung der Sendungen ermöglichen. 

(…) 

ZWEITER ABSCHNITT: Zulassung 

§ 13 Persönliche Zulassungsvoraussetzungen 

(1) Die Zulassung kann erteilt werden 

(…) 

4. Kirchen und anderen öffentlich-rechtlichen Religionsgemeinschaften im Sinne von Artikel 140 des 
Grundgesetzes, 

(…) 

VIERTER ABSCHNITT: Meinungsvielfalt 

§ 23 Grundsätze der Meinungsvielfalt 

(…) 

(2) Die Rundfunkprogramme sollen in ihrer Gesamtheit der Meinungsvielfalt und kulturellen Vielfalt 
Ausdruck geben. Dieses Ziel wird dadurch gewährleistet, dass 

2. Personen, Vereinigungen und Einrichtungen, die religiöse, weltanschauliche, politische, 
wirtschaftliche oder andere gesellschaftliche Auffassungen und Interessen vertreten (gesellschaftliche 
Kräfte), die Möglichkeit erhalten, ihre Auffassungen und Interessen in eigenen Rundfunkprogrammen 
oder selbst gestalteten Programmbeiträgen zu vertreten, oder sonst in der Gesamtheit der 
Rundfunkprogramme angemessen zu Wort kommen 

(…) 

§ 28 Programmbeirat 

(…) 

(2) Die Vertreter in einem Programmbeirat müssen von den entsprechenden gesellschaftlichen Kräften 
benannt sein. In einen Programmbeirat müssen jedenfalls die römisch-katholische Kirche, die 
evangelische Landeskirche, Gewerkschaften, Arbeitgeberverbände, Frauenverbände, Elternbeiräte, die 
nach § 29 des Bundesnaturschutzgesetzes anerkannten Umweltverbände, Jugendorganisationen, 
Sportorganisationen und kulturelle Organisationen in dem Verbreitungsgebiet je einen Vertreter 
entsenden können. 

(…) 
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FÜNFTER ABSCHNITT: Landesanstalt für Kommunikation 

§ 41 Medienrat 

(1) Der Medienrat setzt sich zusammen aus 

einem Vertreter der evangelischen Landeskirchen, 

einem Vertreter der römisch-katholischen Kirche, 

einem Vertreter der israelitischen Religionsgemeinschaften, 

einem Vertreter der Freikirchen, 

(…) 

(3) Die Organisationen nach Absatz 1 und der Landtag benennen dem Vorstand innerhalb einer von 
diesem zu bestimmenden Frist die jeweiligen Vertreter. Bei der Entsendung der Mitglieder sind 
Frauen angemessen zu berücksichtigen. Der Vorstand stellt die ordnungsgemäße Entsendung fest. 
Soweit mehrere Organisationen einen gemeinsamen Vertreter entsenden, benennen sie diesen dem 
Vorstand durch gemeinsame Erklärung. Kommt ein Einvernehmen zwischen den Organisationen nicht 
zu Stande, so schlagen die betreffenden Organisationen jeweils einen Kandidaten innerhalb der nach 
Satz 1 gesetzten Frist vor. Der für Rundfunkfragen zuständige Ausschuss des Landtags wählt aus den 
vorgeschlagenen Kandidaten den zu entsendenden Vertreter aus. Im Übrigen verringert sich die Zahl 
der Mitglieder des Medienrats entsprechend, soweit und solange Organisationen oder der Landtag 
keine Vertreter benennen. 

(4) Die Amtszeit der Mitglieder des Medienrats dauert fünf Jahre und beginnt mit dem ersten 
Zusammentritt des Medienrats. Nach Ablauf der Amtszeit führt der Medienrat die Geschäfte bis zum 
Zusammentritt des neuen Medienrats weiter. 

(5) Scheiden Vertreter vorzeitig aus, sind für den Rest der Amtszeit Nachfolger von den entsendenden 
Organisationen oder dem Landtag zu benennen; Absatz 3 gilt entsprechend. Diese können die von 
ihnen benannten Vertreter bei deren Ausscheiden aus den entsprechenden Organisationen oder dem 
Landtag abberufen. 

18.2.3 Staatsvertrag über den Schutz der Menschenwürde und den Jugendschutz in 
Rundfunk und Telemedien (Jugendmedienschutz-Staatsvertrag – JMStV) 

Vom 04.02.2003 (GBl. BW 2003, 93), zuletzt geändert durch den Vierzehnten 
Rundfunkänderungsstaatsvertrag vom 10.06.2010 (GBl. BW S. 762) 

I. Abschnitt   Allgemeine Vorschriften 

§ 1   Zweck des Staatsvertrages 

Zweck des Staatsvertrages ist der einheitliche Schutz der Kinder und Jugendlichen vor Angeboten in 
elektronischen Informations- und Kommunikationsmedien, die deren Entwicklung oder Erziehung 
beeinträchtigen oder gefährden, sowie der Schutz vor solchen Angeboten in elektronischen 
Informations- und Kommunikationsmedien, die die Menschenwürde oder sonstige durch das 
Strafgesetzbuch geschützte Rechtsgüter verletzen. 
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§ 3   Begriffsbestimmungen 

(1) Kind im Sinne dieses Staatsvertrages ist, wer noch nicht 14 Jahre, Jugendlicher, wer 14 Jahre, aber 
noch nicht 18 Jahre alt ist. 

(2) Im Sinne dieses Staatsvertrages sind 

„Angebote“ Rundfunksendungen oder Inhalte von Telemedien, 

„Anbieter“ Rundfunkveranstalter oder Anbieter von Telemedien. 

 § 4   Unzulässige Angebote 

(1) Unbeschadet strafrechtlicher Verantwortlichkeit sind Angebote unzulässig, wenn sie 

(...) 

3. zum Hass gegen Teile der Bevölkerung oder gegen eine nationale, rassische, religiöse oder durch 
ihr Volkstum bestimmte Gruppe aufstacheln, zu Gewalt- oder Willkürmaßnahmen gegen sie 
auffordern oder die Menschenwürde anderer dadurch angreifen, dass Teile der Bevölkerung oder eine 
vorbezeichnete Gruppe beschimpft, böswillig verächtlich gemacht oder verleumdet werden, 

(...) 

IV. Abschnitt   Verfahren für Anbieter mit Ausnahme des öffentlich-rechtlichen 
Rundfunks 

§ 19   Einrichtungen der Freiwilligen Selbstkontrolle 

(1) Einrichtungen Freiwilliger Selbstkontrolle können für Rundfunk und Telemedien gebildet werden. 

(2) Anerkannte Einrichtungen der Freiwilligen Selbstkontrolle überprüfen im Rahmen ihres 
satzungsgemäßen Aufgabenbereichs die Einhaltung der Bestimmungen dieses Staatsvertrages sowie 
der hierzu erlassenen Satzungen und Richtlinien bei ihnen angeschlossenen Anbietern. 

(3) Eine Einrichtung ist als Einrichtung der Freiwilligen Selbstkontrolle im Sinne dieses 
Staatsvertrages anzuerkennen, wenn 

1. die Unabhängigkeit und Sachkunde ihrer benannten Prüfer gewährleistet ist und dabei auch 
Vertreter aus gesellschaftlichen Gruppen berücksichtigt sind, die sich in besonderer Weise mit Fragen 
des Jugendschutzes befassen, 

(...) 

VI. Abschnitt   Ahndung von Verstößen der Anbieter mit Ausnahme des öffentlich-
rechtlichen Rundfunks 

§ 24   Ordnungswidrigkeiten 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer als Anbieter vorsätzlich oder fahrlässig 

Angebote verbreitet oder zugänglich macht, die 

(...) 
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c) entgegen § 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 zum Hass gegen Teile der Bevölkerung oder gegen eine nationale, 
rassische, religiöse oder durch Volkstum bestimmte Gruppe aufstacheln, zu Gewalt- oder 
Willkürmaßnahmen gegen sie auffordern oder die Menschenwürde anderer dadurch angreifen, dass 
Teile der Bevölkerung oder eine vorbezeichnete Gruppe beschimpft, böswillig verächtlich gemacht 
oder verleumdet werden, 

(...) 

(3) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 500.000 Euro geahndet werden. 

(...) 

18.3 Bayern 

18.3.1 Gesetz über die Entwicklung, Förderung und Veranstaltung privater 
Rundfunkangebote und anderer Telemedien in Bayern 

(Bayerisches Mediengesetz – BayMG) 
Vom 22.10.2003 (GVBl S. 799), zuletzt geändert durch Gesetz vom 27.11.2012 (GVBl. S. 578) 

Erster Abschnitt Allgemeine Vorschriften 

Art. 5 Programmgrundsätze, Meinungsumfragen, Drittsenderechte 

(1) Die nach diesem Gesetz an der Veranstaltung von Rundfunk Beteiligten sind an die 
verfassungsmäßige Ordnung gebunden.  Die Sendungen haben die Würde des Menschen, die 
sittlichen, religiösen und weltanschaulichen Überzeugungen anderer sowie Ehe und Familie zu achten.  
Sie dürfen sich nicht gegen die Völkerverständigung richten.  Die allgemeinen Gesetze und die 
gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der persönlichen Ehre sind einzuhalten. 

(…) 

(6) Für Wahlwerbung und religiöse Sendungen in bundesweit verbreiteten privaten 
Rundfunkangeboten gilt § 42 des Rundfunkstaatsvertrags. 

Zweiter Abschnitt Bayerische Landeszentrale für neue Medien 

Art. 11 Aufgaben 

Die Landeszentrale regelt die Verbreitung von Rundfunkprogrammen entsprechend den gesetzlichen 
Vorgaben.  Zur Erfüllung ihrer Funktion nach Art. 2 hat sie vor allem folgende Aufgaben: 

(…) 

3. Sie wirkt darauf hin, dass der Meinungsvielfalt, vor allem kulturellen, kirchlichen, sozialen und 
wirtschaftlichen Anliegen, Rechnung getragen wird  

(…) 

Art. 13 Mitglieder des Medienrats 

(1) Der Medienrat setzt sich zusammen aus 

(…) 
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3. je einem Vertreter der katholischen und evangelischen Kirche sowie der Israelitischen 
Kultusgemeinden, 

(…) 

7. fünf Frauen, von denen je eine von den Gewerkschaften, vom Bauernverband, von den katholischen 
und evangelischen kirchlichen Frauenorganisationen und vom Bayerischen Landessportverband zu 
benennen ist, 

(…) 

Dritter Abschnitt Förderung von lokalen und regionalen Fernsehangeboten, 
Organisation und Genehmigung von Rundfunkprogrammen 

Art. 23 Förderung von lokalen und regionalen Fernsehangeboten138 

(2) (…) Mit der Betrauung sind die Anbieter unbeschadet der Vorgaben dieses Gesetzes für 
Rundfunkangebote verpflichtet 

1. zur Herstellung und Verbreitung jeweils eines aktuellen und authentischen Nachrichten- und 
Informationsprogramms von Montag bis Freitag mit einem täglichen zeitlichen Produktionsumfang 
von 20 Minuten ohne Hinzurechnung der Sendezeit für Werbung. Das Programm setzt sich zusammen 
aus Beiträgen zum örtlichen Geschehen, insbesondere aus den Bereichen Politik, Kultur, Kirche, 
Wirtschaft und Soziales und dient den Kommunikationsinteressen aller Fernsehzuschauer in dem 
lokalen oder regionalen Versorgungsgebiet. In dem Programm wird über die in dem jeweiligen 
Versorgungsgebiet relevanten gesellschaftlichen und politischen Kräfte mit der gebotenen 
journalistischen Sorgfalt berichtet. Diese Kräfte sollen auch in angemessenem Umfang in dem 
Programm zu Wort kommen. 

(…) 

Art. 24 Anbieter 

(1) Nach diesem Gesetz können Rundfunkprogramme und -sendungen anbieten 

(…) 

5. öffentlich-rechtliche Religions- oder Weltanschauungsgemeinschaften. 

(…) 

Art. 25 Inhalt der Angebote, Organisationsverfahren 

(…) 

(4) Kann auf einer Frequenz ein Gesamtprogramm unter wirtschaftlich tragfähigen 
Rahmenbedingungen nicht mit allen Antragstellern durchgeführt werden, ist eine Auswahl 
vorzunehmen. 2 Bei der Auswahl ist die inhaltliche Ausrichtung des Angebots, die organisatorische 
und finanzielle Ausstattung des Antragstellers sowie seine Bereitschaft zur programmlichen, 

                                                           

 

138 gültig bis 31.12.2016 
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technischen, organisatorischen und finanziellen Zusammenarbeit zu würdigen. 3 Dabei sollen vor 
allem solche Antragsteller berücksichtigt werden, die einen örtlichen Bezug zum Sendegebiet haben 
und deren Angebote einen Beitrag zur Meinungsvielfalt und Ausgewogenheit des Gesamtprogramms 
erwarten lassen, sowie Antragsteller, die Beiträge mit kulturellen, kirchlichen, sozialen oder 
wirtschaftlichen Inhalten in das Gesamtprogramm einbringen. 4 Für jede Frequenz soll eine 
Anbietergesellschaft oder -gemeinschaft gebildet werden. 5 Hierauf kann verzichtet werden, wenn auf 
andere Weise die Zusammenarbeit der Anbieter sichergestellt werden kann. 6 Mit Genehmigung der 
Landeszentrale können die Anbieter Vereinbarungen auch über die Zusammenarbeit benachbarter 
Sendestandorte und an Mehrfrequenzstandorten über eine frequenzübergreifende Zusammenarbeit 
schließen. 

 

(…) 

18.3.2 Gesetz über die Errichtung und die Aufgaben einer Anstalt des öffentlichen 
Rechts „Der Bayerische Rundfunk“ (Bayerisches Rundfunkgesetz – BayRG) 

Vom 22.10.2003 (GVBl 2003, 792), zuletzt geändert durch Gesetz vom 08.12. 2009 
(GVBl 2009, 609) 

Art. 4 

(…) 

(2) Unbeschadet von § 3 des Rundfunkstaatsvertrags ergeben sich hieraus insbesondere folgende 
Verpflichtungen: 

3. Den Vertretern der anerkannten Religionsgemeinschaften sind auf ihren Wunsch angemessene 
Sendezeiten einzuräumen. Das Gleiche gilt für Körperschaften des öffentlichen Rechts gemäß Art. 143 
Abs. 2 Satz 2 der Verfassung. 

(…) 

11. Die in der Verfassung festgelegten Grundrechte und Grundpflichten müssen Leitlinien der 
Programmgestaltung sein. Insbesondere sind Sendungen verboten, die Vorurteile gegen Einzelne oder 
Gruppen wegen ihrer Rasse, ihres Volkstums, ihrer Religion oder Weltanschauung verursachen oder 
zu deren Herabsetzung Anlass geben können, ferner solche Sendungen, die das sittliche oder religiöse 
Gefühl verletzen. Die Bestimmungen des Jugendmedienschutz- Staatsvertrags finden Anwendung. 

(…) 

Art. 6 

(…) 

(3) Der Rundfunkrat setzt sich zusammen aus: 

(…) 

3. je einem Vertreter der katholischen und evangelischen Kirche sowie der Israelitischen 
Kultusgemeinden; 

(…) 
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7. fünf Frauen, von denen je eine von den Gewerkschaften, vom Bauernverband, von den katholischen 
und evangelischen kirchlichen Frauenorganisationen und vom Bayerischen Landessportverband zu 
benennen ist; 

(…) 

18.3.3 Staatsvertrag für Rundfunk und Telemedien [von Bayern] 
(Rundfunkstaatsvertrag – RStV) 

Vom 27.07.2001 (GVBl 2001, 502), zuletzt geändert durch 
15. Rundfunkänderungsstaatsvertrag 07.06. 2011 (GVBl 2011, 258) 

I. Abschnitt Allgemeine Vorschriften 

§ 2 Begriffsbestimmungen 

(…) 

(2) Im Sinne dieses Staatsvertrags ist 

(…) 

15. unter Information insbesondere Folgendes zu verstehen: Nachrichten und Zeitgeschehen, 
politische Information, Wirtschaft, Auslandsberichte, Religiöses, Sport, Regionales, 
Gesellschaftliches, Service und Zeitgeschichtliches, 

16. unter Bildung insbesondere Folgendes zu verstehen: Wissenschaft und Technik, Alltag und 
Ratgeber, Theologie und Ethik, Tiere und Natur, Gesellschaft, Kinder und Jugend, Erziehung, 
Geschichte und andere Länder,  

17. unter Kultur insbesondere Folgendes zu verstehen: Bühnenstücke, Musik, Fernsehspiele, 
Fernsehfilme und Hörspiele, bildende Kunst, Architektur, Philosophie und Religion, Literatur und 
Kino, 

(…) 

§ 3 Allgemeine Grundsätze 

(1) Die in der Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten der Bundesrepublik 
Deutschland (ARD) zusammengeschlossenen Landesrundfunkanstalten, das Zweite Deutsche 
Fernsehen (ZDF), das Deutschlandradio und alle Veranstalter bundesweit verbreiteter 
Rundfunkprogramme haben in ihren Angeboten die Würde des Menschen zu achten und zu schützen; 
die sittlichen und religiösen Überzeugungen der Bevölkerung sind zu achten. Die Angebote sollen 
dazu beitragen, die Achtung vor Leben, Freiheit und körperlicher Unversehrtheit, vor Glauben und 
Meinungen anderer zu stärken. Weitergehende landesrechtliche Anforderungen an die Gestaltung der 
Angebote sowie § 41 dieses Staatsvertrags bleiben unberührt. 

(…) 

§ 5 Kurzberichterstattung 

(1) Das Recht auf unentgeltliche Kurzberichterstattung über Veranstaltungen und Ereignisse, die 
öffentlich zugänglich und von allgemeinem Informationsinteresse sind, steht jedem in Europa 
zugelassenen Fernsehveranstalter zu eigenen Sendezwecken zu. Dieses Recht schließt die Befugnis 
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zum Zugang, zur kurzzeitigen Direktübertragung, zur Aufzeichnung, zu deren Auswertung zu einem 
einzigen Beitrag und zur Weitergabe unter den Voraussetzungen der Absätze 2 bis 12 ein. 

(…) 

(3) Auf die Kirchen und auf andere Religionsgemeinschaften sowie deren Einrichtungen mit 
entsprechender Aufgabenstellung findet Absatz 1 keine Anwendung. 

§ 7 Werbegrundsätze, Kennzeichnungspflichten 

(1) Werbung und Teleshopping dürfen nicht 

(…) 

2. Diskriminierungen aufgrund von Geschlecht, Rasse oder ethnischer Herkunft, Staatsangehörigkeit, 
Religion oder Glauben, Behinderung, Alter oder sexueller Orientierung beinhalten oder fördern, 

(…) 

(9) Werbung politischer, weltanschaulicher oder religiöser Art ist unzulässig. Satz 1 gilt für 
Teleshopping entsprechend. Unentgeltliche Beiträge im Dienst der Öffentlichkeit einschließlich von 
Spendenaufrufen zu Wohlfahrtszwecken gelten nicht als Werbung im Sinne von Satz 1. § 42 bleibt 
unberührt. 

(…) 

§ 8 Sponsoring 

(...) 

(6) Nachrichtensendungen und Sendungen zur politischen Information dürfen nicht gesponsert 
werden. In Kindersendungen und Sendungen religiösen Inhalts ist das Zeigen von Sponsorenlogos 
untersagt. 

(…) 

III. Abschnitt Vorschriften für den privaten Rundfu nk 

1. Unterabschnitt Grundsätze 

§ 20a Erteilung einer Zulassung für Veranstalter von bundesweit verbreitetem Rundfunk 

(…) 

(3) Eine Zulassung darf nicht erteilt werden an juristische Personen des öffentlichen Rechts mit 
Ausnahme von Kirchen und Hochschulen, an deren gesetzliche Vertreter und leitende Bedienstete 
sowie an politische Parteien und Wählervereinigungen. Gleiches gilt für Unternehmen, die im 
Verhältnis eines verbundenen Unternehmens im Sinne des § 15 des Aktiengesetzes zu den in Satz 1 
Genannten stehen. Die Sätze 1 und 2 gelten für ausländische öffentliche oder staatliche Stellen 
entsprechend. 
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5. Unterabschnitt Programmgrundsätze, Sendezeit für Dritte  

§ 41 Programmgrundsätze 

(1) Für die Rundfunkprogramme gilt die verfassungsmäßige Ordnung. Die Rundfunkprogramme 
haben die Würde des Menschen sowie die sittlichen, religiösen und weltanschaulichen Überzeugungen 
anderer zu achten. Sie sollen die Zusammengehörigkeit im vereinten Deutschland sowie die 
internationale Verständigung fördern und auf ein diskriminierungsfreies Miteinander hinwirken. Die 
Vorschriften der allgemeinen Gesetze und die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der 
persönlichen Ehre sind einzuhalten. 

(…) 

§ 42 Sendezeit für Dritte 

(1) Den Evangelischen Kirchen, der Katholischen Kirche und den Jüdischen Gemeinden sind auf 
Wunsch angemessene Sendezeiten zur Übertragung religiöser Sendungen einzuräumen; die 
Veranstalter können die Erstattung ihrer Selbstkosten verlangen. 

(…) 

 

 

IV. Abschnitt Revision, Ordnungswidrigkeiten 

§ 49 Ordnungswidrigkeiten 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer als Veranstalter von bundesweit verbreitetem privatem Rundfunk 
vorsätzlich oder fahrlässig 

(…) 

10. entgegen § 7 Abs. 9 Werbung oder Teleshopping politischer, weltanschaulicher oder religiöser Art 
verbreitet, 

11. entgegen § 7a Abs. 1 Übertragungen von Gottesdiensten oder Sendungen für Kinder durch 
Werbung oder Teleshopping-Spots unterbricht, 

(…) 

Ordnungswidrig handelt auch, wer 

(…) 

23. entgegen § 58 Abs. 3 in Verbindung mit § 7 Abs. 9 Werbung oder Teleshopping politischer, 
weltanschaulicher oder religiöser Art verbreitet, 

24. entgegen § 58 Abs. 3 in Verbindung mit § 7 a Abs. 1 in das Bewegtbildangebot eines 
Gottesdienstes oder in die Bewegtbildangebote für Kinder Werbung oder Teleshopping-Spots 
integriert, 

(…) 
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18.3.4 Staatsvertrag über die gemeinsame Nutzung eines Fernseh- und eines 
Hörfunkkanals auf Rundfunksatelliten 

Vom 12.05.1986, Vertragsgesetz vom 14.07.1986 (GBl. 1986, 242) 

Das Land Baden-Württemberg, der Freistaat Bayern und das Land Rheinland-Pfalz schließen 
nachstehenden Staatsvertrag: 

Artikel 7 Ausgewogenheit, allgemeine Programmgrundsätze 

(…) 

(3) Kirchen und anderen Religionsgemeinschaften des öffentlichen Rechts können zur Übertragung 
religiöser Sendungen besondere Sendezeiten eingeräumt werden. Politische Parteien können 
Sendezeiten für Wahlwerbung nur entsprechend § 5 Abs. 1 bis 3 des Parteiengesetzes erhalten. (…) 

18.4 Berlin 

18.4.1 Staatsvertrag über die Errichtung einer gemeinsamen Rundfunkanstalt der 
Länder Berlin und Brandenburg 

Vom 25.06.2002 (GVBl. 2002, 331), zuletzt geändert durch Gesetz vom 14.05.2009 
(GVBl. S. 251) 

Erster Abschnitt 

Allgemeine Vorschriften 

§ 8 [Besondere Sendezeiten] 

(…) 

(3) Den Kirchen und anderen für die Bevölkerung im Sendegebiet bedeutsamen 
Religionsgemeinschaften sind auf ihren Wunsch angemessene Sendezeiten zur Übertragung 
gottesdienstlicher Handlungen und Feierlichkeiten sowie sonstiger religiöser Sendungen einzuräumen. 

(4) Für den Inhalt einer Sendung nach Absatz 1 bis 3 ist verantwortlich, wem die Sendezeit gewährt 
worden ist. (…) 

Zweiter Abschnitt 

Organisation 

§ 14 [Zusammensetzung und Amtsdauer des Rundfunkrates] 

(1) Der Rundfunkrat setzt sich aus 30 Mitgliedern zusammen. Davon entsenden: 

1. ein Mitglied die Evangelische Kirche in Berlin-Brandenburg, 

2. ein Mitglied die Katholische Kirche, 

3. ein Mitglied die Jüdischen Gemeinden in Berlin und Brandenburg, 

(…) 
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18.4.2 Staatsvertrag über die Körperschaft des öffentlichen Rechts 
“Deutschlandradio” [für Berlin] (Deutschlandradio-Staatsvertrag - DLR-StV)  

Vom 17.06.1993 (GVBl. 1993, 473), zuletzt geändert durch Gesetzes vom 20.05.2011 
(GVBl. S. 211) 

II. Abschnitt 

Vorschriften für die Sendungen 

§ 6 [Gestaltung der Sendungen] 

(…) 

(3) Die Körperschaft hat in ihren Sendungen die Würde des Menschen zu achten und zu schützen. Sie 
soll dazu beitragen, die Achtung vor Leben, Freiheit und körperlicher Unversehrtheit, vor Glauben und 
Meinung anderer zu stärken. Die sittlichen und religiösen Überzeugungen der Bevölkerung sind zu 
achten. (…) 

(…) 

§ 11 [Anspruch auf Sendezeit] 

(…) 

(3) Den Evangelischen Kirchen, der Katholischen Kirche und den Jüdischen Gemeinden sind auf 
Wunsch angemessene Sendezeiten für die Übertragung gottesdienstlicher Handlungen und 
Feierlichkeiten sowie sonstiger religiöser Sendungen, auch solcher über Fragen ihrer öffentlichen 
Verantwortung, zu gewähren. Andere über das gesamte Bundesgebiet verbreitete 
Religionsgemeinschaften des öffentlichen Rechts können angemessen berücksichtigt werden. 

(4) Wenn Vertretern der politischen Parteien, der Kirchen, der verschiedenen religiösen und 
weltanschaulichen Richtungen und den Vertretern der Organisationen der Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer Gelegenheit zur Aussprache gegeben wird, so ist ihnen die Möglichkeit der Rede und 
Gegenrede unter jeweils gleichen Bedingungen zu gewähren. 

(…) 

IV. Abschnitt 

Organisation, Finanzierung, Haushalt 

§ 21 [Zusammensetzung des Hörfunkrates] 

(1) Der Hörfunkrat besteht aus vierzig Mitgliedern, nämlich 

(…) 

c) einem Vertreter der Evangelischen Kirchen in Deutschland, 

d) einem Vertreter der Katholischen Kirche, 

e) einem Vertreter des Zentralrats der Juden in Deutschland, (…) 

(…) 
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18.4.3 ZDF-Staatsvertrag [für Berlin] (ZDF-StV) 
Vom 31.08.1991 (GVBl. 1991, 309), zuletzt geändert durch Gesetz vom 20.05.2011 

(GVBl. S. 211) 

II. Abschnitt  

Vorschriften für das Fernsehvollprogramm "Zweites Deutsches Fernsehen" 

§ 5 [Gestaltung der Sendungen] 

(…) 

(3) Das ZDF hat in seinen Sendungen die Würde des Menschen zu achten und zu schützen. Es soll 
dazu beitragen, die Achtung vor Leben, Freiheit und körperlicher Unversehrtheit, vor Glauben und 
Meinung anderer zu stärken. Die sittlichen und religiösen Überzeugungen der Bevölkerung sind zu 
achten. Die Sendungen sollen dabei vor allem die Zusammengehörigkeit im vereinten Deutschland 
fördern sowie der gesamtgesellschaftlichen Integration in Frieden und Freiheit und der Verständigung 
unter den Völkern dienen und auf ein diskriminierungsfreies Miteinander hinwirken. 

(…) 

§ 7 [Kurzberichterstattung] 

(1) Das Recht auf unentgeltliche Kurzberichterstattung über Veranstaltungen und Ereignisse, die 
öffentlich zugänglich und von allgemeinem Informationsinteresse sind, steht jedem in Europa 
zugelassenen Fernsehveranstalter zu eigenen Sendezwecken zu. Dieses Recht schließt die Befugnis 
zum Zugang, zur kurzzeitigen Direktübertragung, zur Aufzeichnung, zu deren Auswertung zu einem 
einzigen Beitrag und zur Weitergabe unter den Voraussetzungen der Absätze 2 bis 12 ein.  

(…) 

(3) Auf die Kirchen und auf andere Religionsgemeinschaften sowie deren Einrichtungen mit 
entsprechender Aufgabenstellung findet Absatz 1 keine Anwendung. (…) 

(…) 

§ 11 [Anspruch auf Sendezeit] 

(…) 

(3) Den Evangelischen Kirchen, der Katholischen Kirche und den Jüdischen Gemeinden sind auf 
Wunsch angemessene Sendezeiten für die Übertragung gottesdienstlicher Handlungen und 
Feierlichkeiten sowie sonstiger religiöser Sendungen, auch solcher über Fragen ihrer öffentlichen 
Verantwortung, zu gewähren. Andere über das gesamte Bundesgebiet verbreitete 
Religionsgemeinschaften des öffentlichen Rechts können angemessen berücksichtigt werden. 
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(4) Wenn Vertretern der politischen Parteien, der Kirchen, der verschiedenen religiösen und 
weltanschaulichen Richtungen und den Vertretern der Organisationen der Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer Gelegenheit zur Aussprache gegeben wird, so ist ihnen die Möglichkeit der Rede und 
Gegenrede unter jeweils gleichen Bedingungen zu gewähren. 

(…) 

IV. Abschnitt  

Organisation, Finanzierung, Haushalt 

§ 21 [Zusammensetzung des Fernsehrates] 

(1) Der Fernsehrat besteht aus siebenundsiebzig Mitgliedern, nämlich 

(…) 

d) zwei von der Evangelischen Kirche in Deutschland entsandten Vertretern, 

e) zwei von der Katholischen Kirche entsandten Vertretern, 

f) einem vom Zentralrat der Juden in Deutschland entsandten Vertreter, 

(…) 

18.5 Bremen 

18.5.1 Staatsvertrag für Rundfunk und Telemedien (Rundfunkstaatsvertrag – RStV 
-) 

Vom 31.08.1991 (Brem.GBl. 1991, 273), mehrfach geändert durch Gesetz vom 15.11.2011 
(Brem.GBl. S. 425) 

I. Abschnitt Allgemeine Vorschriften 

§ 2 Begriffsbestimmungen 

(…) 

(2) Im Sinne dieses Staatsvertrags ist 

(…) 

15. unter Information insbesondere Folgendes zu verstehen: Nachrichten und Zeitgeschehen, 
politische Information, Wirtschaft, Auslandsberichte, Religiöses, Sport, Regionales, 
Gesellschaftliches, Service und Zeitgeschichtliches, 

(…) 

17. unter Kultur insbesondere Folgendes zu verstehen: Bühnenstücke, Musik, Fernsehspiele, 
Fernsehfilme und Hörspiele, bildende Kunst, Architektur, Philosophie und Religion, Literatur und 
Kino, 

(…) 
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§ 3 Allgemeine Grundsätze  

(1) Die in der Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten der Bundesrepublik 
Deutschland (ARD) zusammengeschlossenen Landesrundfunkanstalten, das Zweite Deutsche 
Fernsehen (ZDF), das Deutschlandradio und alle Veranstalter bundesweit verbreiteter 
Rundfunkprogramme haben in ihren Angeboten die Würde des Menschen zu achten und zu schützen; 
die sittlichen und religiösen Überzeugungen der Bevölkerung sind zu achten. Die Angebote sollen 
dazu beitragen, die Achtung vor Leben, Freiheit und körperlicher Unversehrtheit, vor Glauben und 
Meinungen anderer zu stärken. Weitergehende landesrechtliche Anforderungen an die Gestaltung der 
Angebote sowie § 41 dieses Staatsvertrages bleiben unberührt. 

(…) 

§ 5 Kurzberichterstattung 

(1) Das Recht auf unentgeltliche Kurzberichterstattung über Veranstaltungen und Ereignisse, die 
öffentlich zugänglich und von allgemeinem Informationsinteresse sind, steht jedem in Europa 
zugelassenen Fernsehveranstalter zu eigenen Sendezwecken zu. Dieses Recht schließt die Befugnis 
zum Zugang, zur kurzzeitigen Direktübertragung, zur Aufzeichnung, zu deren Auswertung zu einem 
einzigen Beitrag und zur Weitergabe unter den Voraussetzungen der Absätze 2 bis 12 ein. 

(…) 

(3) Auf die Kirchen und auf andere Religionsgemeinschaften sowie deren Einrichtungen mit 
entsprechender Aufgabenstellung findet Absatz 1 keine Anwendung. 

(…) 

§ 7 Werbegrundsätze, Kennzeichnungspflichten 

(1) Werbung und Teleshopping dürfen nicht 

1. die Menschenwürde verletzen, 

2. Diskriminierungen aufgrund von Geschlecht, Rasse oder ethnischer Herkunft, Staatsangehörigkeit, 
Religion oder Glauben, Behinderung, Alter oder sexueller Orientierung beinhalten oder fördern, 

(…) 

(9) Werbung politischer, weltanschaulicher oder religiöser Art ist unzulässig. Satz 1 gilt für 
Teleshopping entsprechend. Unentgeltliche Beiträge im Dienst der Öffentlichkeit einschließlich von 
Spendenaufrufen zu Wohlfahrtszwecken gelten nicht als Werbung im Sinne von Satz 1. § 42 bleibt 
unberührt. 

(…) 

§ 7a Einfügung von Werbung und Teleshopping  

(1) Übertragungen von Gottesdiensten sowie Sendungen für Kinder dürfen nicht durch Werbung oder 
Teleshopping-Spots unterbrochen werden. 
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(…) 

§ 8 Sponsoring 

(…) 

(6) Nachrichtensendungen und Sendungen zur politischen Information dürfen nicht gesponsert 
werden. In Kindersendungen und Sendungen religiösen Inhalts ist das Zeigen von Sponsorenlogos 
untersagt. 

(…) 

II. Abschnitt Vorschriften für den öffentlich-recht lichen Rundfunk 

§ 15 Zulässige Produktplatzierung  

Abweichend von § 7 Abs. 7 Satz 1 ist Produktplatzierung im Rundfunk zulässig 

(…) 

2. wenn kein Entgelt geleistet wird, sondern lediglich bestimmte Waren oder Dienstleistungen, wie 
Produktionshilfen und Preise, im Hinblick auf ihre Einbeziehung in eine Sendung kostenlos 
bereitgestellt werden, sofern es sich nicht um Nachrichten, Sendungen zum politischen Zeitgeschehen, 
Ratgeber- und Verbrauchersendungen, Sendungen für Kinder oder Übertragungen von Gottesdiensten 
handelt. 

(…) 

III. Abschnitt Vorschriften für den privaten Rundfu nk 

5. Unterabschnitt Programmgrundsätze, Sendezeit für Dritte 

§ 41 Programmgrundsätze 

(1) Für die Rundfunkprogramme gilt die verfassungsmäßige Ordnung. Die Rundfunkprogramme 
haben die Würde des Menschen sowie die sittlichen, religiösen und weltanschaulichen Überzeugungen 
anderer zu achten. Sie sollen die Zusammengehörigkeit im vereinten Deutschland sowie die 
internationale Verständigung fördern und auf ein diskriminierungsfreies Miteinander hinwirken. Die 
Vorschriften der allgemeinen Gesetze und die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der 
persönlichen Ehre sind einzuhalten. 

(…) 

§ 42 Sendezeit für Dritte 

(1) Den Evangelischen Kirchen, der Katholischen Kirche und den Jüdischen Gemeinden sind auf 
Wunsch angemessene Sendezeiten zur Übertragung religiöser Sendungen einzuräumen; die 
Veranstalter können die Erstattung ihrer Selbstkosten verlangen. 

(…) 
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6. Unterabschnitt Finanzierung, Werbung, Teleshopping 

§ 44 Zulässige Produktplatzierung  

Abweichend von § 7 Abs. 7 Satz 1 ist Produktplatzierung im Rundfunk zulässig 

(…) 

2. wenn kein Entgelt geleistet wird, sondern lediglich bestimmte Waren oder Dienstleistungen, wie 
Produktionshilfen und Preise, im Hinblick auf ihre Einbeziehung in eine Sendung kostenlos 
bereitgestellt werden, sofern es sich nicht um Nachrichten, Sendungen zum politischen Zeitgeschehen, 
Ratgeber- und Verbrauchersendungen, Sendungen für Kinder oder Übertragungen von Gottesdiensten 
handelt. 

(…) 

IV. Abschnitt Revision, Ordnungswidrigkeiten 

§ 49 Ordnungswidrigkeiten  

(1) Ordnungswidrig handelt, wer als Veranstalter von bundesweit verbreitetem privatem Rundfunk 
vorsätzlich oder fahrlässig 

(…) 

10. entgegen § 7 Abs. 9 Werbung oder Teleshopping politischer, weltanschaulicher oder religiöser Art 
verbreitet, 

11. entgegen § 7 a Abs. 1 Übertragungen von Gottesdiensten oder Sendungen für Kinder durch 
Werbung oder Teleshopping-Spots unterbricht, 

(…) 

Ordnungswidrig handelt auch, wer 

(…) 

23. entgegen § 58 Abs. 3 in Verbindung mit § 7 Abs. 9 Werbung oder Teleshopping politischer, 
weltanschaulicher oder religiöser Art verbreitet, 

24. entgegen § 58 Abs. 3 in Verbindung mit § 7 a Abs. 1 in das Bewegtbildangebot eines 
Gottesdienstes oder in die Bewegtbildangebote für Kinder Werbung oder Teleshopping-Spots 
integriert, 

(…) 

V. Abschnitt Übertragungskapazitäten  

§ 51a Zuweisung von drahtlosen Übertragungskapazitäten an private Anbieter durch die 
zustände Landesmedienanstalt  

(…) 

(4) Lässt sich innerhalb der von der zuständigen Landesmedienanstalt zu bestimmenden 
angemessenen Frist keine Einigung erzielen oder entspricht die vorgesehene Aufteilung 
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voraussichtlich nicht dem Gebot der Meinungsvielfalt und Angebotsvielfalt, weist die zuständige 
Landesmedienanstalt dem Antragssteller die Übertragungskapazität zu, der am ehesten erwarten lässt, 
dass sein Angebot 

(…) 

3. bedeutsame politische, weltanschauliche und gesellschaftliche Gruppen zu Wort kommen lässt. 

(…) 

18.5.2 Staatsvertrag über die Körperschaft des öffentlichen Rechts 
„Deutschlandradio (Deutschlandradio-Staatsvertrag – DLR-StV-)“ 

Vom 17.06.1993 (Brem.GBl. 1993, 389), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Fünfzehnten 
Rundfunkänderungsstaatsvertrages vom 15./21.12.2010 (Brem.GBl. S. 425) 

II. Abschnitt Vorschriften für die Sendungen 

§ 6 Gesaltung der Sendungen 

(…) 

(3) Die Körperschaft hat in ihren Sendungen die Würde des Menschen zu achten und zu schützen. Sie 
soll dazu beitragen, die Achtung vor Leben, Freiheit und körperlicher Unversehrtheit, vor Glauben und 
Meinung anderer zu stärken. Die sittlichen und religiösen Überzeugungen der Bevölkerung sind zu 
achten. Die Sendungen sollen dabei vor allem die Zusammengehörigkeit im vereinten Deutschland 
fördern sowie der gesamtgesellschaftlichen Integration in Frieden und Freiheit und der Verständigung 
unter den Völkern dienen und auf ein diskriminierungsfreies Miteinander hinwirken. 

§ 11 Anspruch auf Sendezeit 

(…) 

(3) Den Evangelischen Kirchen, der Katholischen Kirche und den Jüdischen Gemeinden sind auf 
Wunsch angemessene Sendezeiten für die Übertragung gottesdienstlicher Handlungen und 
Feierlichkeiten sowie sonstiger religiöser Sendungen, auch solcher über Fragen ihrer öffentlichen 
Verantwortung, zu gewähren. Andere über das gesamte Bundesgebiet verbreitete 
Religionsgemeinschaften des öffentlichen Rechts können angemessen berücksichtigt werden. 

(4) Wenn Vertretern der politischen Parteien, der Kirchen, der verschiedenen religiösen und 
weltanschaulichen Richtungen und den Vertretern der Organisationen der Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer Gelegenheit zur Aussprache gegeben wird, so ist ihnen die Möglichkeit der Rede und 
Gegenrede unter jeweils gleichen Bedingungen zu gewähren. 

IV. Abschnitt Organisation, Finanzierung, Haushalt 

§ 21 Zusammensetzung des Hörfunkrates 

(1) Der Hörfunkrat besteht aus vierzig Mitgliedern, nämlich 

(…) 

c) einem Vertreter der Evangelischen Kirche in Deutschland, 

d) einem Vertreter der Katholischen Kirche 
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e) einem Vertreter des Zentralrates der Juden in Deutschland, 

(…) 

18.5.3 Staatsvertrag über die Veranstaltung von Fernsehen über Satellit 
(Satellitenfernseh-Staatsvertrag) 

Vom 29.06./ 20.07.1989 (Brem.GBl. 1989, 387), zuletzt geändert durch Staatsvertrag vom 
14.10.1992 als Anlage zum Gesetz vom 27.01.1993 (Brem.GBl. S. 27) 

Artikel 3 Zulassungsvoraussetzungen, Vorrang 

(…) 

(2) Nicht zugelassen werden dürfen 

1.  

juristische Personen des öffentlichen Rechts mit Ausnahme der Kirchen, anderer öffentlich-rechtlicher 
Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften und der jüdischen Kultusgemeinden, 

(…) 

18.6 Hamburg 

Gesetz zum Staatsvertrag über die Veranstaltung von Fernsehen über 
Rundfunksatellit 

Vom 27.07.1986 (HmbGVBl. 1986, 168) 

Artikel 1 - Allgemeines 

(…) 

(2) 1 Dieser Staatsvertrag gilt für die Zulassung von Veranstaltern privaten Rechts zur Veranstaltung 
von Fernsehen unter Nutzung der Sendezeit eines der Bundesrepublik Deutschland nach 
internationalem Fernmelderecht zur Verfügung stehenden Kanals auf einem Rundfunksatelliten. 2 Den 
Veranstaltern privaten Rechts sind die öffentlich-rechtlichen Religionsgemeinschaften und die 
öffentlich-rechtlichen Weltanschauungsgemeinschaften gleichgestellt. 

(…) 

Artikel 3 - Erlaubnisvoraussetzungen 

(1) 1 Die Erlaubnis darf nur erteilt werden 

(…) 

2. einer öffentlich-rechtlichen Religionsgemeinschaft oder öffentlich-rechtlichen 
Weltanschauungsgemeinschaft, 

(…) 
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Artikel 4 - Auswahlgrundsätze 

1 Erfüllen mehrere Antragsteller die Erlaubnisvoraussetzungen des Artikels 3, findet eine Auswahl 
zwischen denjenigen Antragstellern statt, deren Programme 

1. der Information, Bildung, Beratung und Unterhaltung dienen (Vollprogramme) und 

2. die zur Verfügung stehende Sendezeit möglichst weitgehend in Anspruch nehmen werden. 

2 Derjenige Antragsteller hat den Vorrang, dessen Programm voraussichtlich am meisten dazu 
beitragen wird, dass die Gesamtheit der Programme auf der den Gegenstand dieses Staatsvertrages 
bildenden Übertragungsmöglichkeit politische, weltanschauliche oder gesellschaftliche Gruppen oder 
Richtungen nicht einseitig begünstigt. 3 Bei gleicher oder nur geringfügig unterschiedlicher Erfüllung 
der Auswahlgesichtspunkte nach den Sätzen 1 und 2 hat derjenige Antragsteller den Vorrang, dessen 
Antrag die Verbreitung von Sendungen mit lokalem, regionalem oder landesweitem Bezug in lokalen, 
regionalen oder landesweiten Bereichen oder den Einschub derartiger Programme anderer Veranstalter 
in den Ländern vorsieht, soweit der Antragsteller hierfür nach Maßgabe landesrechtlicher Regelungen 
drahtlose terrestrische Frequenzen nutzen kann. 4 Juristische Personen des Privatrechts haben zur 
Beurteilung des Auswahlgesichtspunktes nach Satz 2 ihre kapitalmäßige Zusammensetzung offen zu 
legen. 

Artikel 8 - Zusammensetzung des Länderausschusses 

(1) 1 Der Länderausschuss besteht aus mindestens 26 Mitgliedern. 2 Es entsenden: 

(…) 

3. ein Mitglied die evangelischen Kirchen, 

4. ein Mitglied die römisch-katholische Kirche, 

5. ein Mitglied die jüdischen Gemeinden, 

(…) 

18.7 Hessen 

18.7.1 Gesetz über den Hessischen Rundfunk  
Vom 02.10.1948 (GVBl. 1948, 123), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 

24.06.2010 (GVBl. I S. 182) 

I.   Rechtsform 

§ 3 

Die folgenden Grundsätze sind für die Darbietungen verbindlich: 

1. Der Rundfunk ist Sache der Allgemeinheit. Er wird in voller Unabhängigkeit überparteilich 
betrieben und ist von jeder Beeinflussung freizuhalten. 

2. Die Darbietungen sollen Nachrichten und Kommentare, Unterhaltung, Bildung und Belehrung, 
Gottesdienst und Erbauung vermitteln und dem Frieden, der Freiheit und der Völkerverständigung 
dienen. 



906 

 

3. Die Darbietungen dürfen nicht gegen die Verfassung und die Gesetze verstoßen oder das sittliche 
und religiöse Gefühl verletzen. Sendungen, die Vorurteile oder Herabsetzungen wegen der 
Nationalität, Rasse, Farbe, Religion oder Weltanschauung eines einzelnen oder einer Gruppe 
enthalten, sind nicht gestattet. 

4. Die Berichterstattung muß wahrheitsgetreu und sachlich sein. Nachrichten und Stellungnahmen 
dazu sind deutlich von einander zu trennen. Zweifel an der Richtigkeit sind auszudrücken. 
Kommentare zu den Nachrichten müssen unter Nennung des Namens des dafür verantwortlichen 
Verfassers als solche gekennzeichnet werden. 

5. Die Landesregierung hat das Recht, Gesetze, Verordnungen und andere wichtige Mitteilungen 
durch den Rundfunk bekanntzugeben. Hierfür ist ihr angemessene Sendezeit unverzüglich und 
unentgeltlich einzuräumen. 

6. Während des Wahlkampfes ist lediglich den politischen Parteien, die in allen Wahlkreisen 
Wahlvorschläge eingereicht haben, Sendezeit zu gewähren. Die Sendezeit muß gleichlang und 
gleichwertig sein. 

7. Wenn Vertretern der politischen Parteien und der verschiedenen religiösen, weltanschaulichen und 
wirtschaftlichen Richtungen, insbesondere auch Vertretern von Organisationen der Arbeitnehmer oder 
Arbeitgeber, Gelegenheit zur Aussprache gegeben wird, so ist ihnen die Möglichkeit der Rede und 
Gegenrede unter jeweils gleichen Bedingungen zu gewähren. Einen Anspruch auf Teilnahme an 
solcher Aussprache haben nur die in Ziffer 6 bezeichneten politischen Parteien, die über das ganze 
Land verbreiteten Arbeitnehmer- und Arbeitgeberorganisationen, sowie die Kirchen, Religions- und 
Weltanschauungsgemeinschaften des Landes. 

8. Im Rundfunk angegriffenen Dienststellen oder Persönlichkeiten der öffentlichen Verwaltung oder 
des öffentlichen Lebens ist zur Abwehr gleichwertige Sendezeit zu gewähren. 

9. Eine unwahre Behauptung ist auf Verlangen einer beteiligten Behörde oder Privatperson zu 
berichtigen. § 10 des Hessischen Pressegesetzes in der Fassung vom 12. Dezember 2003 (GVBl. 2004 
I S. 2), geändert durch Gesetz vom 14. Dezember 2005 (GVBl. I S. 838), ist sinngemäß anzuwenden. 

10. Reklamesendungen bedürfen der Zustimmung des Rundfunkrats. 

III.   Organisation 

§ 4 

Die Organe des Hessischen Rundfunks sind: 

1. der Rundfunkrat, 

2. der Verwaltungsrat, 

3. der Intendant. 

1.   Der Rundfunkrat 
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§ 5 

(1) Der Rundfunkrat vertritt die Allgemeinheit auf dem Gebiete des Rundfunks. Seine Mitglieder sind 
nicht Vertreter einer Partei, einer Konfession, eines Standes oder einer Organisation; sie sind an 
Aufträge und Weisungen nicht gebunden. 

(2) Zum Rundfunkrat entsenden einen Vertreter: 

(…) 

3. die evangelischen Kirchen, 

4. die katholische Kirche, 

5. der Landesverband der jüdischen Gemeinden in Hessen, 

(…) 

18.7.2 Gesetz über den privaten Rundfunk in Hessen 
(Hessisches Privatrundfunkgesetz - HPRG)139  

In der Fassung vom 25.01.1995 (GVBl. I 1995, 87), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
27.09.2012 (GVBl.,  290) 

ZWEITER TEIL:   Besondere Vorschriften 

Erster Abschnitt:   Zulassung von privaten Rundfunkveranstaltern 

§ 6   Zulassungsvoraussetzungen 

(1) Die Zulassung setzt voraus, daß der Antragsteller 

1. unbeschränkt geschäftsfähig ist, die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter nicht durch 
Richterspruch verloren und das Grundrecht der freien Meinungsäußerung (Art. 11 der Verfassung des 
Landes Hessen, Art. 5 Abs. 1 des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland) nicht verwirkt 
hat (Art. 146 Abs. 2 der Verfassung des Landes Hessen, Art. 18 des Grundgesetzes für die 
Bundesrepublik Deutschland), 

2. seinen Wohnsitz oder Sitz in der Bundesrepublik Deutschland hat und gerichtlich unbeschränkt 
verfolgt werden kann, 

3. die Gewähr dafür bietet, daß er das Programm entsprechend der Zulassung unter Beachtung der 
gesetzlichen Vorschriften veranstalten und verbreiten wird. 

Bei einem Antrag juristischer Personen oder nicht rechtsfähiger Personenvereinigungen müssen die 
Voraussetzungen nach Satz 1 Nr. 1 von den gesetzlichen oder satzungsmäßigen Vertretern erfüllt sein. 

(2) Die Zulassung darf nicht erteilt werden 

                                                           

 

139 Gültig bis: 31.12.2017. 
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1. juristischen Personen des öffentlichen Rechts mit Ausnahme der Hochschulen des Landes sowie der 
Kirchen und anderer öffentlich-rechtlicher Religionsgesellschaften im Sinne des Art. 140 des 
Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland, 

2. gesetzlichen Vertretern der nach Nr. 1 ausgeschlossenen juristischen Personen des öffentlichen 
Rechts sowie Personen, die in leitender Stellung in einem Arbeits- oder Dienstverhältnis zu diesen 
juristischen Personen stehen, 

(…) 

(4) In dem Zulassungsantrag sind anzugeben 

1. die Programmart und die Programmkategorie, 

2. die Programmdauer, 

3. die Übertragungstechnik, 

4. das vorgesehene Verbreitungsgebiet und 

5. die Finanzierungsform. 

(5) Dem Antrag sind ein Programmschema und ein Finanzierungsplan beizufügen, aus denen 
hervorgeht, daß der Antragsteller auf Grund seiner inneren Organisation unter Berücksichtigung des 
angestrebten Programmumfanges personell und finanziell in der Lage sein wird, ein Programm 
regelmäßig entsprechend den Vorgaben des Gesetzes zu veranstalten. 

Zweiter Abschnitt:   Anforderungen an die Rundfunkprogramme 

§ 13   Programmgrundsätze 

(1) Für alle Rundfunkprogramme gilt die verfassungsmäßige Ordnung. Die Programme haben die 
Würde des Menschen sowie die sittlichen, religiösen und weltanschaulichen Überzeugungen anderer 
zu achten. Sie sollen die Zusammengehörigkeit im vereinten Deutschland und die internationale 
Verständigung fördern, zur sozialen Integration ausländischer Mitbürgerinnen und Mitbürger, zur 
Verwirklichung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern, zum Schutz von ethnischen, 
kulturellen und sprachlichen Minderheiten sowie zur Achtung und zum Schutz der Umwelt beitragen. 

Dritter Abschnitt:   Besondere Pflichten und Informationsrechte der Veranstalter 

§ 30   Sendezeit für Dritte 

(1) Den evangelischen Kirchen, der Katholischen Kirche und den jüdischen Gemeinden sind auf 
Wunsch angemessene Sendezeiten zur Übertragung religiöser Sendungen einzuräumen. 

(2) Den politischen Parteien oder Vereinigungen, für die ein Wahlvorschlag zum Deutschen 
Bundestag, zum Europäischen Parlament oder zum Hessischen Landtag zugelassen ist, ist zur 
Vorbereitung der Wahlen angemessene Sendezeit einzuräumen; § 5 Abs. 1 bis 3 des Parteiengesetzes 
findet entsprechend Anwendung. 

(3) Der Veranstalter kann die Erstattung seiner Selbstkosten verlangen. 

(4) Für den Inhalt der Sendung ist derjenige verantwortlich, dem die Sendezeit zur Verfügung gestellt 
worden ist. 
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Achter Abschnitt:   Hessische Landesanstalt für privaten Rundfunk und neue Medien 

§ 49   Zusammensetzung und Amtszeit der Versammlung 

(1) Die Versammlung vertritt innerhalb ihres Zuständigkeitsbereiches die Interessen der 
Allgemeinheit. Zur Anstaltsversammlung entsenden einen Vertreter: 

1. die evangelischen Kirchen, 

2. die katholische Kirche, 

3. der Landesverband der jüdischen Gemeinden in Hessen, 

(…) 

(5) Der Vorsitzende der Versammlung stellt die ordnungsgemäße Entsendung der Mitglieder der 
Versammlung fest. 

(6) Die Amtszeit der Mitglieder der Versammlung beträgt vier Jahre. Die Mitglieder der Versammlung 
sind an Aufträge und Weisungen nicht gebunden. Sie können von den Stellen, die sie entsandt oder 
vorgeschlagen haben, abberufen werden. Mit dem Ausscheiden aus der entsendenden Organisation 
scheidet das Mitglied aus der Versammlung aus. 

(7) Die Mitglieder der Versammlung sind ehrenamtlich tätig. Sie haben Anspruch auf 
Aufwandsentschädigung und auf Erstattung der Auslagen, die ihnen durch ihre Tätigkeit entstehen. 

(8) Scheidet ein Mitglied der Versammlung aus, ist nach den für die Berufung des ausgeschiedenen 
Mitglieds geltenden Regelungen ein Nachfolger für den Rest der Amtszeit zu entsenden. 

18.7.3 Gesetz zum Staatsvertrag über die Veranstaltung von Fernsehen über Satellit 
(Satellitenfernseh-Staatsvertrag) 

Vom 28.11.1989 (GVBl. I 1989, 397), zuletzt geändert durch Gesetz vom 05.06.2007 
(GVBl. I S. 294) 

§ 1 

Dem Satellitenfernseh-Staatsvertrag vom 29. Juni/20. Juli 1989 wird zugestimmt. 

§ 2 

(1) Der Staatsvertrag wird nachstehend mit Gesetzeskraft veröffentlicht. 

(…) 

 

Anlage 

zu § 2 Abs. 1 

Staatsvertrag über die Veranstaltung von Fernsehen über Satellit (Satellitenfernseh-Staatsvertrag) 
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Artikel 3   Zulassungsvoraussetzungen, Vorrang 

(1) Für den Fernsehkanal nach Art. 1 Abs. 1 dürfen nur Veranstaltergemeinschaften zugelassen 
werden. Sie müssen ihren Sitz im Geltungsbereich des Grundgesetzes haben. Sie müssen 
wirtschaftlich und organisatorisch in der Lage sein, eine Rundfunkveranstaltung, die anerkannten 
journalistischen Grundsätzen genügt, antragsmäßig durchzuführen. Die Mitglieder und die 
gesetzlichen oder satzungsmäßigen Vertreter von juristischen Personen und Personenvereinigungen 

1. müssen unbeschränkt geschäftsfähig sein, dürfen die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter 
nicht durch Richterspruch verloren und das Grundrecht der freien Meinungsäußerung nicht nach Art. 
18 des Grundgesetzes verwirkt haben, 

2. müssen gerichtlich unbeschränkt verfolgt werden können, 

3. dürfen nicht auf Grund von Tatsachen Anlaß zu Bedenken gegen die zuverlässige Erfüllung ihrer 
Pflichten nach diesem Staatsvertrag geben. 

(2) Nicht zugelassen werden dürfen 

1. juristische Personen des öffentlichen Rechts mit Ausnahme der Kirchen, anderer öffentlich-
rechtlicher Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften und der jüdischen Kultusgemeinden, 

(3) Der Antrag muß enthalten 

1. Angaben über die vorgesehene Programmart (Fernsehen, Videotext), die Programmkategorie 
(Vollprogramm, Spartenprogramm) und die Programmdauer, 

2. ein Programmschema, das erkennen läßt, wie der Antragsteller den Anforderungen der jeweiligen 
Programmkategorie gerecht wird, 

3. eine Übersicht über die Kapital- und Stimmrechtsverhältnisse der Veranstaltergemeinschaft sowie 
über mit ihr verbundene Unternehmen (§ 15 Aktiengesetz). 

(4) In der Veranstaltergemeinschaft muß durch Vertrag oder Satzung ein vorherrschender Einfluß 
eines Mitgliedes auf das Programm ausgeschlossen sein. Die Veranstaltergemeinschaft muß mit 
hinreichender Wahrscheinlichkeit erwarten lassen, daß sie in ihrem Rundfunkprogramm die 
Anforderungen der jeweiligen Programmkategorie erfüllt. Interessenten aus dem kulturellen Bereich 
ist eine angemessene Beteiligung zu ermöglichen. 

(5) Erfüllen mehrere Antragsteller die Voraussetzungen nach den Abs. 1 bis 4, so wirkt der 
Länderausschuß (Art. 6) auf eine Einigung zwischen den Antragstellern hin. 

(6) Kommt eine Einigung innerhalb der von dem Länderausschuß gesetzten Frist nicht zustande, so 
findet eine Auswahl zwischen denjenigen Antragstellern statt, deren Programme 

1. wesentliche Anteile an Information, Bildung und Unterhaltung enthalten, 

2. das öffentliche Geschehen in den Ländern darstellen und 

3. die zur Verfügung stehende Sendedauer möglichst weitgehend in Anspruch nehmen werden. 

Unter mehreren nach Satz 1 gleichrangigen Antragstellern wird derjenige vorrangig zugelassen, der 
die größere Meinungsvielfalt im Programm erwarten läßt. Bei der Bewertung sind das 
Programmschema und die Zusammensetzung (Wettbewerb und Kooperation verschiedener Kräfte im 
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Programm, Verschiedenartigkeit der politischen, weltanschaulichen, wirtschaftlichen und 
gesellschaftlichen Kräfte und Gruppen, Höhe ihres Kapital- und Stimmrechtsanteils) und sonstige, der 
Sicherung der Meinungsvielfalt dienende organisatorische Regelungen zu beachten. 

18.7.4 Rundfunkstaatsvertrag (RStV) 
In der Fassung vom 28.07.2009 (GVBl. I 2009, 278), zuletzt geändert durch Art. 2 des 

Vierzehnten Rundfunkänderungsstaatsvertrages vom 10.06.2010 (GVBl. I 2010 S. 382, 395), 
gemäß Bekanntmachung vom 27.01.2011 (GVBl. I S. 42) nach seinem Artikel 4 Abs. 2 

gegenstandslos. 

I. Abschnitt   Allgemeine Vorschriften 

§ 2    Begriffsbestimmungen 

(…) 

(2) Im Sinne dieses Staatsvertrages ist 

(…) 

15. unter Information insbesondere Folgendes zu verstehen: Nachrichten und Zeitgeschehen, 
politische Information, Wirtschaft, Auslandsberichte, Religiöses, Sport, Regionales, 
Gesellschaftliches, Service und Zeitgeschichtliches, 

(…) 

17. unter Kultur insbesondere Folgendes zu verstehen: Bühnenstücke, Musik, Fernsehspiele, 
Fernsehfilme und Hörspiele, bildende Kunst, Architektur, Philosophie und Religion, Literatur und 
Kino, 

(…) 

§ 3   Allgemeine Programmgrundsätze 

(1) Die in der Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten der Bundesrepublik 
Deutschland (ARD) zusammengeschlossenen Landesrundfunkanstalten, das Zweite Deutsche 
Fernsehen (ZDF), das Deutschlandradio und alle Veranstalter bundesweit verbreiteter 
Rundfunkprogamme haben in ihren Sendungen die Würde des Menschen zu achten und zu schützen; 
die sittliche und religiösen Überzeugungen der Bevölkerung sind zu achten.  Die Angebote sollen dazu 
beitragen, die Achtung vor Leben, Freiheit und körperlicher Unversehrtheit, vor Glauben und 
Meinungen anderer zu stärken. Weitergehende landesrechtliche Anforderungen an die Gestaltung der 
Sendungen sowie § 41 dieses Staatsvertrages bleiben unberührt. 

(2) Die Veranstalter nach Absatz 1 Satz 1 sollen über ihr bereits bestehendes Engagement hinaus im 
Rahmen ihrer technischen und finanziellen Möglichkeiten barrierefreie Angebote vermehrt 
aufnehmen. 

§ 5   Kurzberichterstattung 

(1) Das Recht auf unentgeltliche Kurzberichterstattung über Veranstaltungen und Ereignisse, die 
öffentliche zugänglich und von allgemeinem Informationsinteresse sind, steht jedem in Europa 
zugelassenen Fernsehveranstalter zu eigenen Sendezwecken zu. Dieses Recht schließt die Befugnis 
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zum Zugang, zur kurzzeitigen Direktübertragung, zur Aufzeichnung, zu deren Auswertung zu einem 
einzigen Beitrag und zur Weitergabe unter den Voraussetzungen der Absätze 2 bis 12 ein. 

(...) 

(3) Auf die Kirchen und auf andere Religionsgemeinschaften sowie deren Einrichtungen mit 
entsprechender Aufgabenstellung findet Absatz 1 keine Anwendung. 

(...) 

§ 7   Werbegrundsätze, Kennzeichnungspflichten  

(1) Werbung und Teleshopping dürfen nicht  

die Menschenwürde verletzen, 

Diskriminierungen auf Grund von Geschlecht, Rasse oder ethnischer Herkunft, Staatsangehörigkeit, 
Religion oder Glauben, Behinderung, Alter oder sexueller Orientierung beinhalten oder fördern, 

(…) 

(7) Schleichwerbung, Produkt- - und Themenplatzierung sowie entsprechende Praktiken sind 
unzulässig. Soweit in den §§ 15 und 44 Ausnahmen zugelassen sind, muss Produktplatzierung 
folgende Voraussetzungen erfüllen:  

1. Die redaktionelle Verantwortung und Unabhängigkeit hinsichtlich Inhalt und Sendeplatz 
müssen unbeeinträchtigt bleiben, 

2. die Produktplatzierung darf nicht unmittelbar zu Kauf, Miete oder Pacht von Waren oder 
Dienstleistungen auffordern, insbesondere nicht durch spezielle verkaufsfördernde Hinweise 
auf diese Waren oder Dienstleistungen, und 

3. das Produkt darf nicht zu stark herausgestellt werden; dies gilt auch für kostenlos zur 
Verfügung gestellte geringwertige Güter. 

Auf eine Produktplatzierung ist eindeutig hinzuweisen. Sie ist zu Beginn und zum Ende einer Sendung 
sowie bei deren Fortsetzung nach einer Werbeunterbrechung oder im Hörfunk durch einen 
gleichwertigen Hinweis angemessen zu kennzeichnen. Die Kennzeichnungspflicht entfällt für 
Sendungen, die nicht vom Veranstalter selbst oder von einem mit dem Veranstalter verbundenen 
Unternehmen produziert oder in Auftrag gegeben worden sind, wenn nicht mit zumutbarem Aufwand 
ermittelbar ist, ob Produktplatzierung enthalten ist; hierauf ist hinzuweisen. Die in der ARD 
zusammengeschlossenen Landesrundfunkanstalten, das ZDF und die Landesmedienanstalten legen 
eine einheitliche Kennzeichnung fest.  

(…) 

(9) Werbung politischer, weltanschaulicher oder religiöser Art ist unzulässig. Satz 1 gilt für 
Teleshopping entsprechend. Unentgeltliche Beiträge im Dienst der Öffentlichkeit einschließlich von 
Spendenaufrufen zu Wohlfahrtszwecken gelten nicht als Werbung im Sinne von Satz 1. § 42 bleibt 
unberührt.  

(…) 
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§ 7a   Einfügung von Werbung und Teleshopping 

(1) Übertragungen von Gottesdiensten sowie Sendungen für Kinder dürfen nicht durch Werbung oder 
Teleshopping-Spots unterbrochen werden.  

(…) 

§ 8   Sponsoring 

(…) 

(6) (…) In Kindersendungen und Sendungen religiösen Inhalts ist das Zeigen von Sponsorenlogos 
untersagt.  

(…) 

II. Abschnitt   Vorschriften für den öffentlich-rec htlichen Rundfunk 

§ 11b   Fernsehprogramme 

(1) Die in der ARD zusammengeschlossenen Landesrundfunkanstalten veranstalten gemeinsam 
folgende Fernsehprogramme:  

1. das Vollprogramm „Erstes Deutsches Fernsehen (Das Erste)“, 

2. drei Programme als Zusatzangebote nach Maßgabe der als Anlage beigefügten Konzepte, und zwar 
die Programme  

(...) 

b)„EinsPlus“ (…)140 

                                                           

 

140 Anlage zu § 11b Abs. 1 Nr. 2 des Rundfunkstaatsvertrages 
(…) 

III. Die Konzepte der einzelnen digitalen Fernsehprogramme 

(…) 
2. EinsPlus 
(…) 
(2) Originäre EinsPlus-Produktionen 
EinsPlus verfolgt eine klare Mehrwertstrategie im digitalen Markt und stellt dabei den unmittelbaren Nutzen für 
den Fernsehzuschauer in den Mittelpunkt. Originäre, profilbildende Programm-Marken („Leuchttürme“) sind in 
diesem Zusammenhang zum Beispiel:  

(…) 
–ein Programmformat für Werte-, Glaubens- und Lebensberatungsthemen, 
(…) 

3. EinsExtra 
c) Einzelne Sendungen/Formate 
Das „EinsExtra-Thema“ am Samstag und Sonntag in der Zeit von 18 bis 20 Uhr wendet sich zurzeit an Zuschau-
er, die an weiterführenden und einordnenden Informationen zu aktuellen Ereignissen, Jahrestagen etc. interes-
siert sind. Hierzu werden die hochwertigen für „Das Erste“ oder die Dritten Programme produzierten Reportagen 
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(3) Das ZDF veranstaltet folgende Fernsehprogramme:  

(…) 

2. drei Programme als Zusatzangebote nach Maßgabe der als Anlage beigefügten Konzepte, und zwar 
die Programme  

(…) 

b)„ZDFkulturkanal“ 141 

(…) 

§ 11c    Hörfunkprogramme 

(…) 

(3) Das Deutschlandradio veranstaltet folgende Hörfunkprogramme mit den Schwerpunkten in den 
Bereichen Information, Bildung und Kultur:  

(…) 

3. das in digitaler Technik verbreitete Programm „DRadio Wissen“142 nach Maßgabe des als Anlage 
beigefügten Konzepts, insbesondere unter Rückgriff auf die Möglichkeiten nach § 5 Abs. 2 des 

                                                                                                                                                                                     

 

genutzt und durch Gesprächssendungen ergänzt. Auch die Feiertagsprogramme beschäftigen sich inhaltlich-
thematisch mit politischen Ereignissen. 
(…) 
141(…)  

III. ZDFkulturkanal 
(…) 
3. Beitrag zur Aufgabenerfüllung 
Die Darstellung und Vermittlung von Kultur gehört unstrittig zu den Kernaufgaben des öffentlich-rechtlichen 
Rundfunks. Der digitale ZDFkulturkanal richtet sich an Zuschauer aller Altersgruppen, die sich im weitesten 
Sinn für Kultur interessieren. Er wird auch Spezialangebote für ein jüngeres Publikum auf regelmäßigen Sende-
leisten vorhalten, um diese für die Kultur und einen geistvollen Mediengebrauch im weiteren Sinne zu gewinnen. 
Der digitale ZDFkulturkanal stellt das kulturelle Leben in großer Breite und Ausführlichkeit dar. Er legt dabei 
auf die Qualität der fernsehmäßigen Umsetzung höchsten Wert. (…) 
142 Anlage zu § 11c Abs. 3 Nr. 3 des Rundfunkstaatsvertrages 

Programmkonzept DRadio Wissen: 

2. Zielgruppe und inhaltliches Angebot 

(…) 
Der Wissensbegriff ist weit gefächert. Er umfasst Forschungsergebnisse aus den Natur- und Geisteswissenschaf-
ten, Bildung und Beruf, Geschichte und Literatur, Gesundheit und Ernährung, Umwelt und Verbraucherschutz, 
Religion und Web-Wissen. Ein Programmangebot „Wissen“ steht im Einklang mit der von Politik, Wirtschaft, 
Gewerkschaften und allen kulturellen Institutionen getragenen Überzeugung, dass die Zukunftssicherung unseres 
Landes davon abhängt, in welchem Maße es gelingt, die Gesellschaft zu einer „Wissensgesellschaft“ zu formen. 
Ein digitales Wissens-Angebot, bei dem das Internet als Plattform gleichberechtigt neben das lineare Programm 
tritt, kommt den medialen Nutzungsgewohnheiten des jüngeren Publikums entgegen. Es fördert außerdem die 
dringend benötigte Akzeptanz digitaler Verbreitungswege für das Radio. 
(…) 
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Deutschlandradio-Staatsvertrages; die in der ARD zusammengeschlossenen Landesrundfunkanstalten 
kooperieren hierzu mit dem Deutschlandradio, 

4. ausschließlich im Internet verbreitete Hörfunkprogramme mit Inhalten aus den in Nummer 1 bis 3 
aufgeführten Programmen nach Maßgabe eines nach § 11f durchgeführten Verfahrens. 

§ 15   Zulässige Produktplatzierung 

Abweichend von § 7 Absatz 7 Satz 1 ist Produktplatzierung im Rundfunk zulässig  

(…) 

Nr. 2 wenn kein Entgelt geleistet wird, sondern lediglich bestimmte Waren oder Dienstleistungen, wie 
Produktionshilfen und Preise, im Hinblick auf ihre Einbeziehung in eine Sendung kostenlos 
bereitgestellt werden, sofern es sich nicht um Nachrichten, Sendungen zum politischen Zeitgeschehen, 
Ratgeber- und Verbrauchersendungen, Sendungen für Kinder oder Übertragungen von Gottesdiensten 
handelt. 

§ 16    Dauer der Werbung 

(1) Die Gesamtdauer der Werbung beträgt im Ersten Fernsehprogramm der ARD und im Programm 
„Zweites Deutsches Fernsehen“ jeweils höchstens 20 Minuten werktäglich im Jahresdurchschnitt. (...) 
Nach 20.00 Uhr sowie an Sonntagen und im ganzen Bundesgebiet anerkannten Feiertagen dürfen 
Werbesendungen nicht ausgestrahlt werden. (...) 

(...) 

§ 20a   Erteilung einer Zulassung für Veranstalter von bundesweit verbreitetem Rundfunk 

(…) 

(3) Eine Zulassung darf nicht erteilt werden an juristische Personen des öffentlichen Rechts mit 
Ausnahme von Kirchen und Hochschulen, an deren gesetzliche Vertreter und leitende Bedienstete 
sowie an politische Parteien und Wählervereinigungen. (…) 

III. Abschnitt   Vorschriften für den privaten Rund funk 

3. Unterabschnitt Sicherung der Meinungsvielfalt  

§ 25   Meinungsvielfalt, regionale Fenster 

(1) Im privaten Rundfunk ist inhaltlich die Vielfalt der Meinungen im wesentlichen zum Ausdruck zu 
bringen. Die bedeutsamen politischen, weltanschaulichen und gesellschaftlichen Kräfte und Gruppen 
müssen in den Vollprogrammen angemessen zu Wort kommen; Auffassungen von Minderheiten sind 
zu berücksichtigen. Die Möglichkeit, Spartenprogramme anzubieten, bleibt hiervon unberührt.  

(…) 
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5. Unterabschnitt   Programmgrundsätze, Sendezeit für Dritte 

§ 41   Programmgrundsätze 

(1) Für die Rundfunkprogramme gilt die verfassungsmäßige Ordnung. Die Rundfunkprogramme 
haben die Würde des Menschen sowie die sittlichen, religiösen und weltanschaulichen Überzeugungen 
anderer zu achten. (...) 

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten nur für bundesweit verbreiteten Rundfunk. 

§ 42   Sendezeit für Dritte 

(1) Den Evangelischen Kirchen, der Katholischen Kirche und den Jüdischen Gemeinden sind auf 
Wunsch angemessene Sendezeiten zur Übertragung religiöser Sendungen einzuräumen; die 
Veranstalter können die Erstattung ihrer Selbstkosten verlangen. 

(...) 

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten nur für bundesweit verbreiteten privaten Rundfunk. 

6. Unterabschnitt   Finanzierung, Werbung, Teleshopping 

§ 44   Zulässige Produktplatzierung 

Abweichend von § 7 Absatz 7 Satz 1 ist Produktplatzierung im Rundfunk zulässig  

(…)  

Nr. 2   wenn kein Entgelt geleistet wird, sondern lediglich bestimmte Waren oder Dienstleistungen, 
wie Produktionshilfen und Preise, im Hinblick auf ihre Einbeziehung in eine Sendung kostenlos 
bereitgestellt werden, sofern es sich nicht um Nachrichten, Sendungen zum politischen Zeitgeschehen, 
Ratgeber- und Verbrauchersendungen, Sendungen für Kinder oder Übertragungen von Gottesdiensten 
handelt. 

(…) 

 

 

IV. Abschnitt    Revision, Ordnungswidrigkeiten 

§ 49   Ordnungswidrigkeiten 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer als Veranstalter von bundesweit verbreitetem privatem Rundfunk 
vorsätzlich oder fahrlässig 

(...) 

8. entgegen § 7 Abs. 7 Satz 1 Produktplatzierung betreibt, soweit diese nicht nach § 44 zulässig 
ist,  

(...) 
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10. entgegen § 7 Abs. 9 Werbung und Teleshopping politischer, weltanschaulicher oder religiöser 
Art verbreitet 

11.   entgegen § 7a Abs. 1 Übertragungen von Gottesdiensten oder Sendungen für Kinder durch 
Werbung oder Teleshopping-Spots unterbricht, 

(...) 

23. entgegen § 58 Abs. 3 in Verbindung mit § 7 Abs. 9 Werbung oder Teleshopping politischer, 
weltanschaulicher oder religiöser Art verbreitet 

24.  entgegen § 58 Absatz 3 in Verbindung mit § 7a Absatz 1 in das Bewegtbildangebot eines 
Gottesdienstes oder in die Bewegtbildangebote für Kinder Werbung oder Teleshopping-Spots 
integriert, 

(…) 

V. Abschnitt    Plattformen, Übertragungskapazitäten  

§ 51a   Zuweisung von drahtlosen Übertragungskapazitäten an private Anbieter durch die 
zuständige Landesmedienanstalt 

(…) 

4) Lässt sich innerhalb der von der zuständigen Landesmedienanstalt zu bestimmenden angemessenen 
Frist keine Einigung erzielen oder entspricht die vorgesehene Aufteilung voraussichtlich nicht dem 
Gebot der Meinungsvielfalt und Angebotsvielfalt, weist die zuständige Landesmedienanstalt dem 
Antragsteller die Übertragungskapazität zu, der am ehesten erwarten lässt, dass sein Angebot  

die Meinungsvielfalt und Angebotsvielfalt fördert, 

auch das öffentliche Geschehen, die politischen Ereignisse sowie das kulturelle Leben darstellt und 

bedeutsame politische, weltanschauliche und gesellschaftliche Gruppen zu Wort kommen lässt. 

(…) 

 

VI. Abschnitt   Telemedien 

§ 58   Werbung, Sponsoring, fernsehähnliche Telemedien, Gewinnspiele  

(…) 

(3) Für Telemedien mit Inhalten, die nach Form und Inhalt fernsehähnlich sind und die von einem 
Anbieter zum individuellen Abruf zu einem vom Nutzer gewählten Zeitpunkt und aus einem vom 
Anbieter festgelegten Inhaltekatalog bereitgestellt werden (audiovisuelle Mediendienste auf Abruf), 
gelten § 1 Absatz 3 sowie die §§ 7 und 8 entsprechend. (…) 

(…) 
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18.7.5 Staatsvertrag über die Körperschaft des öffentlichen Rechts 
,,Deutschlandradio“ (Deutschlandradio-Staatsvertrag -DLR-StV -) 

Vom 28.07.2009 (GVBl. I 2009, 343), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Fünfzehnten Rund-
funkänderungsstaatsvertrages vom 15. bis 21. Dezember 2010 (GVBl. I 2011 S. 382, 391) 

 

Zweiter Abschnitt   Vorschriften für die Sendungen 

§ 6   Gestaltung der Sendungen 

(1) In den Sendungen der Körperschaft soll ein objektiver Überblick über das Weltgeschehen, 
insbesondere ein umfassendes Bild der deutschen Wirklichkeit vermittelt werden. Die Sendungen 
sollen eine freie individuelle und öffentliche Meinungsbildung fördern. 

(2) Das Geschehen in den einzelnen Ländern und die kulturelle Vielfalt Deutschlands sind angemessen 
im Programm darzustellen. 

(3) Die Körperschaft hat in ihren Sendungen die Würde des Menschen zu achten und zu schützen. Sie 
soll dazu beitragen, die Achtung vor Leben, Freiheit und körperlicher Unversehrtheit, vor Glauben und 
Meinung anderer zu stärken. Die sittlichen und religiösen Überzeugungen der Bevölkerung sind zu 
achten. Die Sendungen sollen dabei vor allem die Zusammengehörigkeit im vereinten Deutschland 
fördern sowie der gesamtgesellschaftlichen Integration in Frieden und Freiheit und der Verständigung 
unter den Völkern dienen und auf ein diskriminierungsfreies Miteinander hinwirken. 

§ 11   Anspruch auf Sendezeit 

(…)  

(3) Den Evangelischen Kirchen, der Katholischen Kirche und den Jüdischen Gemeinden sind auf 
Wunsch angemessene Sendezeiten für die Übertragung gottesdienstlicher Handlungen und 
Feierlichkeiten sowie sonstiger religiöser Sendungen, auch solcher über Fragen ihrer öffentlichen 
Verantwortung, zu gewähren. Andere über das gesamte Bundesgebiet verbreitete 
Religionsgemeinschaften des öffentlichen Rechts können angemessen berücksichtigt werden. 

(4) Wenn Vertretern der politischen Parteien, der Kirchen, der verschiedenen religiösen und 
weltanschaulichen Richtungen und den Vertretern der Organisationen der Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer Gelegenheit zur Aussprache gegeben wird, so ist ihnen die Möglichkeit der Rede und 
Gegenrede unter jeweils gleichen Bedingungen zu gewähren. 

 

Vierter Abschnitt   Organisation, Finanzierung, Haushalt 

§ 21   Zusammensetzung des Hörfunkrates 

(1) Der Hörfunkrat besteht aus vierzig Mitgliedern, nämlich 

a) je einem Vertreter der vertragsschließenden Länder, der von der zuständigen Landesregierung 
entsandt wird, 

b) drei Vertretern des Bundes, die von der Bundesregierung entsandt werden, 
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c) einem Vertreter der Evangelischen Kirchen in Deutschland, 

d) einem Vertreter der Katholischen Kirche, 

e) einem Vertreter des Zentralrats der Juden in Deutschland, 

(…) 

(2) Mitglieder des Personalrats nehmen an den Sitzungen des Hörfunkrates teil und können zu Fragen, 
die nicht den Programmbereich betreffen, gehört werden. 

(3) Die unter Absatz 1 Buchst. c) bis w) aufgeführten Vertreter werden von den dort bezeichneten 
Verbänden oder Organisationen entsandt. Der Vorsitzende des Hörfunkrates bestimmt, bis zu 
welchem Zeitpunkt der jeweilige Vertreter zu benennen ist. 

(4) Bei der Entsendung der Vertreter sind Frauen angemessen zu berücksichtigen. Bei den Vertretern 
nach Absatz 1 Buchst. b) ist mindestens eine Frau zu entsenden. Bei den Vertretern nach Absatz 1 
Buchst. a) und c) bis w) muss, soweit eine andere Person als Nachfolger eines Mitglieds entsandt wird, 
diese Person eine Frau sein, wenn zuvor ein Mann entsandt war, oder ein Mann sein, wenn zuvor eine 
Frau entsandt war. Satz 3 gilt nicht, wenn dies im Einzelfall oder aufgrund der Zusammensetzung der 
entsendungsberechtigten Stelle nicht möglich ist. 

(5) Solange und soweit von dem Entsendungsrecht kein Gebrauch gemacht wird, verringert sich die 
Zahl der Mitglieder entsprechend. Die unter Absatz 1 Buchst. c) bis w) aufgeführten Vertreter dürfen 
nicht Mitglieder einer Landesregierung oder der Bundesregierung sein; gleiches gilt für Mitglieder der 
gesetzgebenden und beschließenden Organe der Europäischen Gemeinschaften, des Europarats, des 
Bundes oder eines Landes. Die Amtszeit der Mitglieder des Hörfunkrates beginnt mit dessen erstem 
Zusammentritt. § 34 Abs. 1 bleibt unberührt. 

(6) Die Mitglieder des Hörfunkrates sind an Weisungen nicht gebunden. Sie dürfen weder für die 
Körperschaft, für eine andere Rundfunkanstalt, einen Zusammenschluss von Rundfunkanstalten, eine 
Landesmedienanstalt oder einen privaten Veranstalter gegen Entgelt tätig sein. Dies gilt nicht für eine 
gelegentliche Tätigkeit, die die Unabhängigkeit des Mitglieds nicht berührt. Die Mitglieder des 
Hörfunkrates dürfen keine wirtschaftlichen oder sonstigen Interessen haben, die geeignet sind, die 
Erfüllung ihrer Aufgaben als Mitglieder des Hörfunkrates zu gefährden. Tritt eine Interessenkollision 
ein, so scheidet das Mitglied aus dem Hörfunkrat aus. Im Zweifel stellt der Hörfunkrat fest, ob eine 
Interessenkollision vorliegt. Wird eine Person Mitglied des Hörfunkrates, so entfällt dadurch die 
Berechtigung, Mitglied eines Aufsichtsgremiums der in der ARD zusammengeschlossenen 
Landesrundfunkanstalten oder des ZDF zu sein. Das Nähere regelt die Satzung. 

(7) Die Amtszeit der Mitglieder des Hörfunkrates beträgt vier Jahre. Die unter Absatz 1 Buchst. a) und 
b) genannten Mitglieder können von den entsendungsberechtigten Stellen abberufen werden. Die unter 
Absatz 1 Buchst. c) bis w) genannten Mitglieder können von den entsendungsberechtigten Stellen 
abberufen werden, wenn sie aus dem jeweiligen Verband oder der Organisation ausscheiden. Scheidet 
ein Mitglied aus, so ist nach den für die Berufung des ausgeschiedenen Mitglieds geltenden 
Vorschriften ein Nachfolger, für den Rest der Amtszeit zu berufen. 

(8) Die Länder überprüfen die Zusammensetzung des Hörfunkrates nach Absatz 1 Buchst. h) bis w) 
rechtzeitig vor Ablauf jeder zweiten Amtsperiode. 
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18.8 Mecklenburg-Vorpommern 

18.8.1 Rundfunkgesetz für das Land Mecklenburg-Vorpommern 
(Landesrundfunkgesetz - RundfG M-V) 

Vom 20.11.2003 (GVOBl. M-V 2003, 510), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
11.03.2010 (GVOBl. M-V S. 150) 

Teil 3   Veranstaltung von Rundfunk 

Abschnitt 1   Zulassungsverfahren 

§ 9   Zulassungsvoraussetzungen 

(1) Die Zulassung darf nur erteilt werden, wenn 

1. der Antragsteller unbeschränkt geschäftsfähig ist und die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher 
Ämter infolge Richterspruchs nicht verloren oder das Grundrecht der freien Meinungsäußerung nicht 
nach Artikel 18 des Grundgesetzes verwirkt hat, 

2. der Antragsteller seinen Wohn- oder Geschäftssitz in der Bundesrepublik Deutschland, einem 
sonstigen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem anderen Vertragsstaat des Abkommens 
über den Europäischen Wirtschaftsraum hat und gerichtlich unbeschränkt verfolgt werden kann, 

3. keine Tatsachen vorliegen, die begründeten Anlass zu Bedenken gegen die zuverlässige Erfüllung 
der einem Rundfunkveranstalter obliegenden Verpflichtungen geben, 

4. der Antragsteller die organisatorischen und wirtschaftlichen Voraussetzungen bietet, um ein 
Programm nach Maßgabe dieses Gesetzes veranstalten und verbreiten zu können. 

Bei einem Antrag juristischer Personen oder einer auf Dauer angelegten Personenvereinigung müssen 
die Voraussetzungen der Nummern 1 bis 3 von dem gesetzlichen oder satzungsmäßigen Vertreter 
erfüllt sein. 

(2) Die Zulassung darf nicht erteilt werden an 

1. juristische Personen des öffentlichen Rechts mit Ausnahme der Kirchen und der anderen öffentlich-
rechtlichen Religionsgemeinschaften im Sinne des Artikels 140 des Grundgesetzes und von 
Universitäten und Hochschulen des öffentlichen Rechts, 

(…) 

Abschnitt 4   Weitere Pflichten des Veranstalters 

§ 32   Besondere Sendezeiten für Religionsgemeinschaften 

(1) Den Evangelischen Kirchen, der Katholischen Kirche und den Jüdischen Gemeinden sind auf 
Wunsch angemessene Sendezeiten zur Übertragung religiöser Sendungen einzuräumen; die 
Veranstalter können die Erstattung ihrer Selbstkosten verlangen. 

(2) Für Inhalt und Gestaltung der Sendung ist derjenige verantwortlich, dem die Sendezeit eingeräumt 
worden ist. 
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Teil 7   Medienanstalt Mecklenburg-Vorpommern 

§ 52   Zusammensetzung des Medienausschusses 

(1) Der Medienausschuss besteht aus elf Mitgliedern, die von den in Mecklenburg-Vorpommern 
beheimateten Organisationen jeweils gemeinsam mit dem oder der Vorsitzenden des 
Landesrundfunkausschusses innerhalb einer von diesen zu bestimmenden Frist benannt werden: 

1. die Evangelischen Kirchen, die Katholische Kirche, der Landesverband der Jüdischen Gemeinden in 
Mecklenburg-Vorpommern, 

(…) 

18.8.2 Staatsvertrag über den Norddeutschen Rundfunk (NDR) 
Vom 17./18.12.1991 (GVOBl. M-V 1992, 77), mehrfach geändert durch Staatsvertrag vom 

02.05.2005 (GVOBl. M-V S. 264) (Gesetz zum Änderungsstaatsvertrag vom 24.06.2005 
(GVOBl. M-V S. 263)). In Kraft getreten am 01.08.2005 gemäß Bekanntmachung vom 

25.07.2005 (GVOBl. M-V S. 408) 

§ 7   Programmgrundsätze 

(1) Der NDR ist in seinem Programm an die verfassungsmäßige Ordnung gebunden. Er trägt zur 
Verwirklichung der freiheitlichen demokratischen Grundordnung bei. 

(2) Der NDR hat in seinen Programmen die Würde des Menschen zu achten und zu schützen. Er soll 
dazu beitragen, die Achtung vor Leben, Freiheit und körperlicher Unversehrtheit, vor Glauben und 
Meinung anderer zu stärken, und sich für die Erhaltung von Natur und Umwelt einsetzen. Das 
Programm des NDR soll die Zusammengehörigkeit im vereinten Deutschland sowie die internationale 
Verständigung fördern, für die Friedenssicherung und den Minderheitenschutz eintreten, die 
Gleichstellung von Frau und Mann unterstützen und zur sozialen Gerechtigkeit beitragen. Die 
sittlichen und religiösen Überzeugungen der Bevölkerung sind zu achten. 

(…) 

§ 15   Besondere Sendezeiten 

(…) 

2) Den Kirchen und den anderen über das gesamte Sendegebiet verbreiteten Religionsgemeinschaften 
des öffentlichen Rechts sind auf Wunsch angemessene Sendezeiten für die Übertragung 
gottesdienstlicher Handlungen und Feierlichkeiten sowie sonstiger religiöser Sendungen, auch solcher 
über Fragen ihrer öffentlichen Verantwortung, zu gewähren. Für die Jüdischen Gemeinden gilt 
Entsprechendes. 

§ 17   Zusammensetzung des Rundfunkrats 

(1) Der Rundfunkrat besteht aus höchstens 58 Mitgliedern. Von ihnen entsenden 

(…) 

2. zwei Mitglieder die evangelischen Kirchen und zwei Mitglieder die römisch-katholische Kirche, 
davon je ein Mitglied aus Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und Schleswig-
Holstein, 
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3. ein Mitglied die Jüdische Gemeinde in Hamburg, 

(…) 

(2) Organisationen und Gruppen, die mehrere Mitglieder entsenden, müssen mindestens zur Hälfte 
dieser Mitglieder Frauen entsenden, Organisationen und Gruppen, die ein Mitglied entsenden, für 
mindestens jede zweite Amtszeit des Rundfunkrats. Diese Anforderung entfällt nur dann, wenn der 
jeweiligen Organisation oder Gruppe aufgrund ihrer Zusammensetzung eine Entsendung von Frauen 
regelmäßig oder im Einzelfall nicht möglich ist; dies ist gegenüber dem oder der Vorsitzenden des 
Rundfunkrats bei der Benennung des Mitglieds schriftlich zu begründen. 

(3) Kommt zwischen den nach Absatz 1 Satz 2 Nummern 2, 4 und 5 entsendungsberechtigten 
Organisationen eine Einigung über die Länderzuordnung oder eine Einigung zwischen den Verbänden 
und Arbeitsgemeinschaften nach Absatz 1 Satz 2 Nummer 7 nicht innerhalb einer Frist von zwei 
Monaten nach der Aufforderung zur Benennung der Mitglieder zustande, entscheidet darüber das 
Präsidium des Parlaments des nach § 37 aufsichtsführenden Landes auf der Grundlage von 
Vorschlägen dieser Organisationen. 

(4) Die Organisationen und Gruppen entsenden die Mitglieder, auch unter Beachtung von Absatz 2, in 
eigener Verantwortung. Eine einmalige Wiederentsendung ist zulässig. Der oder die Vorsitzende des 
Rundfunkrats fordert neun Monate vor Ablauf der Amtszeit des Gremiums die in Absatz 1 genannten 
Organisationen und Gruppen auf, das zu entsendende Mitglied dem Rundfunkrat zu benennen. Er oder 
sie stellt die ordnungsgemäße Entsendung fest. 

(5) Solange und soweit Mitglieder in den Rundfunkrat nicht entsandt werden, verringert sich die 
Mitgliederzahl entsprechend. Scheidet ein Mitglied des Rundfunkrats vorzeitig aus, ist für den Rest 
der Amtszeit ein Nachfolger oder eine Nachfolgerin nach den für die Entsendung des ausgeschiedenen 
Mitglieds geltenden Vorschriften zu bestimmen. 

(6) Kann eine nach Absatz 1 entsendungsberechtigte Organisation oder Gruppe die ihr zugewiesenen 
Aufgaben im Rundfunkrat aus tatsächlichen oder rechtlichen Gründen auf Dauer nicht mehr 
wahrnehmen, so entscheidet auf Antrag des Rundfunkrats das Parlament des Landes, in dem diese 
Organisation oder Gruppe ihren Sitz hat, über die ersatzweise Entsendung. Die Auswahl wird unter 
Organisationen oder Gruppen mit im Wesentlichen gleichartiger gesellschaftlicher Aufgabenstellung 
getroffen. 

(7) Die Landesregierungen überprüfen die Zusammensetzung des Rundfunkrats gemäß Absatz 1 Satz 
2 rechtzeitig vor Ablauf jeder Amtszeit darauf, ob die Zusammensetzung eine sachgerechte, der 
bestehenden Vielfalt prinzipiell Rechnung tragende Bestimmung und Gewichtung der maßgeblichen 
gesellschaftlichen Kräfte noch gewährleistet, und legen den Parlamenten einen Vorschlag zur 
Zusammensetzung für die nächste Amtszeit vor. 
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18.9 Niedersachsen 

18.9.1 Niedersächsisches Mediengesetz (NMedienG) 
Vom 11.10.2010 (Nds. GVBl. 2010, 480) 

Zweiter Teil   Veranstaltung von Rundfunk 

Erster Abschnitt   Zulassung von Rundfunkveranstaltern und Zuweisung von 
Übertragungskapazitäten 

§ 5   Persönliche Zulassungsvoraussetzungen 

(1) Die Zulassung als privater Veranstalter darf nur erteilt werden 

1. einer natürlichen Person, 

2. einer juristischen Person des Privatrechts, 

3. einer nicht rechtsfähigen Vereinigung des Privatrechts, die auf Dauer angelegt ist, 

4. einer öffentlich-rechtlichen Religionsgemeinschaft oder einer öffentlich-rechtlichen 
Weltanschauungsgemeinschaft oder 

5. einer Hochschule in Niedersachsen in staatlicher Verantwortung zur Veranstaltung von Rundfunk, 
der der Erfüllung von Aufgaben der Hochschule nach § 3 Abs. 1 Satz 1 Nrn. 1 bis 8 und 10, Satz 2 
sowie Abs. 2 des Niedersächsischen Hochschulgesetzes (NHG) dient und in dessen Programm 
Werbung, Sponsoring, Teleshopping sowie Einnahmen bringende Gewinnspielsendungen und 
Gewinnspiele nicht stattfinden. 

(2) 1 Die Zulassung setzt voraus, dass der Veranstalter 

1. unbeschränkt geschäftsfähig ist und nicht aufgrund einer psychischen Krankheit oder einer geistigen 
oder seelischen Behinderung unter rechtlicher Betreuung steht, 

2. die Fähigkeit, öffentliche Ämter zu bekleiden oder Rechte aus öffentlichen Wahlen zu erlangen, und 
das Recht, in öffentlichen Angelegenheiten zu wählen oder zu stimmen, nicht durch Richterspruch 
verloren hat, 

3. das Grundrecht der freien Meinungsäußerung nicht nach Artikel 18 des Grundgesetzes verwirkt hat, 

4. seinen Wohnsitz oder Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem anderen 
Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum hat und gerichtlich 
unbeschränkt verfolgt werden kann, 

5. die Gewähr dafür bietet, dass er die gesetzlichen Vorschriften einhalten wird, 

6. erwarten lässt, wirtschaftlich und organisatorisch in der Lage zu sein, ein Programm zu veranstalten, 
das den Angaben in den Antragsunterlagen entspricht und professionellen Ansprüchen genügt. 

2 Bei dem Antrag einer juristischen Person oder einer nicht rechtsfähigen Vereinigung müssen die 
Voraussetzungen nach Satz 1 Nrn. 1 bis 3 und 5 von den gesetzlichen und den satzungsmäßigen 
Vertreterinnen oder Vertretern erfüllt sein. 3 Eine Aktiengesellschaft kann nur dann als 
Rundfunkveranstalter zugelassen werden, wenn die ein Stimmrecht vermittelnden Aktien nach ihrer 
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Satzung nur als Namensaktien ausgegeben werden dürfen. 4 Eine Vereinigung kann nur als 
Rundfunkveranstalter zugelassen werden, wenn sie als solche nicht verboten worden ist. 

(3) 1 Die Zulassung darf nicht erteilt werden 

1. einer juristischen Person oder einer Vereinigung, an der eine juristische Person des öffentlichen 
Rechts, ausgenommen öffentlich-rechtliche Religionsgemeinschaften, öffentlich-rechtliche 
Weltanschauungsgemeinschaften und Hochschulen im Sinne des Absatzes 1 Nr. 5, unmittelbar oder 
derart beteiligt ist, dass sie allein oder gemeinsam mit anderen juristischen Personen des öffentlichen 
Rechts Einfluss im Sinne des § 28 Abs. 1 bis 3 RStV auf Programmgestaltung oder Programminhalte 
ausüben kann, 

2. einer Person, die eine juristische Person des öffentlichen Rechts, ausgenommen öffentlich-
rechtliche Religionsgemeinschaften, öffentlich-rechtliche Weltanschauungsgemeinschaften und 
Hochschulen im Sinne des Absatzes 1 Nr. 5, gesetzlich vertritt oder eine leitende Stellung in einem 
Arbeits- oder Dienstverhältnis bei einer solchen juristischen Person innehat, 

3. einem Mitglied des Bundestages, der Bundesregierung, des Europäischen Parlaments oder der 
Volksvertretung oder Regierung eines Landes, 

4. einer juristischen Person oder einer Vereinigung, an der öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten mit 
mehr als einem Drittel der Kapital- oder Stimmrechtsanteile beteiligt sind, 

5. einem Mitglied eines Aufsichtsorgans einer öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalt, 

6. einer politischen Partei oder einer Wählergruppe oder einer von ihr abhängigen Person, 

7. einer juristischen Person oder einer Vereinigung, an der eine politische Partei oder Wählergruppe 
derart beteiligt ist, dass sie allein oder gemeinsam mit einer anderen politischen Partei oder einer 
anderen Wählergruppe Einfluss im Sinne des § 28 Abs. 1 bis 3 RStV auf Programmgestaltung oder 
Programminhalte ausüben kann, 

8. einer juristischen Person oder einer Vereinigung, wenn einer Person, die diese gesetzlich oder 
satzungsmäßig vertritt, nach den Nummern 2, 3 und 5 eine Zulassung nicht erteilt werden darf, und 

9. einer juristischen Person oder einer Vereinigung, an der eine Person, der nach den Nummern 2, 3 
und 5 eine Zulassung nicht erteilt werden darf, mit 25 vom Hundert oder mehr der Kapital- und 
Stimmrechtsanteile beteiligt ist oder die einen vergleichbaren Einfluss im Sinne des § 28 Abs. 2 RStV 
ausüben kann. 

2 Satz 1 gilt für ausländische öffentliche und für ausländische staatliche Stellen entsprechend, soweit 
sich Satz 1 auf öffentliche und staatliche Stellen bezieht. 

(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten auch für Teleshoppingkanäle. 

Zweiter Abschnitt   Anforderungen an die Programme 

§ 14   Programmgrundsätze, unzulässige Sendungen 

(1) 1 Die Programme haben die Würde des Menschen sowie die sittlichen, religiösen und 
weltanschaulichen Überzeugungen anderer zu achten. 2 Sie sollen die Zusammengehörigkeit im 
vereinten Deutschland und die internationale Verständigung fördern, zum Frieden und zur sozialen 
Gerechtigkeit mahnen, demokratische Freiheiten verteidigen, zur sozialen Integration ausländischer 
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Mitbürgerinnen und Mitbürger, zur Verwirklichung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern, 
zur Entwicklung und Stärkung von Medienkompetenz von Kindern und Jugendlichen, zum Schutz von 
Minderheiten sowie zur Achtung der Umwelt und der natürlichen Lebensgrundlagen beitragen. 

(2) Sendungen, die Menschen diskriminierend oder verachtend darstellen, sind unzulässig. 

Dritter Abschnitt   Pflichten der Veranstalter 

§ 22   Besondere Sendezeiten 

(…) 

(2) Veranstalter von Vollprogrammen haben den Kirchen und den anderen in Niedersachsen 
bestehenden öffentlich-rechtlichen Religionsgemeinschaften angemessene Sendezeiten für die 
Übertragung gottesdienstlicher Handlungen und Feierlichkeiten sowie sonstiger religiöser Sendungen 
einzuräumen. 

(3) 1 Wer Sendezeit nach Absatz 1 oder 2 erhalten hat, ist für den Inhalt und die Gestaltung seiner 
Sendungen verantwortlich. 2 Der Veranstalter kann die Erstattung seiner Selbstkosten verlangen. 

§ 27    Zulassungsvoraussetzungen für Bürgerrundfunk 

(…) 

(2) 1 Die Zulassung darf einem Bewerber nicht erteilt werden, an dem 

1. eine juristische Person des öffentlichen Rechts mit 25 vom Hundert oder mehr des Kapitals oder der 
Stimmrechte beteiligt ist oder einen vergleichbaren Einfluss im Sinne des § 28 Abs. 2 RStV ausübt, 

2. Verleger mit insgesamt 25 vom Hundert oder mehr des Kapitals oder der Stimmrechte beteiligt sind 
oder einen vergleichbaren Einfluss im Sinne des § 28 Abs. 2 RStV ausüben oder 

3. juristische Personen des öffentlichen Rechts und Verleger mit insgesamt mehr als 33 vom Hundert 
des Kapitals oder der Stimmrechte beteiligt sind oder einen vergleichbaren Einfluss im Sinne des § 28 
Abs. 2 RStV ausüben. 

2 Sind in den Fällen des Satzes 1 Nr. 3 öffentlich-rechtliche Religionsgemeinschaften, öffentlich-
rechtliche Weltanschauungsgemeinschaften oder Hochschulen im Sinne des § 5 Abs. 1 Nr. 5 beteiligt, 
so darf die Beteiligungsgrenze des Satzes 1 Nr. 3 durch Anteile oder vergleichbaren Einfluss dieser 
Gemeinschaften und Hochschulen überschritten werden; dabei dürfen die Anteile und der Einfluss 
dieser Gemeinschaften und Hochschulen zusammen mit den nach Satz 1 Nr. 3 zulässigen 
Beteiligungen und Einflüssen einen Anteil von 49,9 vom Hundert nicht überschreiten. 

(3) Die Zulassung eines Bewerbers, an dem eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder der 
Verleger einer im Verbreitungsgebiet des Programms erscheinenden Tageszeitung beteiligt ist, setzt 
weiter voraus, dass die Beiträge nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 5 in redaktioneller Unabhängigkeit erstellt 
werden. 

Fünfter Teil   Niedersächsische Landesmedienanstalt 

§ 39   Zusammensetzung der Versammlung 

(1) In die Versammlung entsenden 
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1. je ein Mitglied die Parteien, die zu Beginn der Amtszeit der Versammlung mit einer Fraktion im 
Landtag vertreten sind, und zusätzlich ein Mitglied die Partei, die mit der stärksten Fraktion vertreten 
ist, 

2. ein Mitglied die Konföderation evangelischer Kirchen in Niedersachsen, 

3. ein Mitglied die römisch-katholische Kirche, 

4. ein Mitglied gemeinsam der Landesverband der Jüdischen Gemeinden von Niedersachsen und der 
Landesverband der Israelitischen Kultusgemeinden von Niedersachsen, 

(…) 

18.9.2 Staatsvertrag über den Norddeutschen Rundfunk (NDR) 
Vom 25.02.1992 (Nds. GVBl. 1992, 41), zuletzt geändert durch Staatsvertrag vom 

01./02.05.2005 (Nds. GVBl. S. 203) 

Die Länder Freie und Hansestadt Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und 
Schleswig-Holstein (im folgenden: die Länder) schließen den nachstehenden Staatsvertrag: 

(…) 

§ 7   Programmgrundsätze 

(1) Der NDR ist in seinem Programm an die verfassungsmäßige Ordnung gebunden. Er trägt zur 
Verwirklichung der freiheitlichen demokratischen Grundordnung bei. 

(2) Der NDR hat in seinen Programmen die Würde des Menschen zu achten und zu schützen. Er soll 
dazu beitragen, die Achtung vor Leben, Freiheit und körperlicher Unversehrtheit, vor Glauben und 
Meinung anderer zu stärken, und sich für die Erhaltung von Natur und Umwelt einsetzen. Das 
Programm des NDR soll die Zusammengehörigkeit im vereinten Deutschland sowie die internationale 
Verständigung fördern, für die Friedenssicherung und den Minderheitenschutz eintreten, die 
Gleichstellung von Frau und Mann unterstützen und zur sozialen Gerechtigkeit beitragen. Die 
sittlichen und religiösen Überzeugungen der Bevölkerung sind zu achten. 

(3) Die Vorschriften der allgemeinen Gesetze und die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutze der 
Jugend und des Rechts der persönlichen Ehre sind einzuhalten. 

§ 15   Besondere Sendezeiten 

(…) 

(2) Den Kirchen und den anderen über das gesamte Sendegebiet verbreiteten Religionsgemeinschaften 
des öffentlichen Rechts sind auf Wunsch angemessene Sendezeiten für die Übertragung 
gottesdienstlicher Handlungen und Feierlichkeiten sowie sonstiger religiöser Sendungen, auch solcher 
über Fragen ihrer öffentlichen Verantwortung, zu gewähren. Für die Jüdischen Gemeinden gilt 
Entsprechendes. 

(3) Die Vorschriften der allgemeinen Gesetze und die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutze der 
Jugend und des Rechts der persönlichen Ehre sind einzuhalten. 

(4) Für Inhalt und Gestaltung der Sendungen ist derjenige oder diejenige verantwortlich, dem oder der 
die Sendezeit zugebilligt worden ist. 
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§ 17   Zusammensetzung des Rundfunkrats 

(1) Der Rundfunkrat besteht aus höchstens 58 Mitgliedern. Von ihnen entsenden 

(…) 

2. zwei Mitglieder die evangelischen Kirchen und zwei Mitglieder die römisch-katholische Kirche, 
davon je ein Mitglied aus Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und Schleswig-
Holstein, 

3. ein Mitglied die Jüdische Gemeinde in Hamburg, 

(…). 

18.9.3 Staatsvertrag über die Veranstaltung von Fernsehen über Rundfunksatellit 
Vom 08.05.1986 (Nds. GVBl. 1986, 125) 

Die Länder 

Berlin,vertreten durch den Regierenden Bürgermeister, Niedersachsen,vertreten durch den 
Ministerpräsidenten, und Schleswig-Holstein,vertreten durch den Ministerpräsidenten, (im folgenden: 
die Länder) schließen vorbehaltlich der Zustimmung ihrer verfassungsmäßig berufenen Organe 
nachstehenden Staatsvertrag 

Artikel 1   Allgemeines 

(1) Die Länder kommen überein, entsprechend den Anteilen, die ihnen für Fernsehen an der der 
Bundesrepublik Deutschland nach internationalem Fernmelderecht auf Rundfunksatelliten 
zugewiesenen Kanalkapazität zustehen, die Nutzung eines Kanals gemeinsam zu regeln. 

(2) Dieser Staatsvertrag gilt für die Zulassung von Veranstaltern privaten Rechts zur Veranstaltung 
von Fernsehen unter Nutzung der Sendezeit eines der Bundesrepublik Deutschland nach 
internationalem Fernmelderecht zur Verfügung stehenden Kanals auf einem Rundfunksatelliten. Den 
Veranstaltern privaten Rechts sind die öffentlich-rechtlichen Religionsgemeinschaften und die 
öffentlich-rechtlichen Weltanschauungsgemeinschaften gleichgestellt. 

(3) Die Rechte und Pflichten des Veranstalters, die Aufsicht über ihn sowie die Rücknahme und der 
Widerruf der Erlaubnis richten sich nach dem Rundfunkrecht des vertragschließenden Landes, in dem 
der Veranstalter nach der Erlaubnisurkunde seinen Sitz oder Wohnsitz hat. 

(4) Der Veranstalter kann nach Maßgabe landesrechtlicher Regelungen für die Veranstaltung des 
Programms verfügbare drahtlose terrestrische Frequenzen nutzen. 

(5) Das Programm hat bei der Weiterverbreitung in Kabelanlagen den gleichen Rang wie die im Lande 
zugelassenen Programme. 

Artikel 3   Erlaubnisvoraussetzungen 

(1) Die Erlaubnis darf nur erteilt werden, 

1. einer juristischen Person des Privatrechts, 

2. einer öffentlich-rechtlichen Religionsgemeinschaft oder öffentlich-rechtlichen 
Weltanschauungsgemeinschaft, 
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(…) 

Artikel 8   Zusammensetzung des Länderausschusses 

(1) Der Länderausschuß besteht aus mindestens 26 Mitgliedern. Es entsenden: 

(…) 

3. ein Mitglied die evangelischen Kirchen, 

4. ein Mitglied die römisch-katholische Kirche, 

5. ein Mitglied die jüdischen Gemeinden, 

(…) 

18.10 Nordrhein-Westfalen 

18.10.1 Gesetz über den „Westdeutschen Rundfunk Köln“ (WDR-Gesetz)   
In der Fassung der Bekanntmachung vom 25.04.1998 (GV. NRW. 1998, 265), zuletzt geändert 

durch Gesetz  vom 19.12..2013 (GV. NRW. S. 875) 

I. Rechtsformen und Aufgaben 

§ 4 Programmauftrag 

(1) Der WDR veranstaltet und verbreitet seine Angebote als Medium und Faktor des Prozesses freier 
individueller und öffentlicher Meinungsbildung und als Sache der Allgemeinheit. Die im Sendegebiet 
bedeutsamen politischen, religiösen, weltanschaulichen und gesellschaftlichen Kräfte und Gruppen 
gewährleisten die eigenverantwortliche Erfüllung seiner Aufgaben. 

(…) 

(4) In seinem Angebot leistet der WDR einen Beitrag zur Vermittlung von Allgemeinbildung und 
Fachwissen in Ergänzung zu Schule, Ausbildung und Beruf. Er trägt mit seinen Angeboten dem 
Erfordernis lebenslangen Lernens ebenso Rechnung wie der Stärkung der Medienkompetenz und der 
Förderung der sozialen und gesellschaftlichen Integration. Bildungsangebote im Sinne des Sätze 1 und 
2 sind Angebote der Wissensvermittlung und Weiterbildung insbesondere in den Bereichen 
Wissenschaft und Technik, Kultur und Religion, Geschichte und Gesellschaft, Politik und Wirtschaft 
sowie Sprache. 

(…) 

§ 5 Programmgrundsätze 

(…) 

(2) Der WDR hat in seinen Sendungen die Würde des Menschen zu achten und zu schützen. Er soll 
dazu beitragen, die Achtung vor Leben, Freiheit und körperlicher Unversehrtheit, vor Glauben und 
Meinung anderer zu stärken. Die sittlichen und religiösen Überzeugungen der Bevölkerung sind zu 
achten. 

(…) 
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(5) Der WDR stellt sicher, daß 

1. die Vielfalt der bestehenden Meinungen und der religiösen, weltanschaulichen, politischen, 
wissenschaftlichen und künstlerischen Richtungen im Gesamtprogramm der Anstalt in möglichster 
Breite und Vollständigkeit Ausdruck findet, 

(…) 

3. das Gesamtprogramm nicht einseitig einer Partei oder Gruppe, einer Interessengemeinschaft, einem 
Bekenntnis oder einer Weltanschauung dient. 

(…) 

§ 8 Verlautbarungsrecht, Sendezeit für Dritte 

(…) 

(3) Den Evangelischen Kirchen, der Katholischen Kirche und den jüdischen Kultusgemeinden sind auf 
ihren Wunsch angemessene Sendezeiten zur Übertragung gottesdienstlicher Handlungen und 
Feierlichkeiten sowie sonstiger religiöser Sendungen einzuräumen. 

(…) 

II. Organisation 

1. Der Rundfunkrat 

§ 15 Zusammensetzung, Amtsdauer, Kostenerstattung 

(…) 

(3) Einundzwanzig weitere Mitglieder werden von folgenden gesellschaftlichen Gruppen und 
Institutionen entsandt: eine Vertreterin oder ein Vertreter 

1. durch die Evangelischen Kirchen in Nordrhein-Westfalen, 

2. durch die Katholische Kirche, 

3. durch die Landesverbände der Jüdischen Gemeinden von Nordrhein und Westfalen und die 
Synagogen-Gemeinde Köln, 

(…) 

18.10.2 Landesmediengesetz Nordrhein-Westfalen (LMG NRW) 
Vom 02.07.2002 (GV. NRW. 2002, 334), zuletzt geändert durch Gesetz vom 19.12.2013 (GV. 

NRW. S. 875) 

Abschnitt II Zulassung 

§ 5 Zulassungsvoraussetzungen 

(1) Zugelassen werden dürfen 

(…) 
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4. Kirchen, andere öffentlich-rechtliche Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften, jüdische 
Kultusgemeinden, 

(…) 

Abschnitt V Anforderungen an das Programm und Veranstalterpflichten 

§ 31 Programmauftrag und Programmgrundsätze 

(…) 

(3) Die Rundfunkprogramme haben die Würde des Menschen zu achten und sollen dazu beitragen, die 
Achtung vor Leben, Freiheit und körperlicher Unversehrtheit, vor Glauben und Meinung anderer zu 
stärken. Die sittlichen, weltanschaulichen und religiösen Überzeugungen der Bevölkerung sowie Ehe 
und Familie sind zu achten. Die Rundfunkprogramme sollen die Zusammengehörigkeit im vereinten 
Deutschland, die internationale Verständigung, ein diskriminierungsfreies Miteinander und die 
tatsächliche Gleichstellung von Frauen und Männern fördern, zum Frieden und zur sozialen 
Gerechtigkeit mahnen, die demokratischen Freiheiten verteidigen und der Wahrheit verpflichtet sein. 
Dem Gedanken der Integration von Menschen mit unterschiedlichem kulturellem Hintergrund ist 
Rechnung zu tragen. Kein Rundfunkprogramm darf einseitig nur einzelne Meinungsrichtungen 
berücksichtigen oder einseitig einer Partei oder Gruppe, einer Interessengemeinschaft, einem 
Bekenntnis oder einer Weltanschauung dienen. 

(4) Jedes Vollprogramm muss die Vielfalt der Meinungen in möglichster Breite und Vollständigkeit 
zum Ausdruck bringen. Die bedeutsamen politischen, religiösen, weltanschaulichen und 
gesellschaftlichen Kräfte und Gruppen müssen in jedem Vollprogramm angemessen zu Wort kommen. 
Auffassungen von Minderheiten sind zu berücksichtigen. Jedes Vollprogramm soll in der 
Berichterstattung angemessene Zeit für die Behandlung kontroverser Themen von allgemeiner 
Bedeutung vorsehen. 

(…) 

§ 33c Programmbeirat 

(1) Die Mitglieder des Programmbeirats müssen aufgrund ihrer Zugehörigkeit zu gesellschaftlichen 
Gruppen in ihrer Gesamtheit die Gewähr dafür bieten, dass die wesentlichen Meinungen in der 
Gesellschaft vertreten sind. 

Sie sollen über Sachkunde im Medienbereich verfügen und im Verbreitungsgebiet ihre Wohnung oder 
ihren ständigen Aufenthalt haben. Je ein Mitglied wird bestimmt: 

(…) 

1. durch die Evangelischen Kirchen, die Katholische Kirche und die Jüdischen Kultusgemeinden, 

(…) 

§ 36 Verlautbarungsrecht, Sendezeit für Dritte 

(…) 

(4) Jeder Veranstalter eines Vollprogramms hat den Evangelischen Kirchen, der Katholischen Kirche 
und den jüdischen Kultusgemeinden, wenn diese nicht als Veranstalter eines landesweiten 
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Rundfunkprogramms zugelassen sind, auf deren Wunsch angemessene Sendezeiten zur Übertragung 
gottesdienstlicher Handlungen und Feierlichkeiten sowie sonstiger religiöser Sendungen einzuräumen. 

(…) 

Abschnitt VII Lokaler Hörfunk 

§ 53 Programmgrundsätze 

(1) Lokaler Hörfunk ist dem Gemeinwohl verpflichtet. Lokale Programme müssen das öffentliche 
Geschehen im Verbreitungsgebiet darstellen und wesentliche Anteile an Information, Bildung, 
Beratung und Unterhaltung enthalten. Sie sollen den publizistischen Wettbewerb fördern. Sie dürfen 
sich nicht ausschließlich an bestimmte Zielgruppen wenden und sollen darauf ausgerichtet sein, bei 
den Hörfunkteilnehmerinnen und -teilnehmern angenommen zu werden. In jedem lokalen Programm 
muss die Vielfalt der Meinungen in möglichster Breite und Vollständigkeit zum Ausdruck gebracht 
werden. Die bedeutsamen politischen, religiösen, weltanschaulichen und gesellschaftlichen Kräfte und 
Gruppen im Verbreitungsgebiet müssen in jedem lokalen Programm zu Wort kommen können. 

(…) 

§ 57 Sendezeit für Dritte 

(1) Jeder Veranstalter hat den obersten Landesbehörden sowie den Kreisen, Gemeinden und sonstigen 
kommunalen Gebietskörperschaften im Verbreitungsgebiet unverzüglich für amtliche Verlautbarungen 
angemessene Sendezeit einzuräumen. Für die Einräumung von Sendezeit an die Evangelische Kirche, 
die Katholische Kirche und die jüdischen Kultusgemeinden gilt § 36 Abs. 4 entsprechend. 

(…) 

 

§ 62 Zusammensetzung der Veranstaltergemeinschaft  

(1) Die Veranstaltergemeinschaft muss von mindestens acht natürlichen Personen gegründet werden, 
die von folgenden Stellen bestimmt worden sind: 

1. Evangelische Kirchen, 

2. Katholische Kirche  

3. Jüdische Kultusgemeinden  

(…) 

Abschnitt IX Sendungen in Einrichtungen, Wohnanlagen und bei örtlichen 
Veranstaltungen 

§ 86 Sendungen bei örtlichen Veranstaltungen 

(…) 

(3) Die Zulassung zur Verbreitung über terrestrische Übertragungskapazitäten wird nur erteilt, soweit 
diese nicht für lokalen Hörfunk benötigt werden oder nach Abschnitt III zugewiesen sind und wenn 
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die Sendungen nicht wesentlich über das in der Zulassung bestimmte Veranstaltungsgelände hinaus 
empfangbar sind; dies gilt nicht für die Übertragung von Gottesdiensten. 

(…) 

Abschnitt X Landesanstalt für Medien Nordrhein-Westfalen  

Unterabschnitt 2 Medienkommission  

§ 93 Zusammensetzung  

(…) 

(3) Je eins von insgesamt einundzwanzig weiteren Mitgliedern wird entsandt 

1. durch die Evangelischen Kirchen in Nordrhein-Westfalen, 

2. durch die Katholische Kirche, 

3. durch die Landesverbände der Jüdischen Gemeinden von Nordrhein und Westfalen und die 
Synagogen-Gemeinde Köln, 

(…) 

 

18.10.3 Staatsvertrag über die Veranstaltung von Fernsehen über Satellit [für 
Nordrhein-Westfalen] (Satellitenfernseh-Staatsvertrag)   

Vom 14.12.1989 (GV. NRW. 1989, 685), zuletzt geändert durch Staatsvertrag vom 16.12.1992 
(GV. NW. S. 520) 

Artikel 3 Zulassungsvoraussetzungen, Vorrang 

(…) 

(2) Nicht zugelassen werden dürfen 

1.  

juristische Personen des öffentlichen Rechts mit Ausnahme der Kirchen, anderer öffentlich-rechtlicher 
Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften und der jüdischen Kultusgemeinden, 

(…) 

(6) Kommt eine Einigung innerhalb der von dem Länderausschuß gesetzten Frist nicht zustande, so 
findet eine Auswahl zwischen denjenigen Antragstellern statt, deren Programme 

1. wesentliche Anteile an Information, Bildung und Unterhaltung enthalten, 

2. das öffentliche Geschehen in den Ländern darstellen und 

3. die zur Verfügung stehende Sendedauer möglichst weitgehend in Anspruch nehmen werden. 

Unter mehreren nach Satz 1 gleichrangigen Antragstellern wird derjenige vorrangig zugelassen, der 
die größere Meinungsvielfalt im Programm erwarten läßt. Bei der Bewertung sind das 
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Programmschema und die Zusammensetzung (Wettbewerb und Kooperation verschiedener Kräfte im 
Programm, Verschiedenartigkeit der politischen, weltanschaulichen, wirtschaftlichen und 
gesellschaftlichen Kräfte und Gruppen, Höhe ihres Kapital- und Stimmrechtsanteils) und sonstige, der 
Sicherung der Meinungsvielfalt dienende organisatorische Regelungen zu beachten. 

18.10.4 Staatsvertrag für Rundfunk und Telemedien [für Nordrhein-
Westfalen] (Rundfunkstaatsvertrag RStV) 

Vom 20.11.1991 (GV. NRW. 1991, 408), mehrfach geändert durch Artikel 3 des Fünfzehnten 
Rundfunkänderungsstaatsvertrages vom 17. Dezember 2010, Gesetz vom 18. Oktober 2011 

(GBl. S. 477, 485) 

 

I. Abschnitt Allgemeine Vorschriften 

§ 2 Begriffsbestimmungen 

(…) 

(2) Im Sinne dieses Staatsvertrages ist 

(…) 

15. unter Information insbesondere Folgendes zu verstehen: Nachrichten und Zeitgeschehen, 
politische Information, Wirtschaft, Auslandsberichte, Religiöses, Sport, Regionales, 
Gesellschaftliches, Service und Zeitgeschichtliches, 

(…) 

17. unter Kultur insbesondere Folgendes zu verstehen: Bühnenstücke, Musik, Fernsehspiele, 
Fernsehfilme und Hörspiele, bildende Kunst, Architektur, Philosophie und Religion, Literatur und 
Kino, 

(…) 

§ 3 Allgemeine Grundsätze 

(1) Die in der Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten der Bundesrepublik 
Deutschland (ARD) zusammengeschlossenen Landesrundfunkanstalten, das Zweite Deutsche 
Fernsehen (ZDF), das Deutschlandradio und alle Veranstalter bundesweit verbreiteter 
Rundfunkprogramme haben in ihren Angeboten die Würde des Menschen zu achten und zu schützen; 
die sittlichen und religiösen Überzeugungen der Bevölkerung sind zu achten. Die Angebote sollen 
dazu beitragen, die Achtung vor Leben, Freiheit und körperlicher Unversehrtheit, vor Glauben und 
Meinungen anderer zu stärken. Weitergehende landesrechtliche Anforderungen an die Gestaltung der 
Angebote sowie § 41 dieses Staatsvertrages bleiben unberührt. 

(…) 

§ 5 Kurzberichterstattung 

(…) 
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(3) Auf die Kirchen und auf andere Religionsgemeinschaften sowie deren Einrichtungen mit 
entsprechender Aufgabenstellung findet Absatz 1 keine Anwendung. 

(…) 

§ 7 Werbegrundsätze, Kennzeichnungspflichten 

(1) Werbung und Teleshopping dürfen nicht 

1. die Menschenwürde verletzen, 

2. Diskriminierungen aufgrund von Geschlecht, Rasse oder ethnischer Herkunft, Staatsangehörigkeit, 
Religion oder Glauben, Behinderung, Alter oder sexueller Orientierung beinhalten oder fördern, 

(…) 

(9) Werbung politischer, weltanschaulicher oder religiöser Art ist unzulässig. Satz 1 gilt für 
Teleshopping entsprechend. Unentgeltliche Beiträge im Dienst der Öffentlichkeit einschließlich von 
Spendenaufrufen zu Wohlfahrtszwecken gelten nicht als Werbung im Sinne von Satz 1. § 42 bleibt 
unberührt. 

(…) 

§ 7a Einfügung von Werbung und Teleshopping 

(1) Übertragungen von Gottesdiensten sowie Sendungen für Kinder dürfen nicht durch Werbung oder 
Teleshopping-Spots unterbrochen werden. 

(…) 

§ 8 Sponsoring 

(…) 

(6) Nachrichtensendungen und Sendungen zur politischen Information dürfen nicht gesponsert 
werden. In Kindersendungen und Sendungen religiösen Inhalts ist das Zeigen von Sponsorenlogos 
untersagt. 

(…) 

II. Abschnitt Vorschriften für den öffentlich-recht lichen Rundfunk 

§ 15 Zulässige Produktplatzierung 

Abweichend von § 7 Abs. 7 Satz 1 ist Produktplatzierung im Rundfunk zulässig 

(…) 

2. wenn kein Entgelt geleistet wird, sondern lediglich bestimmte Waren oder Dienstleistungen, wie 
Produktionshilfen und Preise, im Hinblick auf ihre Einbeziehung in eine Sendung kostenlos 
bereitgestellt werden, sofern es sich nicht um Nachrichten, Sendungen zum politischen Zeitgeschehen, 
Ratgeber- und Verbrauchersendungen, Sendungen für Kinder oder Übertragungen von Gottesdiensten 
handelt. 

(…) 
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III. Abschnitt Vorschriften für den privaten Rundfu nk 

1. Unterabschnitt Grundsätze 

§ 20a Erteilung einer Zulassung für Veranstalter von bundesweit verbreitetem Rundfunk 

(…) 

(3) Eine Zulassung darf nicht erteilt werden an juristische Personen des öffentlichen Rechts mit 
Ausnahme von Kirchen und Hochschulen, an deren gesetzliche Vertreter und leitende Bedienstete 
sowie an politische Parteien und Wählervereinigungen. Gleiches gilt für Unternehmen, die im 
Verhältnis eines verbundenen Unternehmens im Sinne des § 15 des Aktiengesetzes zu den in Satz 1 
Genannten stehen. Die Sätze 1 und 2 gelten für ausländische öffentliche oder staatliche Stellen 
entsprechend. 

3. Unterabschnitt Sicherung der Meinungsvielfalt  

§ 25 Meinungsvielfalt, regionale Fenster  

(1) Im privaten Rundfunk ist inhaltlich die Vielfalt der Meinungen im wesentlichen zum Ausdruck zu 
bringen. Die bedeutsamen politischen, weltanschaulichen und gesellschaftlichen Kräfte und Gruppen 
müssen in den Vollprogrammen angemessen zu Wort kommen; Auffassungen von Minderheiten sind 
zu berücksichtigen. Die Möglichkeit, Spartenprogramme anzubieten, bleibt hiervon unberührt. 

(…) 

5. Unterabschnitt Programmgrundsätze, Sendezeit für Dritte  

§ 41 Programmgrundsätze 

(1) Für die Rundfunkprogramme gilt die verfassungsmäßige Ordnung. Die Rundfunkprogramme 
haben die Würde des Menschen sowie die sittlichen, religiösen und weltanschaulichen Überzeugungen 
anderer zu achten. Sie sollen die Zusammengehörigkeit im vereinten Deutschland sowie die 
internationale Verständigung fördern und auf ein diskriminierungsfreies Miteinander hinwirken. Die 
Vorschriften der allgemeinen Gesetze und die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der 
persönlichen Ehre sind einzuhalten. 

(…) 

§ 42 Sendezeit für Dritte 

(1) Den Evangelischen Kirchen, der Katholischen Kirche und den Jüdischen Gemeinden sind auf 
Wunsch angemessene Sendezeiten zur Übertragung religiöser Sendungen einzuräumen; die 
Veranstalter können die Erstattung ihrer Selbstkosten verlangen. 

(…) 

6. Unterabschnitt Finanzierung, Werbung, Teleshopping 

§ 44 Zulässige Produktplatzierung  

Abweichend von § 7 Abs. 7 Satz 1 ist Produktplatzierung im Rundfunk zulässig 

(…) 
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2. wenn kein Entgelt geleistet wird, sondern lediglich bestimmte Waren oder Dienstleistungen, wie 
Produktionshilfen und Preise, im Hinblick auf ihre Einbeziehung in eine Sendung kostenlos 
bereitgestellt werden, sofern es sich nicht um Nachrichten, Sendungen zum politischen Zeitgeschehen, 
Ratgeber- und Verbrauchersendungen, Sendungen für Kinder oder Übertragungen von Gottesdiensten 
handelt. 

(…) 

IV. Abschnitt Revision, Ordnungswidrigkeiten 

§ 49 Ordnungswidrigkeiten  

(1) Ordnungswidrig handelt, wer als Veranstalter von bundesweit verbreitetem privatem Rundfunk 
vorsätzlich oder fahrlässig 

(…) 

10. entgegen § 7 Abs. 9 Werbung oder Teleshopping politischer, weltanschaulicher oder religiöser Art 
verbreitet, 

11. entgegen § 7a Abs. 1 Übertragungen von Gottesdiensten oder Sendungen für Kinder durch 
Werbung oder Teleshopping-Spots unterbricht, 

(…) 

Ordnungswidrig handelt auch, wer 

(…) 

23. entgegen § 58 Abs. 3 in Verbindung mit § 7 Abs. 9 Werbung oder Teleshopping politischer, 
weltanschaulicher oder religiöser Art verbreitet, 

24. entgegen § 58 Abs. 3 in Verbindung mit § 7a Abs. 1 in das Bewegtbildangebot eines 
Gottesdienstes oder in die Bewegtbildangebote für Kinder Werbung oder Teleshopping-Spots 
integriert, 

(…) 

V. Abschnitt Plattformen, Übertragungskapazitäten  

§ 51a Zuweisung von drahtlosen Übetragungskapazitäten an private Anbieter durch die 
zuständige Landesmedienanstalt  

(…) 

(4) Lässt sich innerhalb der von der zuständigen Landesmedienanstalt zu bestimmenden 
angemessenen Frist keine Einigung erzielen oder entspricht die vorgesehene Aufteilung 
voraussichtlich nicht dem Gebot der Meinungsvielfalt und Angebotsvielfalt, weist die zuständige 
Landesmedienanstalt dem Antragssteller die Übertragungskapazität zu, der am ehesten erwarten lässt, 
dass sein Angebot 

(…) 

3. bedeutsame politische, weltanschauliche und gesellschaftliche Gruppen zu Wort kommen lässt. 
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(…) 

18.11 Rheinland-Pfalz 

18.11.1 Landesmediengesetz (LMG) (Rheinland-Pfalz)  
Vom 04.02.2005 (GVBl. Rhld-Pf.  S. 23), zuletzt geändert durch Gesetz vom 19.02.2010 

(GVBl. Rhld-Pf. S. 27)  

Abschnitt 2   Besonderer Teil 

Unterabschnitt 2   Rundfunk 

§ 16 Programmgrundsätze 

Rundfunkprogramme haben die Würde des Menschen zu achten und zu schützen. Sie sollen dazu 
beitragen, die Achtung vor Leben, Freiheit und körperlicher Unversehrtheit, vor Glauben und 
Meinung anderer zu stärken; die sittlichen und religiösen Überzeugungen der Bevölkerung sind zu 
achten. Sie sollen zur Verwirklichung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern sowie zur 
Integration behinderter Menschen beitragen. Rundfunkprogramme haben entsprechend der jeweiligen 
Programmgattung zur Information und freien individuellen und öffentlichen Meinungsbildung 
beizutragen, der Bildung, Beratung und Unterhaltung zu dienen und dem kulturellen Auftrag des 
Rundfunks zu entsprechen. (...) 

§ 19 Sendezeit für Dritte 

(1) Den Evangelischen Kirchen, der Katholischen Kirche und den Jüdischen Gemeinden sind auf 
Wunsch angemessene Sendezeiten zur Übertragung religiöser Sendungen einzuräumen. Andere über 
das Gebiet des Landes verbreitete Religionsgemeinschaften des öffentlichen Rechts können 
angemessen berücksichtigt werden. Die Rundfunkveranstalter können die Erstattung ihrer 
Selbstkosten verlangen. 

(...) 

(3) Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 Satz 1 und 2 gelten nur für bundesweit verbreitete Programme und 
landesweit verbreitete Vollprogramme, Absatz 1 Satz 2 und Absatz 2 Satz 3 nur für landesweit 
verbreitete Vollprogramme. 

(...) 

Unterabschnitt 3   Übertragungskapazitäten, Medienkompetenz 

§ 32 Anzeigepflicht bei der Kabelverbreitung in analoger Technik 

(1) Wer außerhalb von Rheinland-Pfalz veranstaltete Rundfunkprogramme, die durch 
fernmeldetechnische Übertragungswege (Kabel, Richtfunk, Satellit) herangeführt werden, in 
Kabelanlagen in analoger Technik verbreiten will, hat dies der LMK mindestens zwei Monate vor 
Beginn schriftlich anzuzeigen. Der LMK sind die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen 
Auskünfte zu erteilen und entsprechende Unterlagen vorzulegen. 

(2) Die LMK untersagt die Weiterverbreitung eines Rundfunkprogramms, wenn 

eine Zulassung für dieses Programm nicht erteilt wurde, 
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es nicht den Anforderungen der §§ 7 und 16 dieses Gesetzes, des § 45 Abs. 1 des 
Rundfunkstaatsvertrages und des § 4 Abs. 1 und 2 des Jugendmedienschutz-Staatsvertrages entspricht, 

das Recht der Gegendarstellung oder ein ähnliches Recht nicht gewährleistet ist oder 

das Programm nicht inhaltlich unverändert, vollständig und zeitgleich verbreitet wird. 

Die Verbreitung eines Fernsehprogramms kann abweichend von Satz 1 nicht untersagt werden, wenn 
dieses Programm in rechtlich zulässiger Weise und entsprechend den Bestimmungen des 
Europäischen Übereinkommens über das grenzüberschreitende Fernsehen oder der Richtlinie 
89/552/EWG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 3. Oktober 1989 zur Koordinierung 
bestimmter Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über Bereitstellung 
audiovisueller Mediendienste – Richtlinie über audiovisuelle Mediendienste –  (ABl. EG Nr. L 298 S. 
23; Nr. L 331) in der jeweils geltenden Fassung veranstaltet wird; die Weiterverbreitung kann nur 
unter Beachtung europäischer rundfunkrechtlicher Regelungen ausgesetzt werden. In den Fällen des 
§ 4 Abs. 1 und 2 des Jugendmedienschutz-Staatsvertrages kann die Weiterverbreitung der betreffenden 
Sendung vom Ausschuss für Jugendschutz und Medieninhalte untersagt werden. 

(…) 

Unterabschnitt 4   Strafbestimmungen, Ordnungswidrigkeiten 

§ 36 Ordnungswidrigkeiten 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer als Rundfunkveranstalter von nicht bundesweit verbreitetem privaten 
Rundfunk vorsätzlich oder fahrlässig 

(...) 

10. entgegen § 7 Abs. 9 Satz 1 des Rundfunkstaatsvertrages Werbung oder Teleshopping 
politischer, weltanschaulicher oder religiöser Art verbreitet, 

(...) 

11. entgegen § 7a Abs. 1 des Rundfunkstaatsvertrages Gottesdienste oder Sendungen für Kinder 
durch Werbung oder Teleshopping unterbricht, 

(4) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu fünfhunderttausend Euro (...) geahndet 
werden. 

Abschnitt 3   Landeszentrale für Medien und Kommunikation 

§ 39 Organe 

Die Organe der LMK sind die Versammlung und die Direktorin oder der Direktor. Weitere Organe der 
LMK sind die durch den Rundfunkstaatsvertrag und den Jugendmedienschutz- Staatsvertrag 
bestimmten Organe im Rahmen ihrer dortigen Aufgabenstellung. 

§ 40 Versammlung 

(1) Die Versammlung besteht aus 42 Mitgliedern. Von ihnen entsenden 

(...) 
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3. ein Mitglied die Katholischen Bistümer in Rheinland- Pfalz, ein Mitglied die Evangelischen 
Kirchen im Lande Rheinland-Pfalz und ein Mitglied der Landesverband der Jüdischen Gemeinden von 
Rheinland-Pfalz, 

(...) 

 

 

18.11.2 Landesgesetz zu dem Staatsvertrag über den Rundfunk im vereinten 
Deutschland [von Rheinland-Pfalz] 

Vom 10.12.1991 (GVBl 1991, 369) 

I. Abschnitt   Trägerschaft, Programme 

§ 2   Begriffsbestimmungen 

(1) Rundfunk ist ein linearer Informations- und Kommunikationsdienst; er ist die für die 
Allgemeinheit und zum zeitgleichen Empfang bestimmte Veranstaltung und Verbreitung von 
Angeboten in Bewegtbild oder Ton entlang eines Sendeplans unter Benutzung elektromagnetischer 
Schwingungen. Der Begriff schließt Angebote ein, die verschlüsselt verbreitet werden oder gegen 
besonderes Entgelt empfangbar sind. Telemedien sind alle elektronischen Informations- und 
Kommunikationsdienste, soweit sie nicht Telekommunikationsdienste nach § 3 Nr. 24 des 
Telekommunikationsgesetzes sind, die ganz in der Übertragung von Signalen über 
Telekommunikationsnetze bestehen oder telekommunikationsgestützte Dienste nach § 3 Nr. 25 des 
Telekommunikationsgesetzes oder Rundfunk nach Satz 1 und 2 sind. 

(2) Im Sinne dieses Staatsvertrages ist 

15. unter Information insbesondere Folgendes zu verstehen: Nachrichten und Zeitgeschehen, 
politische Information, Wirtschaft, Auslandsberichte, Religiöses, Sport, Regionales, 
Gesellschaftliches, Service und Zeitgeschichtliches, 

(…) 

17. unter Kultur insbesondere Folgendes zu verstehen: Bühnenstücke, Musik, Fernsehspiele, 
Fernsehfilme und Hörspiele, bildende Kunst, Architektur, Philosophie und Religion, Literatur und 
Kino, 

(…) 

§ 3   Allgemeine Grundsätze 

(1) Die in der Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten der Bundesrepublik 
Deutschland (ARD) zusammengeschlossenen Landesrundfunkanstalten, das Zweite Deutsche 
Fernsehen (ZDF), das Deutschlandradio und alle Veranstalter bundesweit verbreiteter 
Rundfunkprogramme haben in ihren Angeboten die Würde des Menschen zu achten und zu schützen; 
die sittlichen und religiösen Überzeugungen der Bevölkerung sind zu achten. Die Angebote sollen 
dazu beitragen, die Achtung vor Leben, Freiheit und körperlicher Unversehrtheit, vor Glauben und 
Meinungen anderer zu stärken. Weitergehende landesrechtliche Anforderungen an die Gestaltung der 
Angebote sowie § 41 dieses Staatsvertrages bleiben unberührt. 
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(2) Die Veranstalter nach Absatz 1 Satz 1 sollen über ihr bereits bestehendes Engagement hinaus im 
Rahmen ihrer technischen und finanziellen Möglichkeiten barrierefreie Angebote vermehrt 
aufnehmen. 

 

II. Abschnitt   Vorschriften für das Fernsehvollprogramm "Zweites Deutsches 
Fernsehen" 

§ 7   Kurzberichterstattung 

 (1) Das Recht auf unentgeltliche Kurzberichterstattung über Veranstaltungen und Ereignisse, die 
öffentlich zugänglich und von allgemeinem Informationsinteresse sind, steht jedem in Europa 
zugelassenen Fernsehveranstalter zu eigenen Sendezwecken zu. Dieses Recht schließt die Befugnis 
zum Zugang, zur kurzzeitigen Direktübertragung, zur Aufzeichnung, zu deren Auswertung zu einem 
einzigen Beitrag und zur Weitergabe unter den Voraussetzungen der Absätze 2 bis 12 ein. 

(2) Anderweitige gesetzliche Bestimmungen, insbesondere solche des Urheberrechts und des 
Persönlichkeitsschutzes bleiben unberührt. 

(3) Auf die Kirchen und auf andere Religionsgemeinschaften sowie deren Einrichtungen mit 
entsprechender Aufgabenstellung findet Absatz 1 keine Anwendung. 

(…) 

III. Abschnitt   Vorschriften für den privaten Rund funk 

1. Unterabschnitt   Zulassung und verfahrensrechtliche Vorschriften 

§ 20 a   Erteilung einer Zulassung für Veranstalter von bundesweit verbreitetem Rundfunk 

(…) 

(3) Eine Zulassung darf nicht erteilt werden an juristische Personen des öffentlichen Rechts mit 
Ausnahme von Kirchen und Hochschulen, an deren gesetzliche Vertreter und leitende Bedienstete 
sowie an politische Parteien und Wählervereinigungen. Gleiches gilt für Unternehmen, die im 
Verhältnis eines verbundenen Unternehmens im Sinne des § 15 des Aktiengesetzes zu den in Satz 1 
Genannten stehen. Die Sätze 1 und 2 gelten für ausländische öffentliche oder staatliche Stellen 
entsprechend. 

4. Unterabschnitt   Programmgrundsätze, Sendezeit für Dritte 

§ 42   Sendezeit für Dritte 

(1) Den evangelischen Kirchen, der katholischen Kirche und den jüdischen Gemeinden sind auf 
Wunsch angemessene Sendezeiten zur Übertragung religiöser Sendungen einzuräumen; die 
Veranstalter können die Erstattung ihrer Selbstkosten verlangen. 

(…) 

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten nur für bundesweit verbreiteten privaten Rundfunk. 
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18.11.3 Landesgesetz zu dem Staatsvertrag über die Körperschaft des 
öffentlichen Rechts "Deutschlandradio" und dem Hörfunk-

Überleitungsstaatsvertrag 
Vom 30.11.1993 (GVBl 1993, 533) 

I. Abschnitt   Errichtung, Programm 

§ 6   Gestaltung der Sendungen 

(…) 

(3) Die Körperschaft hat in ihren Sendungen die Würde des Menschen zu achten und zu schützen. Sie 
soll dazu beitragen, die Achtung vor Leben, Freiheit und körperlicher Unversehrtheit, vor Glauben und 
Meinung anderer zu stärken. Die sittlichen und religiösen Überzeugungen der Bevölkerung sind zu 
achten. Die Sendungen sollen dabei vor allem die Zusammengehörigkeit im vereinten Deutschland 
fördern sowie der gesamtgesellschaftlichen Integration in Frieden und Freiheit und der Verständigung 
unter den Völkern dienen und auf ein diskriminierungsfreies Miteinander hinwirken. 

§ 11   Anspruch auf Sendezeit 

(…) 

(3) Den Evangelischen Kirchen, der Katholischen Kirche und den Jüdischen Gemeinden sind auf 
Wunsch angemessene Sendezeiten für die Übertragung gottesdienstlicher Handlungen und 
Feierlichkeiten sowie sonstiger religiöser Sendungen, auch solcher über Fragen ihrer öffentlichen 
Verantwortung, zu gewähren. Andere über das gesamte Bundesgebiet verbreitete 
Religionsgemeinschaften des öffentlichen Rechts können angemessen berücksichtigt werden. 

(4) Wenn Vertretern der politischen Parteien, der Kirchen, der verschiedenen religiösen und 
weltanschaulichen Richtungen und den Vertretern der Organisationen der Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer Gelegenheit zur Aussprache gegeben wird, so ist ihnen die Möglichkeit der Rede und 
Gegenrede unter jeweils gleichen Bedingungen zu gewähren. 

III. Abschnitt   Datenschutz 

§ 21   Zusammensetzung des Hörfunkrates 

(1) Der Hörfunkrat besteht aus vierzig Mitgliedern, nämlich 

a) je einem Vertreter der vertragschließenden Länder, der von der zuständigen Landesregierung 
entsandt wird, 

b) drei Vertretern des Bundes, die von der Bundesregierung entsandt werden, 

c) einem Vertreter der Evangelischen Kirchen in Deutschland, 

d) einem Vertreter der Katholischen Kirche, 

e) einem Vertreter des Zentralrats der Juden in Deutschland, 

(…) 
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18.11.4 Staatsvertrag Südwestrundfunk 
Vom 03.07.2013 (GVBl. 2013, 557) 

 

§ 6   Programmgrundsätze  

(...) 

Der SWR hat in seinen Angeboten die Würde des Menschen sowie die sittlichen, religiösen und 
weltanschaulichen Überzeugungen anderer zu achten. Er soll dazu beitragen, die Achtung vor Leben, 
Freiheit und körperlicher Unversehrtheit, vor Glauben und Meinung anderer zu stärken, die 
Gleichstellung von Frau und Mann zu fördern und die Benachteiligung von Menschen mit 
Behinderung zu verringern. Die Angebote dürfen sich nicht gegen die Völkerverständigung oder 
gegen die Wahrung von Frieden und Freiheit richten. Sie sollen auf ein diskriminierungsfreies 
Miteinander in der Gesellschaft hinwirken. 

 

§ 9   Sendezeiten für Dritte 

(...) 

(3) Den Kirchen und anderen Religionsgemeinschaften des öffentlichen Rechts, den Vertretern der 
Organisationen der Arbeitnehmer und Arbeitgeber, den Regierungen der Länder sowie den politischen 
Parteien, soweit sie in einem der Parlamente der Länder Fraktionsstärke besitzen, ist Gelegenheit zu 
geben, ihre Auffassungen in zweckentsprechenden Sendezeiten des SWR angemessen zu vertreten. 

(4) Für Inhalt und Gestaltung der Sendungen ist derjenige verantwortlich, dem die Sendezeit 
zugebilligt worden ist. 

§ 14  Zusammensetzung des Rundfunkrates 

(...) 

(2) 51 Mitglieder des Rundfunkrates sind aus dem Land Baden-Württemberg. Davon entsenden  

(...) 

(2) 51 Mitglieder des Rundfunkrats sind aus dem Land Baden-Württemberg. 
Davon entsenden 
 
1. acht Mitglieder der Landtag von Baden-Württemberg, 

2. zwei Mitglieder die Evangelischen Landeskirchen, 

3. zwei Mitglieder die Römisch-Katholische Kirche, 

4. ein Mitglied die Israelitischen Religionsgemeinschaften, 

5. ein Mitglied die muslimischen Verbände in Baden-Württemberg, 

 

(3) 23 Mitglieder des Rundfunkrates sind aus dem Land Rheinland-Pfalz. Davon entsenden (...) 
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3. ein Mitglied die Katholischen Bistümer im Lande Rheinland-Pfalz 

4. ein Mitglied die Evangelischen Kirchen im Lande Rheinland-Pfalz 

(…) 

18.12 Saarland 

Saarländisches Mediengesetz (SMG) 
Vom 27.02.2002 (Amtsblatt 2002, 498), zuletzt geändert durch Gesetzes vom 22.04.2013 

(Amtsbl. I S. 111) 

Teil 4 Vorschriften für den Rundfunk 

Abschnitt 1 Allgemeine Vorschriften  

§ 15 Programmgrundsätze  

(…) 

(2) Für alle Rundfunkprogramme gilt die verfassungsmäßige Ordnung. Die Rundfunkprogramme 
haben die Würde des Menschen zu achten und sollen dazu beitragen, die Achtung vor Leben, Freiheit 
und körperlicher Unversehrtheit sowie vor Glauben und Meinung anderer zu stärken. Die sittlichen, 
religiösen und weltanschaulichen Überzeugungen der Bevölkerung sind zu achten. Die 
Rundfunkprogramme sollen die Zusammengehörigkeit im vereinten Deutschland, die interregionale 
Zusammenarbeit und die internationale Verständigung fördern, zum Frieden und zur sozialen 
Gerechtigkeit mahnen, die demokratischen Freiheiten verteidigen, zur Verwirklichung der 
Gleichberechtigung von Männern und Frauen sowie zur Achtung vor der sexuellen Identität anderer 
beitragen und auf ein diskriminierungsfreies Miteinander sowie auf den Schutz der natürlichen 
Lebensgrundlagen hinwirken. 

(…) 

§ 16 Meinungsvielfalt  

Jede Veranstalterin und jeder Veranstalter eines deutschsprachigen Vollprogramms oder eines in 
besonderer Weise meinungsbildenden deutschsprachigen Spartenprogramms hat zu gewährleisten, 
dass im Programm die Vielfalt der Meinungen im Wesentlichen zum Ausdruck kommt; sie oder er hat 
sicherzustellen, dass die bedeutsamen politischen, weltanschaulichen und gesellschaftlichen Kräfte 
und Gruppen angemessen zu Wort kommen. Das Programm darf nicht einseitig einer Partei oder 
Gruppe, einem Berufsstand, einer Interessengemeinschaft, einem Bekenntnis oder einer 
Weltanschauung dienen; Auffassungen von Minderheiten sind zu berücksichtigen. Die Möglichkeit, 
Spartenprogramme anzubieten, bleibt hiervon unberührt. 

§ 19 Besondere Sendezeiten 

(…) 

(3) Der Katholischen Kirche, der Evangelischen Kirche im Rheinland, der Evangelischen Kirche der 
Pfalz und der Synagogengemeinde Saar sind auf Wunsch angemessene Sendezeiten für die 
Übertragung gottesdienstlicher oder vergleichbarer Handlungen und Feierlichkeiten sowie sonstiger 
religiöser Sendungen zu gewähren. Zur Gewährung dieser Sendezeiten ist eine private Veranstalterin 
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oder ein privater Veranstalter nur verpflichtet, wenn sie oder er ein Vollprogramm veranstaltet; auf 
Verlangen sind ihr oder ihm die Selbstkosten zu erstatten. 

(…) 

Abschnitt 2 Saarländischer Rundfunk 

Unterabschnitt 2 Der Rundfunkrat  

§ 27 Zusammensetzung, Amtsdauer, Vorsitz, Kostenerstattung  

(1) In den Rundfunkrat entsenden je ein Mitglied 

(…) 

3. die Evangelische Kirche, 

4. die Katholische Kirche, 

5. die Synagogengemeinde Saar, 

(…) 

Abschnitt 3 Privater Rundfunk 

Unterabschnitt 1 Allgemeine Bestimmungen  

§ 43 Grundsatz  

(1) Wer als Veranstalterin oder Veranstalter privaten Rechts Rundfunk veranstalten will, bedarf hierzu 
einer Zulassung. 

(2) Absatz 1 gilt entsprechend für Kirchen und öffentlich-rechtliche Religions- und 
Weltanschauungsgemeinschaften. 

§ 44 Voraussetzungem für die Zulassung  

Die Zulassung darf nicht erteilt werden an 

(…) 

4. Personen, die in leitender Stellung in einem Arbeits- oder Dienstverhältnis zu einer juristischen 
Person des öffentlichen Rechts stehen; dies gilt nicht bei Kirchen und anderen öffentlich-rechtlichen 
Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften, 

(…) 

Abschnitt 5 Landesmedienanstalt Saarland  

§ 56 Zusammensetzung, Rechtsstellung, Amtszeit, Verfahren des Medienrats  

(1) In den Medienrat entsenden je ein Mitglied 

(…) 

3. die Evangelische Kirche, 
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4. die Katholische Kirche, 

5. die Synagogengemeinde Saar, 

(…) 

18.13 Sachsen 

Gesetz über den privaten Rundfunk und neue Medien in Sachsen (Sächsisches 
Privatrundfunkgesetz – SächsPRG) 

In der Fassung der Bekanntmachung 09.01.2001 (SächsGVBl. 2001, 69), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 13.12.2012 (SächsGVBl. S. 725, 735) 

1. Abschnitt Allgemeine Bestimmungen 

§ 2 Grundsätze für die Veranstaltung von privatem Rundfunk 

(…) 

(2) Der öffentlich-rechtliche Rundfunk und die Dienstleistungen des privaten Rundfunks ergänzen 
einander als Voraussetzung für die Verwirklichung der Meinungs- und Informationsfreiheit und haben 
teil an der Erfüllung der Kulturpflicht des Landes. Die in Sachsen veranstalteten Programme tragen in 
ihrer Gesamtheit zur Grundversorgung durch Unterrichtung, Bildung und Unterhaltung bei. Sie haben 
einen objektiven Überblick über das Geschehen in allen für Sachsen relevanten Lebensbereichen zu 
geben und angemessen die regionale Gliederung, die kulturelle Vielfalt und die Interessen der 
Bürgerinnen und Bürger in Sachsen zu berücksichtigen sowie zu einer freien individuellen und 
öffentlichen Meinungsbildung beizutragen. Sie dürfen nicht einseitig eine Partei, eine 
Interessengruppe oder eine Weltanschauung begünstigen. 

(3) Die Landesanstalt fördert, neben ihrer Aufgabe der Zulassung und Aufsicht über Veranstalter nach 
diesem Gesetz, die Voraussetzungen für die Veranstaltung und Verbreitung sowie Weiterverbreitung 
von Rundfunk und vergleichbaren Telemedien, insbesondere durch Maßnahmen zur Förderung der 
technischen Infrastruktur zur Versorgung des gesamten Landes und zur Förderung von Projekten für 
neuartige Rundfunkübertragungstechniken. Sie trägt zur Förderung und Entwicklung des 
Medienstandortes Sachsen bei und wirkt insbesondere darauf hin, dass die Meinungsvielfalt, vor allem 
kulturelle, kirchliche und soziale Anliegen, gefördert und die Beteiligung neuer mittelständischer 
Veranstalter sowie die programmliche, technische und wirtschaftliche Entwicklung der in Sachsen 
zugelassenen und produzierenden Veranstalter unterstützt werden. Die Landesanstalt kann mit den für 
private Veranstalter zuständigen Stellen vor allem auch benachbarter Länder zusammenarbeiten mit 
dem Ziel, die Bedingungen für die Veranstaltung und Verbreitung von privatem Rundfunk 
aufeinander abzustimmen, und mit ihnen gemeinsame Zulassungsverfahren durchführen. 

2. Abschnitt Zulassung der Veranstalter 

§ 6 Zulassungsvoraussetzungen  

(1) Die Zulassung kann erteilt werden 

(…) 

4. Kirchen und anderen öffentlich-rechtlichen Religionsgemeinschaften im Sinne von Artikel 140 des 
Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland, 
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(…) 

§ 7 Sicherung der Meinungs- und Angebotsvielfalt  

(1) In den im Geltungsbereich dieses Gesetzes zugelassenen privaten Rundfunkprogrammen ist 
inhaltlich die Vielfalt der Meinungen und Angebote im Wesentlichen zum Ausdruck zu bringen. Die 
bedeutsamen politischen, weltanschaulichen und gesellschaftlichen Kräfte und Gruppen müssen in den 
Vollprogrammen angemessen zu Wort kommen; Auffassungen von Minderheiten sind zu 
berücksichtigen. Die Möglichkeit, Spartenprogramme anzubieten, bleibt hiervon unberührt. 

(…) 

§ 8 Vermeidung vorherrschender Meinungsmacht  

(1) Ein Antragsteller, der im Fall einer Erteilung der Erlaubnis an ihn jeweils der einzige Veranstalter 
privaten Rechts von Hörfunk oder Fernsehen in Sachsen sein würde, muss nach seinem 
Programmschema, nach seinen Programmgrundsätzen und nach der Organisation der 
Programmgestaltung, insbesondere durch Bildung eines Programmbeirats aus Vertretern der in 
Sachsen vorhandenen wesentlichen Meinungsrichtungen, die Gewähr dafür bieten, dass in seinem 
Programm die bedeutsamen politischen, weltanschaulichen und gesellschaftlichen Kräfte und Gruppen 
angemessen zu Wort kommen. Satz 1 ist nicht anzuwenden, wenn es sich bei dem Veranstalter um 
eine Gesellschaft oder um eine nicht rechtsfähige Vereinigung des Privatrechts handelt, wenn dieser 
Gesellschaft oder Vereinigung mehrere Personen angehören und wenn durch Vertrag oder Satzung ein 
vorherrschender Einfluss einer dieser Personen auf den Inhalt des Programms ausgeschlossen ist. 

3. Abschnitt Anforderungen an die Programmgestaltung 

§ 12 Programmgrundsätze  

(…) 

(2) Die Programme haben die Würde des Menschen sowie die sittlichen, religiösen und 
weltanschaulichen Überzeugungen anderer zu achten und Toleranz zu fördern. 

(…) 

§ 15 Ausgewogenheit des Programmangebots  

(1) Im Hörfunk und im Fernsehen müssen jeweils die Programme von Veranstaltern nach § 2 Abs. 1 
sowie die nach § 37 anzeigepflichtigen Programme von Veranstaltern privaten Rechts, die innerhalb 
der Bundesrepublik Deutschland zugelassen sind, in ihrer Gesamtheit die bedeutsamen politischen, 
weltanschaulichen und gesellschaftlichen Kräfte und Gruppen angemessen zu Wort kommen lassen; 
Auffassungen von Minderheiten sind zu berücksichtigen. Die Möglichkeit, Spartenprogramme 
anzubieten, bleibt hiervon unberührt. 

(…) 

4. Abschnitt Besondere Pflichten der Veranstalter 

§ 22 Besondere Sendezeiten  

(…) 
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(2) Für Sendungen von Kirchen und anderen im Sendegebiet vertretenen öffentlich-rechtlichen 
Religionsgemeinschaften im Sinn von Artikel 140 des Grundgesetzes für die Bundesrepublik 
Deutschland sind auf Wunsch angemessene Sendezeiten zur Übertragung gottesdienstlicher 
Handlungen und Feierlichkeiten einzuräumen; auch für sonstige religiöse Sendungen können 
Sendezeiten gewährt werden. Die Veranstalter können die Erstattung ihrer Selbstkosten verlangen. 

(…) 

7. Abschnitt Sächsische Landesanstalt für privaten Rundfunk und neue Medien  

§ 29 Versammlung der Landesanstalt 

(1) Der Versammlung gehören mindestens 31 Mitglieder an. Von ihnen entsenden 

(…) 

3. ein Mitglied die evangelischen Kirchen, 

4. ein Mitglied die römisch-katholische Kirche, 

(…) 

17. ein Mitglied die Vereinigungen der Opfer des Nationalsozialismus und des Stalinismus, 

(…) 

(6) Mitglied der Versammlung kann nicht sein, wer nach den Grundsätzen des Artikels 119 der 
Verfassung des Freistaates Sachsen nicht die Eignung für den öffentlichen Dienst besitzt. In die 
Versammlung darf nicht entsandt werden, wer privater Rundfunkveranstalter oder gewerblicher 
Plattformanbieter ist, zu solchen in einem Dienst- oder Arbeitsverhältnis steht, von ihnen in sonstiger 
Weise abhängig, an ihnen wesentlich beteiligt oder in einem Organ eines privaten 
Rundfunkveranstalters oder gewerblichen Plattformanbieters tätig ist; dies gilt nicht im Fall von 
öffentlich-rechtlichen Religionsgemeinschaften im Sinn von Artikel 140 des Grundgesetzes für die 
Bundesrepublik Deutschland. Gleiches gilt für Angehörige von Organen öffentlich-rechtlicher 
Rundfunkanstalten oder von ihnen beeinflusster privatrechtlicher Gesellschaften oder bei sonstigen 
Mitarbeitern öffentlich-rechtlicher Rundfunkanstalten oder von diesen beeinflusster privatrechtlicher 
Gesellschaften. Die in Absatz 1 Nrn. 2 bis 30 aufgeführten Mitglieder dürfen nicht Mitglied des 
Europäischen Parlaments oder der Kommission der Europäischen Union sein, einem 
Gesetzgebungsorgan oder der Regierung des Bundes oder einer Landesregierung, die in Absatz 1 Nrn. 
3 bis 30 aufgeführten Mitglieder nicht dem Landtag angehören. 

(…) 
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18.14 Sachsen-Anhalt 

18.14.1 Mediengesetz des Landes Sachsen-Anhalt (MedienG LSA) 
In der Fassung der Bekanntmachung vom 02.01.2013 (GVBL. LSA 2013, 2, 3) 

Abschnitt 1 Allgemeine Vorschriften 

§ 2 Begriffsbestimmungen 

(1) Im Sinne dieses Gesetzes ist 

(…) 

21. Information: 

insbesondere Nachrichten und Zeitgeschehen, politische Information, Wirtschaft, Auslandsberichte, 
Religiöses, Sport, Regionales, Gesellschaftliches, Service und Zeitgeschichtliches; 

(…) 

23.  Kultur: 

insbesondere Bühnenstücke, Musik, Fernsehspiele, Fernsehfilme und Hörspiele, bildende Kunst, 
Architektur, Philosophie und Religion, Literatur und Kino; 

(…)  

§ 3 Programmgrundsätze 

(…) 

(2) Die Rundfunkprogramme dürfen 

1. die Würde des Menschen sowie die sittlichen und religiösen Überzeugungen der Bevölkerung nicht 
verletzen, 

2. die Achtung vor Leben, Freiheit und körperlicher Unversehrtheit, vor Ehe und Familie, vor der 
Gleichstellung von Mann und Frau, vor der sexuellen Identität sowie vor dem Glauben und der 
Meinung anderer nicht beeinträchtigen und 

3. sich nicht gegen die internationale Verständigung, den Frieden und die soziale Gerechtigkeit 
wenden. 

Für bundesweit verbreiteten Rundfunk gilt anstelle des Satzes 1 die Regelung des § 41 Abs. 1 Satz 2 
und 3 des Rundfunkstaatsvertrages. 

(…) 

 

§ 10 Sicherung der Meinungsvielfalt im landesweit verbreiteten Rundfunk 

(1) Die Rundfunkprogramme, die in Sachsen-Anhalt verbreitet werden, müssen in ihrer Gesamtheit 
die bedeutsamen politischen, weltanschaulichen und gesellschaftlichen Kräfte und Gruppen 
angemessen zu Wort kommen lassen. Die Gesamtheit der Rundfunkprogramme darf nicht einseitig 
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einer Partei oder Gruppe, einer Interessengemeinschaft, einem Bekenntnis oder einer Weltanschauung 
dienen. 

(…) 

(4) Ein Antragsteller, der im Falle der Erteilung einer Zulassung an ihn jeweils einziger privater 
Veranstalter von Hörfunk oder Fernsehen in Sachsen-Anhalt sein würde, muss nach seinem 
Programmschema, nach seinen Programmgrundsätzen und nach der Organisation der 
Programmgestaltung, insbesondere durch Bildung eines Programmbeirats aus Vertretern der in 
Sachsen-Anhalt vorhandenen wesentlichen Meinungsrichtungen, die Gewähr dafür bieten, dass in 
seinem Rundfunkprogramm die bedeutsamen politischen, weltanschaulichen und gesellschaftlichen 
Kräfte und Gruppen angemessen zu Wort kommen. Satz 1 ist nicht anzuwenden, wenn es sich bei dem 
Rundfunkveranstalter um eine Gesellschaft oder um eine nicht rechtsfähige Vereinigung des 
Privatrechts handelt, wenn dieser Gesellschaft oder Vereinigung mehrere Personen angehören und 
wenn durch Vertrag oder Satzung ein vorherrschender Einfluss einer dieser Personen auf den Inhalt 
des Rundfunkprogramms ausgeschlossen ist. 

(…) 

Abschnitt 2 Zulassung  

§ 12 Zulassungserfordernis  

(1) Wer als privater Rundfunkveranstalter im Land Sachsen-Anhalt Rundfunk veranstalten will, bedarf 
der Zulassung durch die Medienanstalt Sachsen-Anhalt. Die Zulassung eines Veranstalters von 
bundesweit verbreitetem Rundfunk richtet sich nach den Regelungen der §§ 20a bis 39 des 
Rundfunkstaatsvertrages. 

(2) Absatz 1 gilt für Kirchen und andere öffentlich-rechtliche Religionsgemeinschaften sowie für 
öffentlich-rechtliche Weltanschauungsgemeinschaften entsprechend. 

(…) 

§ 14 Persönliche Zulassungsvoraussetzungen  

(1) Die Zulassung darf nur erteilt werden: 

(…) 

2.  

den Kirchen und den anderen öffentlich-rechtlichen Religionsgemeinschaften oder öffentlich-
rechtlichen Weltanschauungsgemeinschaften, 

(…) 

 

Abschnitt 4 Pflichten der Rundfunkveranstalter 

§ 29 Sendezeit für Dritte 

(…) 
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(2) In Sachsen-Anhalt zugelassene Rundfunkveranstalter haben den Kirchen und den anderen in 
Sachsen-Anhalt bestehenden öffentlich-rechtlichen Religionsgemeinschaften angemessene 
Sendezeiten und -plätze für die Übertragung gottesdienstlicher Handlungen und Feierlichkeiten sowie 
sonstiger religiöser Sendungen einzuräumen. Diese Verpflichtung gilt nicht für lokale oder regionale 
Rundfunkprogramme sowie für Offene Kanäle, nicht kommerziellen lokalen Hörfunk und für 
Einrichtungs- und Ereignisrundfunk. Die Rundfunkveranstalter können die Erstattung ihrer 
Selbstkosten verlangen. 

(…) 

Abschnitt 5 Übertragungskapazität  

Abschnitt 6 Medienanstalt Sachsen-Anhalt 

§ 42 Zusammensetzung und Amtszeit der Versammlung  

(1) Die Versammlung besteht aus mindestens 25 Mitgliedern. Von ihnen entsenden 

(…) 

3. ein Mitglied die evangelischen Landeskirchen, die auf dem Territorium des Landes Sachsen-Anhalt 
bestehen, 

4. ein Mitglied die römisch-katholische Kirche, 

5. ein Mitglied die jüdischen Gemeinden, 

(…) 

11. ein Mitglied die Vereinigung der Opfer des Nationalsozialismus, 

(…) 

§ 51 Finanzierung durch Rundfunkgebühren und durch Verwaltungskosten  

(…) 

(4) Die Medienanstalt Sachsen-Anhalt erhebt Verwaltungskosten für Amtshandlungen nach diesem 
Gesetz aufgrund einer von ihr zu erlassenden Kostensatzung. Für Amtshandlungen nach Maßgabe der 
§§ 35 und 36 des Rundfunkstaatsvertrages und nach Maßgabe der §§ 16 und 20 des 
Jugendmedienschutz-Staatsvertrages erhebt die Medienanstalt Sachsen-Anhalt Verwaltungskosten auf 
der Grundlage von ihr nach Maßgabe von § 35 Abs. 10 und 11 des Rundfunkstaatsvertrages zu 
erlassender Satzungen. Im Übrigen sind die Vorschriften des Verwaltungskostengesetzes des Landes 
Sachsen-Anhalt mit der Maßgabe entsprechend anzuwenden, dass die Kirchen und die anderen 
öffentlich-rechtlichen Religionsgemeinschaften und die öffentlich-rechtlichen 
Weltanschauungsgemeinschaften nicht gebührenbefreit sind. Satzungen der Medienanstalt Sachsen-
Anhalt nach den Sätzen 1 und 2 bedürfen der Genehmigung der zuständigen obersten Landesbehörde 
und des Ministeriums der Finanzen. 

Abschnitt 8 Ordnungswidrigkeiten 

§ 63 Ordnungswidrigkeiten 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer als Veranstalter von privatem Rundfunk vorsätzlich oder fahrlässig 
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(…) 

10. entgegen § 7 Abs. 2 in Verbindung mit § 7 Abs. 9 des Rundfunkstaatsvertrages Werbung oder 
Teleshopping politischer, weltanschaulicher oder religiöser Art verbreitet, 

(…) 

12. entgegen § 7 Abs. 2 in Verbindung mit § 7a Abs. 1 des Rundfunkstaatsvertrages Übertragungen 
von Gottesdiensten oder Sendungen für Kinder durch Werbung oder Teleshopping-Spots unterbricht, 

(…) 

Ordnungswidrig handelt auch, wer 

 

(…) 

26. entgegen § 1 Abs. 2 in Verbindung mit § 58 Abs. 3 des Rundfunkstaatsvertrages, auch in 
Verbindung mit § 7 Abs. 9 des Rundfunkstaatsvertrages, Werbung oder Teleshopping politischer, 
weltanschaulicher oder religiöser Art verbreitet, 

27. entgegen § 1 Abs. 2 in Verbindung mit § 58 Abs. 3 des Rundfunkstaatsvertrages, auch in 
Verbindung mit § 7a Abs. 1 des Rundfunkstaatsvertrages, in das Bewegtbildangebot eines 
Gottesdienstes oder in die Bewegtbildangebote für Kinder Werbung oder Teleshopping-Spots 
integriert, 

(…) 

18.14.2 Staatsvertrag für Rundfunk und Telemedien 
(Rundfunkstaatsvertrag - RStV -) 

Vom 31.08.1991 (GVBl. LSA 1991, 478), mehrfach geändert durch Gesetz vom 15.11.2011 
(GVBl. LSA 2011 S. 824, 834) 

I. Abschnitt Allgemeine Vorschriften 

§ 2 Begriffsbestimmungen 

(…) 

(2) Im Sinne dieses Staatsvertrags ist 

(…) 

15. unter Information insbesondere Folgendes zu verstehen: Nachrichten und Zeitgeschehen, 
politische Information, Wirtschaft, Auslandsberichte, Religiöses, Sport, Regionales, 
Gesellschaftliches, Service und Zeitgeschichtliches, 

(…) 

17. unter Kultur insbesondere Folgendes zu verstehen: Bühnenstücke, Musik, Fernsehspiele, 
Fernsehfilme und Hörspiele, bildende Kunst, Architektur, Philosophie und Religion, Literatur und 
Kino, 
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(…) 

§ 3 Allgemeine Grundsätze  

(1) Die in der Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten der Bundesrepublik 
Deutschland (ARD) zusammengeschlossenen Landesrundfunkanstalten, das Zweite Deutsche 
Fernsehen (ZDF), das Deutschlandradio und alle Veranstalter bundesweit verbreiteter 
Rundfunkprogramme haben in ihren Angeboten die Würde des Menschen zu achten und zu schützen; 
die sittlichen und religiösen Überzeugungen der Bevölkerung sind zu achten. Die Angebote sollen 
dazu beitragen, die Achtung vor Leben, Freiheit und körperlicher Unversehrtheit, vor Glauben und 
Meinungen anderer zu stärken. Weitergehende landesrechtliche Anforderungen an die Gestaltung der 
Angebote sowie § 41 dieses Staatsvertrages bleiben unberührt. 

(…) 

§ 5 Kurzberichterstattung 

(1) Das Recht auf unentgeltliche Kurzberichterstattung über Veranstaltungen und Ereignisse, die 
öffentlich zugänglich und von allgemeinem Informationsinteresse sind, steht jedem in Europa 
zugelassenen Fernsehveranstalter zu eigenen Sendezwecken zu. Dieses Recht schließt die Befugnis 
zum Zugang, zur kurzzeitigen Direktübertragung, zur Aufzeichnung, zu deren Auswertung zu einem 
einzigen Beitrag und zur Weitergabe unter den Voraussetzungen der Absätze 2 bis 12 ein. 

(…) 

(3) Auf die Kirchen und auf andere Religionsgemeinschaften sowie deren Einrichtungen mit 
entsprechender Aufgabenstellung findet Absatz 1 keine Anwendung. 

(…) 

§ 7 Werbegrundsätze, Kennzeichnungspflichten 

(1) Werbung und Teleshopping dürfen nicht 

1. die Menschenwürde verletzen, 

2. Diskriminierungen aufgrund von Geschlecht, Rasse oder ethnischer Herkunft, Staatsangehörigkeit, 
Religion oder Glauben, Behinderung, Alter oder sexueller Orientierung beinhalten oder fördern, 

(…) 

(9) Werbung politischer, weltanschaulicher oder religiöser Art ist unzulässig. Satz 1 gilt für 
Teleshopping entsprechend. Unentgeltliche Beiträge im Dienst der Öffentlichkeit einschließlich von 
Spendenaufrufen zu Wohlfahrtszwecken gelten nicht als Werbung im Sinne von Satz 1. § 42 bleibt 
unberührt. 

(…) 

§ 7a Einfügung von Werbung und Teleshopping  

(1) Übertragungen von Gottesdiensten sowie Sendungen für Kinder dürfen nicht durch Werbung oder 
Teleshopping-Spots unterbrochen werden. 

(…) 
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§ 8 Sponsoring 

(…) 

(6) Nachrichtensendungen und Sendungen zur politischen Information dürfen nicht gesponsert 
werden. In Kindersendungen und Sendungen religiösen Inhalts ist das Zeigen von Sponsorenlogos 
untersagt. 

(…) 

II. Abschnitt Vorschriften für den öffentlich-recht lichen Rundfunk 

§ 15 Zulässige Produktplatzierung  

Abweichend von § 7 Abs. 7 Satz 1 ist Produktplatzierung im Rundfunk zulässig 

(…) 

2. wenn kein Entgelt geleistet wird, sondern lediglich bestimmte Waren oder Dienstleistungen, wie 
Produktionshilfen und Preise, im Hinblick auf ihre Einbeziehung in eine Sendung kostenlos 
bereitgestellt werden, sofern es sich nicht um Nachrichten, Sendungen zum politischen Zeitgeschehen, 
Ratgeber- und Verbrauchersendungen, Sendungen für Kinder oder Übertragungen von Gottesdiensten 
handelt. 

(…) 

III. Abschnitt Vorschriften für den privaten Rundfu nk 

5. Unterabschnitt Programmgrundsätze, Sendezeit für Dritte 

§ 41 Programmgrundsätze 

(1) Für die Rundfunkprogramme gilt die verfassungsmäßige Ordnung. Die Rundfunkprogramme 
haben die Würde des Menschen sowie die sittlichen, religiösen und weltanschaulichen Überzeugungen 
anderer zu achten. Sie sollen die Zusammengehörigkeit im vereinten Deutschland sowie die 
internationale Verständigung fördern und auf ein diskriminierungsfreies Miteinander hinwirken. Die 
Vorschriften der allgemeinen Gesetze und die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der 
persönlichen Ehre sind einzuhalten. 

(…) 

§ 42 Sendezeit für Dritte 

(1) Den Evangelischen Kirchen, der Katholischen Kirche und den Jüdischen Gemeinden sind auf 
Wunsch angemessene Sendezeiten zur Übertragung religiöser Sendungen einzuräumen; die 
Veranstalter können die Erstattung ihrer Selbstkosten verlangen. 

(…) 

6. Unterabschnitt Finanzierung, Werbung, Teleshopping 

§ 44 Zulässige Produktplatzierung  

Abweichend von § 7 Abs. 7 Satz 1 ist Produktplatzierung im Rundfunk zulässig 
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(…) 

2. wenn kein Entgelt geleistet wird, sondern lediglich bestimmte Waren oder Dienstleistungen, wie 
Produktionshilfen und Preise, im Hinblick auf ihre Einbeziehung in eine Sendung kostenlos 
bereitgestellt werden, sofern es sich nicht um Nachrichten, Sendungen zum politischen Zeitgeschehen, 
Ratgeber- und Verbrauchersendungen, Sendungen für Kinder oder Übertragungen von Gottesdiensten 
handelt. 

(…) 

IV. Abschnitt Revision, Ordnungswidrigkeiten 

§ 49 Ordnungswidrigkeiten  

(1) Ordnungswidrig handelt, wer als Veranstalter von bundesweit verbreitetem privatem Rundfunk 
vorsätzlich oder fahrlässig 

(…) 

10. entgegen § 7 Abs. 9 Werbung oder Teleshopping politischer, weltanschaulicher oder religiöser Art 
verbreitet, 

11. entgegen § 7 a Abs. 1 Übertragungen von Gottesdiensten oder Sendungen für Kinder durch 
Werbung oder Teleshopping-Spots unterbricht, 

(…) 

Ordnungswidrig handelt auch, wer 

(…) 

23. entgegen § 58 Abs. 3 in Verbindung mit § 7 Abs. 9 Werbung oder Teleshopping politischer, 
weltanschaulicher oder religiöser Art verbreitet, 

24. entgegen § 58 Abs. 3 in Verbindung mit § 7 a Abs. 1 in das Bewegtbildangebot eines 
Gottesdienstes oder in die Bewegtbildangebote für Kinder Werbung oder Teleshopping-Spots 
integriert, 

(…) 

V. Abschnitt Übertragungskapazitäten  

§ 51a Zuweisung von drahtlosen Übertragungskapazitäten an private Anbieter durch die 
zustände Landesmedienanstalt  

(…) 

(4) Lässt sich innerhalb der von der zuständigen Landesmedienanstalt zu bestimmenden 
angemessenen Frist keine Einigung erzielen oder entspricht die vorgesehene Aufteilung 
voraussichtlich nicht dem Gebot der Meinungsvielfalt und Angebotsvielfalt, weist die zuständige 
Landesmedienanstalt dem Antragssteller die Übertragungskapazität zu, der am ehesten erwarten lässt, 
dass sein Angebot 

(…) 
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3. bedeutsame politische, weltanschauliche und gesellschaftliche Gruppen zu Wort kommen lässt. 

(…) 

18.15 Schleswig-Holstein 

Gesetz zum Staatsvertrag über das Medienrecht in Hamburg und Schleswig-
Holstein 

Vom  21.02.2007 (GVOBl. 2007, 108), mehrfach geändert durch Art. 1 des Staatsvertrages 
vom 02.02.2011 (GVOBl. S. 116) 

Erster Abschnitt Allgemeine Vorschriften 

§ 3 Programmaufgabe 

(1) Rundfunkprogramme nach diesem Staatsvertrag sollen in ihrer Gesamtheit und als Teil des dualen 
Rundfunksystems zur Information und Meinungsbildung beitragen, der Bildung, Beratung und 
Unterhaltung dienen und dadurch dem kulturellen Auftrag des Rundfunks entsprechen. 
Rundfunkveranstalter erfüllen dadurch eine öffentliche Aufgabe, dass sie Nachrichten beschaffen und 
verbreiten, Stellung nehmen und Kritik üben. Die Sendungen dürfen nicht einseitig einer Partei, einem 
Bekenntnis, einer Weltanschauung oder einer sonstigen Gruppe dienen. Die Erfüllung der 
Programmaufgabe erfolgt in eigener Verantwortung des Rundfunkveranstalters.  

(…) 

§ 4 Programmgrundsätze, Meinungsumfragen 

(…) 

(2) Die Rundfunkveranstalter haben in ihren Rundfunkprogrammen die Würde des Menschen sowie 
die sittlichen, religiösen und weltanschaulichen Überzeugungen anderer zu achten. Sie sollen auf ein 
diskriminierungsfreies Miteinander hinwirken, zu sozialer Gerechtigkeit und zur Verwirklichung der 
Gleichberechtigung von Frauen und Männern beitragen sowie die Achtung vor Leben, Freiheit und 
körperlicher Unversehrtheit anderer stärken und zur Förderung von Minderheiten beitragen. 

(…) 

§ 13 Besondere Sendezeiten 

(…) 

(2) Von dem Rundfunkveranstalter eines Landesvollprogramms oder eines Ländervollprogramms sind 
der Nordelbischen Evangelisch-Lutherischen Kirche, der Katholischen Kirche und der Jüdischen 
Gemeinde auf Wunsch angemessene Sendezeiten zur Übertragung religiöser Sendungen einzuräumen. 
Andere in den Ländern verbreitete Religionsgemeinschaften des öffentlichen Rechts können 
angemessen berücksichtigt werden. 

(…) 
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Dritter Abschnitt Finanzierung des privaten Rundfunks 

§ 18 Zulassungsvoraussetzungen  

(…) 

(3) Eine Zulassung darf nicht erteilt werden an juristische Personen des öffentlichen Rechts mit 
Ausnahme von Kirchen und Hochschulen sowie Einrichtungen der Medienausbildung, an deren 
gesetzliche Vertreter und leitende Bedienstete sowie an politische Parteien und Wählervereinigungen. 
Gleiches gilt für Unternehmen, die im Verhältnis eines verbundenen Unternehmens im Sinne des § 15 
des Aktiengesetzes zu den in Satz 1 Genannten stehen. Die Sätze 1 und 2 gelten für ausländische 
öffentliche oder staatliche Stellen entsprechend. 

Fünfter Abschnitt Plattformen und Übertragungskapazitäten 

2. Unterabschnitt Zuweisung von terrestrischen Übertragungskapazitäten 

§ 26 Zuweisung von terrestrischen Übertragungskapazitäten für privaten Rundfunk und 
Telemedien 

(…) 

(6) Lässt sich innerhalb der bestimmten Frist keine Einigung erzielen oder entspricht die vorgesehene 
Aufteilung voraussichtlich nicht dem Gebot der Meinungsvielfalt und der Angebotsvielfalt, weist die 
Anstalt dem Antragssteller die Übertragungskapazität zu, der am ehesten erwarten lässt, dass sein 
Angebot 

(…) 

3. bedeutsame politische, weltanschauliche und gesellschaftliche Gruppen zu Wort kommen lässt. 

(…) 

18.16 Thüringen 

18.16.1 Thüringer Gesetz zu dem Hörfunk-Überleitungsstaatsvertrag und zu 
dem Staatsvertrag über die Körperschaft des öffentlichen Rechts 

„Deutschlandradio“   
Vom 22.12.1993 (GVBl. 1993, 845), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Fünfzehnten 
Rundfunkänderungsstaatsvertrages vom 15. bis 21.12.2010 (GVBl. 2011 S. 479, 487) 

II. Abschnitt Vorschriften für die Sendungen 

§ 6 Gestaltung der Sendungen 

(…) 

(3) Die Körperschaft hat in ihren Sendungen die Würde des Menschen zu achten und zu schützen. Sie 
soll dazu beitragen, die Achtung vor Leben, Freiheit und körperlicher Unversehrtheit, vor Glauben und 
Meinung anderer zu stärken. Die sittlichen und religiösen Überzeugungen der Bevölkerung sind zu 
achten. Die Sendungen sollen dabei vor allem die Zusammengehörigkeit im vereinten Deutschland 
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fördern sowie der gesamtgesellschaftlichen Integration in Frieden und Freiheit und der Verständigung 
unter den Völkern dienen und auf ein diskriminierungsfreies Miteinander hinwirken. 

§ 11 Anspruch auf Sendezeit  

(…) 

(3) Den Evangelischen Kirchen, der Katholischen Kirche und den Jüdischen Gemeinden sind auf 
Wunsch angemessene Sendezeiten für die Übertragung gottesdienstlicher Handlungen und 
Feierlichkeiten sowie sonstiger religiöser Sendungen, auch solcher über Fragen ihrer öffentlichen 
Verantwortung, zu gewähren. Andere über das gesamte Bundesgebiet verbreitete 
Religionsgemeinschaften des öffentlichen Rechts können angemessen berücksichtigt werden. 

(4) Wenn Vertretern der politischen Parteien, der Kirchen, der verschiedenen religiösen und 
weltanschaulichen Richtungen und den Vertretern der Organisationen der Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer Gelegenheit zur Aussprache gegeben wird, so ist ihnen die Möglichkeit der Rede und 
Gegenrede unter jeweils gleichen Bedingungen zu gewähren. 

 

 

IV. Abschnitt Organisation, Finanzierung, Haushalt 

§ 21 Zusammensetzung des Hörfunkrates  

(1) Der Hörfunkrat besteht aus vierzig Mitgliedern, nämlich 

(…) 

c) einem Vertreter der Evangelischen Kirchen in Deutschland, 

d) einem Vertreter der Katholischen Kirche, 

e) einem Vertreter des Zentralrats der Juden in Deutschland, 

(…) 

18.16.2 41. Thüringer Landesmediengesetz (ThürLMG)   
In der Fassung der Bekanntmachung vom 05.03.2003 (GVBl. 2003, 117), zuletzt geändert 

durch Artikel 3 des Gesetzes vom 16.07.2008 (GVBl. S. 219) 

Zweiter Teil Besondere Bestimmungen 

Erster Abschnitt Zulassung von privaten Rundfunkveranstaltern  

§ 6 Zulassungsvoraussetzungen 

(…) 

(2) Die Zulassung darf nicht erteilt werden: 

1. juristischen Personen des öffentlichen Rechts mit Ausnahme der Kirchen und anderer öffentlich-
rechtlicher Religionsgesellschaften im Sinne des Artikels 140 des Grundgesetzes und der Hochschulen 
des Landes, 
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(…) 

Zweiter Abschnitt Rundfunkversorgung und Programmanforderungen 

§ 12a Kurzberichterstattung 

(1) Das Recht auf unentgeltliche Kurzberichterstattung über Veranstaltungen und Ereignisse, die 
öffentlich zugänglich und von allgemeinem Informationsinteresse sind, steht jedem in Europa 
zugelassenen Fernsehveranstalter zu eigenen Sendezwecken zu. Dieses Recht schließt die Befugnis 
zum Zugang, zur kurzzeitigen Direktübertragung, zur Aufzeichnung, zu deren Auswertung zu einem 
einzigen Beitrag und zur Weitergabe unter den Voraussetzungen der Absätze 2 bis 11 ein. 

(…) 

(3) Auf die Kirchen und auf andere Religionsgemeinschaften sowie deren Einrichtungen mit 
entsprechender Aufgabenstellung findet Absatz 1 keine Anwendung. 

(…) 

§ 13 Programmgrundsätze 

(1) Für alle Rundfunkprogramme gilt die verfassungsmäßige Ordnung. Die Programme haben die 
Würde des Menschen sowie die sittlichen, religiösen und weltanschaulichen Überzeugungen anderer 
zu achten und zu schützen. Sie sollen dazu beitragen, die Achtung vor Leben, Freiheit und 
körperlicher Unversehrtheit, vor Glauben und Meinung anderer zu stärken, die internationale 
Verständigung und die Zusammengehörigkeit im vereinten Deutschland zu fördern und auf ein 
diskriminierungsfreies Miteinander hinzuwirken. Die Bestimmungen der allgemeinen Gesetze und die 
gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der persönlichen Ehre sind einzuhalten. 

(…) 

§ 14 Grundsätze der Vielfaltssicherung  

(1) Im privaten Rundfunk ist inhaltlich die Vielfalt der Meinungen im Wesentlichen zum Ausdruck zu 
bringen. Die bedeutsamen politischen, weltanschaulichen und gesellschaftlichen Kräfte und Gruppen 
müssen in den Vollprogrammen angemessen zu Wort kommen; Auffassungen von Minderheiten sind 
zu berücksichtigen. Die Möglichkeit, Spartenprogramme anzubieten, bleibt hiervon unberührt. 

(…) 

§ 19 Unzulässige Sendungen, Jugendschutz 

(1) Sendungen sind unzulässig, wenn sie 

(…) 

4. Menschen, die sterben oder schweren körperlichen oder seelischen Leiden ausgesetzt sind oder 
waren, in einer die Menschenwürde verletzenden Weise darstellen und ein tatsächliches Geschehen 
wiedergeben, ohne dass ein überwiegendes berechtigtes Interesse gerade an dieser Form der 
Berichterstattung vorliegt; eine Einwilligung ist unbeachtlich, 

5. in sonstiger Weise die Menschenwürde verletzen. 

(…) 
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Dritter Abschnitt Besondere Pflichten und Informationsrechte der Veranstalter 

§ 26 Sendezeit für Dritte 

(1) Den evangelischen Kirchen, der katholischen Kirche und den jüdischen Gemeinden sind auf 
Wunsch angemessene Sendezeiten zur Übertragung religiöser Sendungen einzuräumen; die 
Veranstalter können die Erstattung ihrer Selbstkosten verlangen. 

(…) 

Vierter Abschnitt Finanzierung des privaten Rundfunks und des Bürgerrundfunks 

§ 28 Inhalte von Werbung und Teleshopping, Kennzeichnung  

(…) 

(8) Werbung politischer, weltanschaulicher oder religiöser Art ist unzulässig. Satz 1 gilt für 
Teleshopping entsprechend. Unentgeltliche Beiträge im Dienst der Öffentlichkeit einschließlich von 
Spendenaufrufen zu Wohlfahrtszwecken gelten nicht als Werbung im Sinne von Satz 1. § 26 bleibt 
unberührt. 

§ 29 Einfügung von Werbung und Teleshopping  

(1) Übertragungen von Gottesdiensten und Sendungen für Kinder dürfen nicht durch Werbung oder 
Teleshopping unterbrochen werden. Unmittelbar vor und nach Übertragungen von Gottesdiensten sind 
Werbung und Teleshopping unzulässig. 

(…) 

(5) Im Fernsehen dürfen Nachrichtensendungen, Sendungen zum politischen Zeitgeschehen, 
Dokumentarfilme und Sendungen religiösen Inhalts, die eine programmierte Sendezeit von weniger 
als 30 Minuten haben, nicht durch Werbung oder Teleshopping unterbrochen werden. Beträgt ihre 
programmierte Sendezeit mindestens 30 Minuten, so gelten die Bestimmungen der vorangegangenen 
Absätze. 

(…) 

Siebter Abschnitt Landesmedienanstalt  

§ 45 Zusammensetzung und Amtszeit der Versammlung  

(1) Die Versammlung vertritt innerhalb ihres Zuständigkeitsbereichs die Interessen der Allgemeinheit. 
Zur Anstaltsversammlung entsenden je einen Vertreter: 

1. die evangelischen Kirchen, 

2. die katholische Kirche, 

3. die jüdischen Gemeinden, 

(…) 
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Dritter Teil Ordnungswidrigkeiten, Übergangs- und Schlussbestimmungen 

§ 62 Ordnungswidrigkeiten 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 

(…) 

7. als Veranstalter 

(…) 

c) Sendungen entgegen § 19 Abs. 1 Nr. 4 verbreitet, die unzulässig sind, weil sie Menschen, die 
sterben oder schweren körperlichen oder seelischen Leiden ausgesetzt sind oder waren, in einer die 
Menschenwürde verletzenden Weise darstellen und ein tatsächliches Geschehen wiedergeben, ohne 
dass ein überwiegendes berechtigtes Interesse gerade an dieser Form der Berichterstattung vorliegt, 

d) Sendungen entgegen § 19 Abs. 1 Nr. 5 verbreitet, die unzulässig sind, weil sie in sonstiger Weise 
die Menschenwürde verletzen, 

(…) 

12. als Veranstalter 

g) entgegen § 28 Abs. 8 Werbung oder Teleshopping politischer oder religiöser Art verbreitet, 

13. als Veranstalter 

a) entgegen § 29 Abs. 1 Gottesdienste und Sendungen für Kinder durch Werbung oder Teleshopping 
unterbricht, 

(…) 

19. Nationalsozialismus  

19.1 Bundesrepublik Deutschland 

19.1.1 Bundesgesetz zur Entschädigung für Opfer der nationalsozialistischen 
Verfolgung (Bundesentschädigungsgesetz – BEG) 

Vom 18.09.1953 (BGBl I 1953, 1387), zuletzt geändert durch Gesetz vom 23.07.2013 (BGBl I, 
2586) 

 

Erster Abschnitt Allgemeine Vorschriften 

Erster Titel Anspruch auf Entschädigung 

In Anerkennung der Tatsache, daß Personen, die aus Gründen politischer Gegnerschaft gegen den 
Nationalsozialismus oder aus Gründen der Rasse, des Glaubens oder der Weltanschauung unter der 
nationalsozialistischen Gewaltherrschaft verfolgt worden sind, Unrecht geschehen ist, daß der aus 
Überzeugung oder um des Glaubens oder des Gewissens willen gegen die nationalsozialistische 
Gewaltherrschaft geleistete Widerstand ein Verdienst um das Wohl des Deutschen Volkes und Staates 
war und daß auch demokratische, religiöse und wirtschaftliche Organisationen durch die 


